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Zusammenfassung 

Zusammenfassu ng 

Sachplan geologische Tiefenlager  

Der Sachplan geologische Tiefenlager ist ein Planungs- und Koordinationsinstrument des Bundes nach 
Artikel 13 Raumplanungsgesetz. Nach Artikel 5 Kernenergieverordnung legt der Bund im Sachplan die 
Ziele und Vorgaben für die Lagerung der radioaktiven Abfälle in geologischen Tiefenlagern für die Be-
hörden verbindlich fest.  

Der Sachplan besteht aus zwei Teilen, einem Konzeptteil und einem Umsetzungsteil. Der Bundesrat hat 
den Konzeptteil am 2. April 2008 verabschiedet und darin Verfahren und Kriterien für die Standortsuche 
festgelegt. Die Standortfestlegung wird in drei Etappen durchgeführt und soll zu einem Lager für 
schwach- und mittelradioaktive Abfälle (SMA) sowie zu einem Lager für hochradioaktive Abfälle (HAA) 
oder zu einem Kombilager für beide Abfalltypen führen. 

Etappe 1: Auswahl von geologisch g eeigneten Standortgebieten je für SMA und HAA  

Ziel der Etappe 1 der Standortsuche war die Auswahl von geologisch geeigneten Standortgebieten je für 
SMA und HAA. Am 17. Oktober 2008 hat die Nagra Standortgebiete vorgeschlagen, die für die Lage-
rung von SMA oder von HAA bzw. für ein Kombilager in Frage kommen. Bei den Standortgebietsvor-
schlägen handelt es sich insgesamt um sechs Standortgebiete: 

- «Jura Ost» (ehemals «Bözberg»), «Jura-Südfuss», «Nördlich Lägern», «Südranden», «Wellenberg» 

und «Zürich Nordost» (ehemals «Zürcher Weinland») für ein SMA-Tiefenlager. 

- «Jura Ost» (ehemals «Bözberg»), «Nördlich Lägern» und «Zürich Nordost» (ehemals «Zürcher Wein-

land») für ein HAA-Tiefenlager bzw. für ein Kombilager (Lager für alle Abfallkategorien). 

Die Standortgebietsvorschläge wurden von den Sicherheitsbehörden und Kommissionen des Bundes 
geprüft. Im Hinblick auf Etappe 2 wurden zudem raumplanerische Grundlagen erarbeitet. Die Standort-
gebietsvorschläge der Nagra sowie sämtliche Berichte, Gutachten, Stellungnahmen, ein zusammenfas-
sender Erläuterungsbericht sowie der Entwurf des Ergebnisberichts mit Objektblättern und Karten waren 
vom 1. September bis 30. November 2010 Gegenstand einer öffentlichen Anhörung. 

Im Rahmen der Anhörung sind ca. 3700 Einzel- und Sammelstellungnahmen eingegangen, wovon 299 
aus Deutschland, 7 aus Österreich und 5 aus Frankreich stammen.  

Ergebnisse der Anhörung und Mitwirkung vom 1. September bis 30. N ovember 2010  

Die Stellungnehmenden äusserten sich sowohl zu politischen und gesellschaftlichen Grundsatzfragen als 
auch zu inhaltlichen Aspekten des Auswahlverfahrens und zu den Ergebnissen aus Etappe 1. 

Politische und gesellschaftliche Grundsatzfragen 

Hierzu gehören Äusserungen zur Information und Kommunikation, zur Energiepolitik der Schweiz, zum 
Entsorgungsnachweis, zum Lagerkonzept, zum Schutz der geologischen Standortgebiete, zur unabhän-
gigen Forschung, zu den gesetzlichen Grundlagen, zu den personellen und finanziellen Ressourcen so-
wie zum Verhältnis Schweiz-Deutschland. 

Verfahrensaspekte 

Die Eingaben zu Verfahrensaspekten beinhalten grundsätzliche Bemerkungen zum Auswahlverfahren 
gemäss Sachplan geologische Tiefenlager, zur Rollenteilung, Struktur und Organisation im Sachplanver-
fahren, zum Zeitplan und sowie den Abgeltungen und Kompensationsmassnahmen. 
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Standortgebietsvorschläge und sicherheitstechnische Aspekte 

Neben der Beurteilung der Standortgebietsvorschläge beinhalten die Stellungnahmen Äusserungen zu 
den Lagerkapazitäten, zum Inventar und zu den vorgeschlagenen Wirtgesteinen. Viele Stellungnehmen-
den verweisen auf zu klärende sicherheitstechnische Aspekte des Standortauswahlverfahrens. Dazu ge-
hören Wiederaufarbeitung, Sicherheit der Oberflächenanlagen, Transporte, Krebs- und Strahlenrisiko, 
Grundwasser und Hydrogeologie, Erosion, Erdbeben, Nutzungskonflikte, Gasbildung und Gastransport, 
Auswirkungen Wärmeentwicklung der radioaktiven Abfälle, Rückholbarkeit und Überwachung sowie die 
Markierung. 

Raumplanung und Umwelt 

Bemerkungen hierzu beinhalten das Verhältnis Sachplan-Richtplan, die Objektblätter, die provisorischen 
Planungsperimeter und die sozioökonomischen-ökologischen Wirkungsstudien. Weitere Eingaben 
betreffen die Themen Grundwasser, Mineralquellen und Thermen, Tourismus, Immobilien- und Boden-
preise, Naturpärke sowie vergleichbare Studien zu «Image» und «gesellschaftlichem Zusammenhalt». 

Regionale Partizipation 

Die Stellungnehmenden äussern sich zu den Ressourcen und zum Zeitbedarf, zu den Aufgaben, zur 
Struktur und Zusammensetzung der regionalen Partizipation sowie zur Festlegung und Anpassung der 
Standortregionen.  

Eine detaillierte Auflistung und Würdigung der vorgebrachten Argumente findet sich in Kapitel 3 des 
vorliegenden Berichts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sämtliche i m vorliegenden Text verwendeten Abkürzungen und Fachbegriffe werden im 
Abkürzungsverzeic hnis und Glossar (S. 124) erläutert.  
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1 Übersicht  

1.1 Ausgangslage 

Oberstes Ziel bei der Entsorgung der radioaktiven Abfälle in der Schweiz ist der langfristige Schutz von 
Mensch und Umwelt. Weltweit ist anerkannt, dass für HAA) nur die Lagerung in geologisch stabilen 
Schichten die Sicherheit über die notwendigen langen Zeiträume gewährleisten kann. In der Schweiz ist 
die Entsorgung der radioaktiven Abfälle in der Kernenergiegesetzgebung geregelt.  

Nach Artikel 5 der KEV legt der Bund in einem Sachplan die Ziele und Vorgaben für die Lagerung der 
radioaktiven Abfälle in geologischen Tiefenlagern für die Behörden verbindlich fest. Am 2. April 2008 
hat der Bundesrat den «Konzeptteil Sachplan geologische Tiefenlager» genehmigt. Darin sind die Regeln 
für das Verfahren festgelegt, das zu geeigneten Standorten für geologische Tiefenlager führen soll. Das 
Standortauswahlverfahren besteht aus drei Etappen. Die erste Etappe ist Gegenstand des vorliegenden 
Berichts. Der Schwerpunkt der ersten Etappe liegt auf der Identifizierung geeigneter Standortgebiete 
aufgrund von sicherheitstechnischen und geologischen Kriterien. 

1.2 Projektorganisation und Zusammenarbeit 

Die Federführung im Standortauswahlverfahren obliegt dem BFE. In den Sachgebieten Raumplanung 
und Umweltschutz wird das BFE vom ARE und vom BAFU unterstützt. Wesentliche Aufgabe der Entsor-
gungspflichtigen ± vertreten durch die Nagra ± ist es, in Etappe 1 geologische Standortgebiete vorzu-
schlagen und diese Vorschläge zuhanden der Behörden zu begründen. Die Sicherheitsbehörden und 
-kommissionen ± namentlich das ENSI, die KNE, Swisstopo und die KNS ± prüfen und beurteilen diese 
Vorschläge. Eine wichtige Rolle im Auswahlverfahren kommt den Standortkantonen zu. Diese arbeiten 
mit dem Bund zusammen, unterstützen ihn bei der Durchführung des Verfahrens und koordinieren die 
Zusammenarbeit mit den Gemeinden. 

Vor der formellen Anhörung fand eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den betroffenen 
Kantonen sowie Gemeinden sowohl auf fachlicher als auch auf politischer Ebene statt. Da verschiedene 
der vorgeschlagenen Standortgebiete direkt an Deutschland angrenzen, wurde Deutschland ebenfalls in 
diese Zusammenarbeit einbezogen. 

1.3 Auswahl von geologischen Standortgebieten 

Die Nagra reichte am 17. Oktober 2008 den Bericht mit ihren Vorschlägen für geologisch geeignete 
Standortgebiete für die Lagerung von SMA sowie von HAA beim BFE ein. Gemäss den Vorgaben des 
Sachplans basiert die Auswahl der Nagra ausschliesslich auf sicherheitstechnischen Kriterien und auf Kri-
terien der technischen Machbarkeit. Bei den Standortgebietsvorschlägen handelt es sich um folgende 
Standortgebiete: 

- «Jura Ost» (ehemals «Bözberg»), «Jura-Südfuss», «Nördlich Lägern», «Südranden», «Wellenberg» 
und «Zürich Nordost» (ehemals «Zürcher Weinland») für ein SMA-Tiefenlager. 

- «Jura Ost» (ehemals «Bözberg»), «Nördlich Lägern» und «Zürich Nordost» (ehemals «Zürcher Wein-
land») für ein HAA-Tiefenlager bzw. für ein Kombilager (Lager für alle Abfallkategorien). 

Das ENSI hat die von der Nagra vorgeschlagenen Standortgebiete hinsichtlich ihrer Sicherheit und bau-
technischen Machbarkeit überprüft. In seinem Gutachten, zu dem die KNE, Swisstopo und weitere Ex-
pertinnen und Experten beigetragen haben, bescheinigt das ENSI der Nagra eine fachlich fundierte, um-
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fassende und nachvollziehbare Analyse der geologischen Grundlagen. Aufgrund der Überprüfung 
stimmt das ENSI den von der Nagra vorgeschlagenen Standortgebieten zu.  

Nach Ansicht der KNS hat das ENSI das Vorgehen der Nagra detailliert nachvollzogen und die vorge-
schlagenen Standortgebiete umfassend bewertet. Die KNS schliesst sich der Zustimmung des ENSI zu 
den von der Nagra vorgeschlagenen Standortgebieten für geologische Tiefenlager an und gibt in ihrer 
Stellungnahme Empfehlungen für das weitere Vorgehen ab. 

1.4 Raumplanerische Abklärungen 

Die geologische Eignung ist das wichtigste, aber nicht das einzige Kriterium bei der Standortfestlegung. 
So werden bei der optimalen Platzierung der notwendigen Oberflächenanlagen für geologische Tiefen-
lager auch raumplanerische und sozioökonomische Aspekte berücksichtigt: 

- Das ARE hat in Etappe 1 zusammen mit dem BFE, den Standortkantonen und Vertretungen aus 
Deutschland die Planungsperimeter festgelegt. Diese bezeichnen die geografischen Räume, in wel-
chen die oberirdischen Anlagen für geologische Tiefenlager errichtet werden können. 

- In Etappe 2 wird der Bund in allen potenziellen Standortregionen eine kantonsübergreifende sozio-
ökonomisch-ökologische Wirkungsstudie SÖW durchführen, die für mögliche Standorte eine umfas-
sende Bewertung der Auswirkungen eines geologischen Tiefenlagers in den Dimensionen Umwelt, 
Wirtschaft und Gesellschaft ermöglicht. Um alle potenziellen Standorte für geologische Tiefenlager 
in Etappe 2 mit der gleichen Methodik und den gleichen Kriterien beurteilen zu können, hat das 
ARE unter Einbezug der Arbeitsgruppe Raumplanung eine raumplanerische Beurteilungsmethodik 
erarbeitet. 

Diese Abklärungen bilden die Grundlagen für die Anordnung der Oberflächenanlagen sowie die Durch-
führung der sozioökonomisch-ökologischen Wirkungsstudie in Etappe 2. Für die Festlegung der Stand-
ortgebietsvorschläge in Etappe 1 sind jedoch ausschliesslich sicherheitstechnische Kriterien und Kriterien 
der technischen Machbarkeit massgebend. 

1.5 Standortregionen 

Eine offene und transparente Information sowie der Einbezug der betroffenen Kantone, Regionen, Ge-
meinden und der Bevölkerung sind wesentlich für die erfolgreiche Durchführung des Standortauswahl-
verfahrens für geologische Tiefenlager. Ein zentrales Element ist dabei die «regionale Partizipation», die 
von den «Standortregionen» getragen wird und ab Etappe 2 konkrete Aufgaben wahrnimmt. 

Eine Standortregion umfasst Gemeinden, die entweder durch ihre Geologie, durch oberirdische Bauten 
der künftigen geologischen Tiefenlager oder durch ihre Nähe zu den unmittelbar betroffenen Gebieten 
sowie durch zusätzliche raumplanerische, wirtschaftliche oder soziale Gegebenheiten besonders betrof-
fen sein könnten. In Zusammenarbeit mit Vertretenden der betroffenen Schweizer Kantone und Ge-
meinden sowie der angrenzenden deutschen Landkreise und Gemeinden hat das BFE in Etappe 1 die 
Standortregionen festgelegt. 

1.6 Ausschuss der Kantone 

Der AdK besteht aus Vertreterinnen und Vertretern der Standortkantone sowie betroffener Nachbarkan-
tone und Nachbarstaaten. Er stellt die Zusammenarbeit zwischen den Regierungsvertretenden der 
Standortkantone sowie der betroffenen Nachbarkantone und Nachbarstaaten sicher, begleitet den Bund 
bei der Durchführung des Auswahlverfahrens und gibt zuhanden des Bundes Empfehlungen ab. In sei-
ner Stellungnahme zu Etappe 1 vom Juli 2010 äussert sich der AdK zur Sicherheitstechnik und Geologie, 
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zu den Planungsperimetern und den Standortregionen, zum Aufbau der regionalen Partizipation, zur 
raumplanerischen Beurteilungsmethodik sowie zur Information und Kommunikation. Gesamthaft beur-
teilt er die Prozesse in Etappe 1 als zielführend. Der Ausschuss der Kantone erachtet es aber als notwen-
dig, die verbleibenden Unsicherheiten in den geologischen Standortgebieten mit den dafür nötigen Un-
tersuchungen auszuräumen. Weitere Empfehlungen betreffen die Bereitstellung von genügend Ressour-
cen, die Beibehaltung der kantonalen Gremien im Bereich Sicherheit sowie der Kommissionen des Bun-
des (KNE, KNS), die Ausgestaltung der regionalen Partizipation sowie die Durchführung regionaler, zwi-
schen den Standortregionen vergleichbarer Studien zu den Themen gesellschaftlicher Zusammenhalt 
und Image. 
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2 Durchführung der Anh örung und Mitwirkung  

Basierend auf der Zusammenarbeit mit den betroffenen Kantonen, Gemeinden und deutschen Behör-
den sowie unter Berücksichtigung der in Etappe 1 erarbeiteten Berichte, Stellungnahmen und Gutach-
ten, hat das BFE eine Gesamtbeurteilung der ersten Etappe vorgenommen und den «Ergebnisbericht: 
Festlegungen und Objektblätter» vom 20. August 2010 verfasst. Um den Interessierten den Zugang zu 
den umfangreichen Dokumenten und den anspruchsvollen technischen und raumplanerischen Sachver-
halten zu erleichtern, wurde zudem der «Erläuterungsbericht für die Anhörung zu Etappe 1» vom 
20. August 2010 erstellt. Dieser gibt einen Überblick über die Projektorganisation sowie den Verlauf und 
die Ergebnisse aus Etappe 1 des Sachplanverfahrens. 

Vom 1. September bis zum 30. November 2010 fand gemäss Artikel 19 RPV eine Anhörung statt. Er-
gebnis- und Erläuterungsbericht sowie die zu Grunde liegenden Gutachten, Berichte und Stellungnah-
men wurden zu diesem Zweck beim BFE, bei den Standortkantonen sowie bei ausgewählten Gemein-
den1 vom 1. September bis 30. November 2010 öffentlich aufgelegt. Zum Auftakt der Anhörung zur 
Etappe 1 des Auswahlverfahrens für geologische Tiefenlager fanden im September 2010 zudem öffent-
liche Informationsveranstaltungen in den sechs Standortregionen statt.2 

Die nachfolgenden Tabellen geben eine Übersicht über die Dokumente, die in Etappe 1 erarbeitet und 
öffentlich aufgelegt wurden. 

 

Tabelle 1: Vorschlag für geologisch geeignete Standortgebiete und sicherheitstechnische Überprüfung 

Verfas-
ser/in 

Titel Seitenzahl Publiziert 

Nagra Technischer Bericht 08-03: Vorschlag geologischer 
Standortgebiete für das SMA- und das HAA-Lager; Darlegung 
der Anforderungen, des Vorgehens und der Ergebnisse 

428 Oktober 
2008 

ENSI Sicherheitstechnisches Gutachten zum Vorschlag geologischer 
Standortgebiete. Sachplan geologische Tiefenlager, Etappe 1 

192 Januar 
2010 

KNE Sachplan Geologische Tiefenlager, Etappe 1: Stellungnahme 
der KNE zur Sicherheit und bautechnischen Machbarkeit der 
vorgeschlagenen Standortgebiete 

103 Februar 
2010 

Swisstopo Beurteilung der Sammelprofile und der hergeleiteten 
Wirtgesteine sowie der Grundlagen für die Herleitung von 
Standortgebieten im Sachplan geologische Tiefenlager. 
Expertenbericht im Rahmen der Beurteilung des Vorschlags 
geologische Standortgebiete für das SMA- und das HAA-
Lager, Etappe 1, Sachplan geologische Tiefenlager 

46 Februar 
2010 

² 
1  Auflageorte Schweiz: Aarau (AG), Brugg (AG), Dallenwil (NW), Eglisau (ZH), Ehrendingen (AG), Engelberg (OW), 

Frauenfeld (TG), Frick (AG), Lenzburg (AG), Liestal (BL), Oftringen (AG), Rekingen (AG), Oberdorf (NW), Olten 
(SO), Sarnen (OW), Schaffhausen (SH), Schlatt (TG), Schönenwerd (SO), Solothurn (SO), Stans (NW), Trüllikon 
(ZH), Wolfenschiessen (NW), Zürich (ZH). Auflageorte Deutschland: Landratsamt Konstanz, Landratsamt 
Schwarzwald-Baar-Kreis, Landkreis Waldshut. 

2  Die Veranstaltungen fanden statt am 1. September 2010 in Unterbözberg (AG), am 6. September 2010 in Nie-
dergösgen (SO), am 8. September 2010 in Trüllikon (ZH), am 9. September 2010 in Glattfelden (ZH), am 15. Sep-
tember 2010 in Neunkirch (SO) und am 20. September 2010 in Stans (NW). Weitere Informationsveranstaltungen 
fanden am 13. Oktober 2010 in Jestetten (D) und am 2. November 2010 in Blumberg (D) statt. 
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KNS Sachplan geologische Tiefenlager Etappe 1, Stellungnahme 
zum sicherheitstechnischen Gutachten des ENSI zum 
Vorschlag geologischer Standortgebiete 

50 April 2010 

   

Tabelle 2: Raumplanung   

Verfas-
ser/in 

Titel Seitenzahl Publiziert 

ARE Bericht zu den Entwürfen der Planungsperimeter 54 November 
2009 

ARE Sachplan geologische Tiefenlager: Raumplanerische 
Beurteilungsmethodik für den Standortvergleich in Etappe 2. 
Methodik für die sozioökonomisch-ökologische Wirkungsstu-
die SÖW 

112 Mai 2010 

   

Tabelle 3: Gesamtbeurteilung  

Verfas-
ser/in 

Titel Seitenzahl Publiziert 

AdK Sachplan geologische Tiefenlager. Stellungnahme zu Etappe 1 56 Juli 2010 

BFE Sachplan geologische Tiefenlager Etappe 1. Ergebnisbericht: 
Festlegungen und Objektblätter 

23 Entwurf 
August 
2010 

Bis zum Ende der Anhörung äusserten sich Behörden, politische Parteien und Organisationen aus der 
Schweiz (245), aus Deutschland (36), aus Österreich (3) und aus Frankreich (1). Weitere 3406 Stellung-
nahmen, vorwiegend Sammeleingaben, wurden von Einzelpersonen aus der Schweiz, Deutschland und 
anderen Staaten eingereicht. Eine Mehrheit dieser Sammeleingaben bilden die 3260 Postkarten, die von 
der Schweizerischen Energie-Stiftung am 29. November 2010 dem Generalsekretariat des UVEK über-
geben wurden. Die Stellungnahmen wurden erfasst, ausgewertet und bilden die Grundlage für den vor-
liegenden Bericht über die Ergebnisse der Anhörung zu Etappe 1. 

2.1 Eingegangene Stellungnahmen 

Eine Übersicht über die Absenderinnen und Absender der 3691 Stellungnahmen ergibt folgendes Bild: 

Schweiz Anzahl Stellungnahmen 

± Kantone 

± Gemeinden 

± Interessenorganisationen 

± Politische Parteien 

± Planungsverbände 

± Weitere Stellungnahmen 

± Einzelpersonen 

25 

93 

63 

48 

15 

1 

3129 
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Deutschland Anzahl Stellungnahmen 

± Bundesstaat oder Bundesländer 

± Landkreise  

± Regionalverbände 

± Gemeinden 

± Interessenorganisationen 

± Politische Parteien 

± Einzelpersonen 

1 

3 

3 

18 

6 

5 

263 

Österreich Anzahl Stellungnahmen 

± Bundesstaat oder Bundesländer 

± Politische Parteien 

± Einzelpersonen 

2 

1 

4 

Andere Staaten Anzahl Stellungnahmen 

± Planungsverbände 

± Einzelpersonen 

1 

10 

 

 

Abbildung 1: 286 Stellungnahmen aus der Schweiz (exkl. Sammeleingaben) nach Teilnehmertyp 
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Abbildung 2: 44 Stellungnahmen aus Deutschland (exkl. Sammeleingaben) nach Teilnehmertyp 

Die Stellungnahmen aus der Anhörung wurden gesammelt und systematisch ausgewertet. In den nach-
folgenden Kapiteln werden die Anliegen der Stellungnehmenden thematisch geordnet wiedergegeben. 
Auf die Anliegen und Argumente der Stellungnehmenden wird in den Würdigungen am Ende der jewei-
ligen Kapitel eingegangen. 

2.2 Die wichtigsten Änderungen im Überblick 

Nach Ablauf der Anhörung und Auswertung der Eingaben wurden der Ergebnisbericht und die raum-
planerische Beurteilungsmethodik überarbeitet. Weiter wurden die Bezeichnungen von zwei Standortre-
gionen geändert und bei zwei Standortregionen Anpassungen bei der Zusammensetzung vorgenom-
men. Im Folgenden werden die wichtigsten Änderungen und Anpassungen erläutert. 

2.2.1 Ergebnisbericht zu Etappe 1: Festlegungen und Objektblätter  

¶ Zum Schutz der geologischen Standortgebiete wird die Meldepflicht der Kantone ans ENSI bei Ge-
suchen für den Abbau von Steinen und Erden auf Tunnel, Stollenbauten sowie dazu ausgeführte 
Sprengungen ab 50 m unter Terrain bzw. 50 m Abstand von der Oberfläche, durch die ein ein-
schlusswirksamer Gebirgsbereich berührt wird, ausgedehnt. 

¶ Bei Bohrungen wird mit Ausnahme des Standortgebiets Wellenbergs (wegen dessen komplexer Ge-
ometrie) auf eine Meldepflicht verzichtet. 

¶ Die Bearbeitungsfrist für meldepflichtige Bewilligungs- oder Konzessionsgesuche durch das ENSI 
wird von drei auf einen Monat verkürzt. 

¶ Da die Tiefe des zu schützenden einschlusswirksamen Gebirgsbereichs (d. h. der Wirt- und Rahmen-
gesteine) zwischen den Standortgebieten variiert, wird auf eine generelle Tiefenbeschränkung von 
200 m für Erdwärmesonden verzichtet. Damit die Kantone selbständig und umgehend über Gesu-
che für Erdwärmesonden befinden können, werden ihnen vom ENSI elektronische Karten mit den 
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maximal zulässigen Bohrlängen (200 m oder länger) zur Verfügung gestellt. Die Berücksichtigung 
der ortsbezogenen maximal zulässigen Bohrlänge wird in den einzelnen Objektblättern, mit Aus-
nahme Wellenberg, vermerkt. 

¶ Für die Anordnung der Oberflächenanlagen in Etappe 2 wurde ein neuer Grundsatz zum Thema 
Rodungen aufgenommen: «Das Rodungsverbot gemäss Artikel 5 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 
4. Oktober 1991 über den Wald (WaG, SR 921.0) ist bei der Standortsuche zu berücksichtigen. Eine 
Rodungs- bzw. Ausnahmebewilligung kann erteilt werden, wenn der Nachweis erbracht wird, dass 
die Rodungsvoraussetzungen gemäss Artikel 5 WaG erfüllt sind. Insbesondere muss die relative 
Standortgebundenheit nachgewiesen werden können.» 

¶ Der Grundsatz zum Verhältnis Richtplanung und Sachplanung in Kapitel 2.4 wurde umformuliert. Er 
lautet neu: «Kantonale und regionale Richtpläne sollen berücksichtigt werden. Bei Konflikten und 
Widersprüchen richtet sich das weitere Verfahren nach Art. 18 (Zusammenarbeit) und Art. 20 (Be-
reinigung) der Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV, SR 700.1).» 

¶ Das geologische Standortgebiet «Jura Ost HAA» ist in der Detailkarte neu gelb gestrichelt umrandet. 

¶ In einzelnen Objektblättern («Jura Ost», «Nördlich Lägern», «Zürich Nordost») wurden die Erläute-
rungen zum Koordinationsbedarf mit der Nutzung von Thermalquellen und Geothermie ergänzt. In 
den Objektblättern «Nördlich Lägern» und «Zürich Nordost» wurde ausserdem ein Koordinations-
bedarf mit dem Kiesabbau festgehalten. Vollständigkeitshalber und analog zum Standortgebiet «Ju-
ra Ost» wurde bezüglich Koordinationsbedarf in den Objektblättern «Südranden» und «Wellen-
berg» ebenfalls festgehalten, dass der grossräumige Abbau von Steinen und Erden zu einer Beein-
trächtigung der Langzeitsicherheit führen kann. Ein solcher Abbau ist zur Zeit in beiden Standortge-
bieten nicht geplant. 

¶ In den Objektblättern wurden sämtliche Karten sowie die dazu gehörende Legende aktualisiert.  

2.2.2 Raumplanerische Beurtei lungsm ethodik für den  Standortvergleich in Etappe 2  

In Absprache mit der Arbeitsgruppe Raumplanung wurden verschiedene Anpassungen vorgenommen. 
Neben verschiedenen kleineren Anpassungen der Factsheets der Indikatoren sind hier die wichtigsten 
Änderungen aufgelistet: 

¶ Die Erkenntnisse aus der Teststudie zur sozioökonomischen-ökologischen Wirkungsstudie SÖW 
wurden in die Methodik übertragen. 

¶ Beim Erhebungsverfahren des Indikators «Beeinträchtigung von Mineralquellen und Thermen» sind 
neu externe Expertinnen und Experten beizuziehen. Zudem wurde die Nutzwertfunktion umformu-
liert, so dass die Nutzwertpunkte aufgrund einer Risikopotenzialabschätzung vergeben werden. 

¶ Das Erhebungsverfahren des Indikators «Veränderung der Wertschöpfung (Tourismus)» wurde so 
überarbeitet, dass neben Bautätigkeiten und Transporten auch weitere Effekte (z. B. durch Protest-
aktionen) berücksichtigt werden. 

¶ Der Indikator «Veränderungen in den bestehenden Werten» wurde aufgrund der Ergebnisse der 
Studie zu den Wirkungen von geologischen Tiefenlagern auf die regionalen Immobilienmärkte über-
arbeitet. Die Studie hat gezeigt, dass eine exakte Quantifizierung der Effekte eines geologischen Tie-
fenlagers auf die Immobilien- und Bodenpreise aus heutiger Sicht unmöglich ist. Deshalb wird der 
Indikator neu mit Null gewichtet. Jedoch soll im Rahmen der SÖW in Etappe 2 eine Analyse der 
Umgebungstopografie vorgenommen und die allfällige lokale Beeinträchtigung der Immobilienwerte 
ergänzend qualitativ beurteilt werden (u. a. Sichtbarkeit der Oberflächenanlagen). 
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2.2.3 Anpassung von Standortregionen  

¶ Anstelle der zwei deutschen Gemeinden Büsingen und Gailingen ist die Verwaltungsgemeinschaft 
bestehend aus den drei Gemeinden Büsingen, Gailingen und Gottmadingen Mitglied der Regional-
konferenz «Zürich Nordost». Die Verwaltungsgemeinschaft kann zwei Vertretende der drei Ge-
meinden in die Regionalkonferenz delegieren.  

¶ Anstelle der deutschen Gemeinde Büsingen ist neu die Verwaltungsgemeinschaft bestehend aus 
den drei Gemeinden Büsingen, Gailingen und Gottmadingen Mitglied der Regionalkonferenz «Süd-
randen». Die Verwaltungsgemeinschaft erhält einen zusätzlichen Sitz und kann zwei Vertretende 
dieser drei Gemeinden in die Regionalkonferenz delegieren. 

2.2.4 Namensänderung von Standortr egionen  

Die Festlegung der provisorischen Standortregionen mit 202 Gemeinden am 28. Mai 2010 sowie die 
Auswertung der Anhörung zu Etappe 1 haben dazu geführt, dass auf Wunsch der Regionen die ur-
sprünglichen Bezeichnungen der Standortregionen (bzw. der Standortgebiete) «Bözberg» und «Zürcher 
Weinland» geändert und diese neu als «Jura Ost» und als «Zürich Nordost» bezeichnet werden. Unver-
ändert bleiben die Namen der anderen Standortgebiete/-regionen «Jura-Südfuss», «Nördlich Lägern», 
«Südranden» und «Wellenberg». Die neue Namensgebung wird im vorliegenden Bericht ang e-
wandt ± auf die alten Bezeichnungen «Bözberg» und «Zürcher Weinland» wird verzic htet.  
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3 Ergebnisse der Auswe rtung  

3.1 Grundsätzliche Bemerkungen 

Teilweise haben sich mehrere Stellungnehmende zum selben Thema geäussert. Um insbesondere länge-
re Aufzählungen übersichtlich zu gestalten, wird im vorliegenden Bericht eine bestimmte Reihenfolge 
eingehalten. Diese beginnt mit den Stellungnehmenden aus der Schweiz und orientiert sich an den Ka-
tegorien Kantone ± Gemeinden und Städte ± Planungsverbände ± Politische Parteien ± Interessenorgani-
sationen. Darauf folgen die Stellungnehmenden aus Deutschland (Bund ± Landkreise ± Regionalverbän-
de ± Gemeinden und Städte ± Politische Parteien ± Interessenorganisationen) sowie aus dem restlichen 
Ausland. Einzelpersonen werden jeweils am Schluss der Aufzählung aufgeführt (nicht namentlich). In-
nerhalb der Kategorien wird eine alphabetische Reihenfolge eingehalten. 

3.1.1 Verzicht auf Stellungnahme  und weitere Bemerkungen  

Der Kanton AI sowie die Planungsverbände RZO, ZPG und ZPZ haben auf eine detaillierte Stellungnahme 
verzichtet, da sie vom Sachplan geologische Tiefenlager nicht direkt betroffen seien. Auch der Kanton FR 
nimmt weder zum Erläuterungsbericht noch zum Ergebnisbericht Stellung, da er nicht direkt betroffen 
sei. Er behält sich allerdings Stellungnahmen zu weiteren Ergebnissen der Planung vor, insbesondere für 
den Fall, dass Standorte auf seinem Kantonsgebiet in Betracht gezogen werden sollten. Auch die Ge-
meinde Frick, der ZPP sowie die Région Alsace haben beschlossen, auf eine Stellungnahme zu verzich-
ten. Die Région Alsace wünscht, weiterhin ins Sachplanverfahren einbezogen zu werden.  

Der Schweizerische Städteverband hat keine eigene Stellungnahme verfasst, sondern verweist auf die 
Eingaben der Städte Schaffhausen, Winterthur und Zürich. 

Das Parlament des Kantons VD hat eine Stellungnahme vorbereitet, in welcher den Ergebnissen des 
Sachplans geologische Tiefenlager, Etappe 1, grundsätzlich zugestimmt wird. Das Stimmvolk des Kan-
tons VD hat diese Stellungnahme am 15. Mai 2011 mit 64,85 % abgelehnt.  

3.1.2 Verweise auf andere Stellungnahmen, auf Anhörungsgrundlagen  sowie auf Gutachten  

Verschiedene Stellungnehmende unterstützen die Stellungnahme einer anderen Behörde oder Organisa-
tion (vgl. Anhang II).  

Der Kanton AG stimmt den zentralen Äusserungen und Empfehlungen der Stellungnahme des AdK zu. 
Der Kanton SO unterstützt die in der AdK-Stellungnahme formulierten Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen vollständig. Der Kanton NW schliesst sich ebenfalls dem Bericht des AdK an, wonach der Sach-
planprozess in Etappe 1 die Vorgaben des Konzeptteils eingehalten hat und das Verfahren bisher korrekt 
abgewickelt worden ist; den Anforderungen des Sachplans bezüglich Fairness, Transparenz und partizi-
pativer Mitwirkung sei entsprechend nachgelebt worden. Die Kantone OW und TI sowie die Gemeinde 
Oberweningen schliessen sich grundsätzlich der Haltung des AdK an, während sich der Kanton SH der 
Stellungnahme des AdK in den Punkten «Planungsperimeter und Standortregion», «regionale Partizipa-
tion» sowie im Wesentlichen auch dem Punkt «Information und Kommunikation» anschliesst. Auch der 
Kanton ZH stimmt den Empfehlungen bzw. Forderungen des AdK zu. Der Kanton TG hält fest, dass sei-
ne Stellungnahme zum Verfahren weitgehend mit jener des AdK übereinstimmt.  

Die Kantone FR, GR und VS verweisen auf ihre früheren Stellungnahmen vom April 2007 zum Konzept-
teil des Sachplans geologische Tiefenlager. 

Der Kanton NW hat zusätzlich zu seiner Stellungnahme eine ausführliche geologisch-
sicherheitstechnische Stellungnahme (GS-Stellungnahme NW) sowie ein Gutachten von Dr. Jon Mosar 
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(Universität Freiburg, Expertenbericht Mosar) eingereicht3 (vgl. Kap. 3.5.8.5.1). Stellungnehmende aus 
Österreich (BMeiA, Land Vorarlberg, Grüne Vorarlberg, Einzelpersonen) haben ihrer Eingabe die von 
Helmut Hirsch und Jürgen Kreusch im Auftrag des österreichischen Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft verfasste Fachstellungnahme beigelegt.4 

Der Landkreis Konstanz und die Stadt Singen gehen davon aus, dass die Verbesserungsvorschläge und 
die Kommentare der deutschen Expertengruppe ESchT in den nächsten Etappen des Auswahlverfahrens 
berücksichtigt werden. Die Stadt Bad Säckingen und der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben 
schliessen sich der Stellungnahme der ESchT für Etappe 1 des Sachplans geologische Tiefenlager an.  

3.2 Information und Kommunikation 

Nach Auffassung des Kantons OW kann die Kommunikation des BFE als transparent und fair bezeichnet 
werden. Die eigens geschaffene Arbeitsgruppe Information und Kommunikation habe die ihr zugedach-
te Rolle wahrgenommen. 

Der Kanton SH bestätigt, dass die eindeutige Rollenzuteilung der Akteurinnen und Akteure dem Sach-
planverfahren zuträglich sei und bisher in klaren Botschaften kommuniziert wurde. 

Der Kanton TG weist auf die Wichtigkeit der Information hin und ersucht um verstärkte Unterstützung 
der Standortregionen in ihren Kommunikationsaufgaben in Etappe 2.  

Mehrere Stellungnehmende betonen die zentrale Bedeutung von sachlicher und offener Information 
gegenüber allen Beteiligten und der Bevölkerung (Kanton GR, Gemeinde Schlatt TG, CVP AG, CVP Be-
zirk Zurzach, CVP SO, EVP Schweiz, EVP ZH, FDP AG, JF ZH, SVP Bezirk Andelfingen, SVP Bezirk Bülach, 
SVP Bezirk Dielsdorf, SVP ZH, AIHK, AVES AG, AVES BE, economiesuisse, Energieforum Nordwest-
schweiz, Energieforum Schweiz). AVES SO und FRE zufolge ist der Stand des Sachplanverfahrens regel-
mässig und transparent der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Transparenz und Nachvollziehbarkeit spie-
len für viele Stellungnehmende (Kantone GR und OW, Gemeinden Niederweningen und Schlatt TG, CVP 
Bezirk Zurzach, CVP AG, EVP Schweiz, EVP ZH, FDP AG, JF ZH, SVP Bezirk Andelfingen, SVP Bezirk Bü-
lach, SVP Bezirk Dielsdorf, SVP ZH sowie die Interessenorganisationen AIHK, AVES BE und AVES Pfan-
nenstil) eine wichtige Rolle, damit das Verfahren als fair empfunden wird und Akzeptanz geschaffen 
bzw. Vertrauen gewonnen werden kann. Auch die CVP Schweiz erachtet ein transparentes und offenes 
Auswahlverfahren mit nachvollziehbar dokumentierten Entscheiden als unabdingbar. 

Die Gemeinden Elfingen und Zeihen, der Fricktal Regio Planungsverband, die Grünen AG und die ÖBS 
wünschen sich im Bereich der Kommunikation und Information mehr Unterstützung durch das BFE. Da 
es sich um einen komplexen Sachverhalt handle, sei kurzgefasstes und verständliches Informationsmate-
rial nötig, um der Bevölkerung den Zugang zur Thematik zu erleichtern und niemanden vom Anhö-
rungsverfahren auszuschliessen. Der Gemeinde Niederweningen erscheint es wichtig, dass «die Fachleu-
te offen und transparent die komplexen Zusammenhänge in Bezug auf ein geologisches Tiefenlager 
kommunizieren und der Bevölkerung erklären» können. Das Forum VERA Nördlich Lägern erwartet 
ebenfalls die nötige Unterstützung von den verantwortlichen Stellen, wenn es darum geht, die Öffent-
lichkeit über den Stand des Sachplanverfahres zu informieren. Mehrere Einzelpersonen beanstanden, 
dass die Informationen bezüglich des Anhörungsverfahrens oder der Mitwirkungsmöglichkeiten sowohl 
beim Bund als auch bei den Kantonen schlecht auffindbar waren.  

² 
3  Dr. Jon Mosar (2010): «Beurteilung der Tektonik im Standortgebiet Wellenberg (Kt. NW/OW) hinsichtlich eines 

Tiefenlagers für schwach- und mittelradioaktive Abfälle», Université de Fribourg. 
4  Helmut Hirsch und Jürgen Kreusch (2010): «Sachplan geologische Tiefenlager Etappe 1. Fachexpertise zu den 

veröffentlichten Berichten im Zusammenhang mit der Standortsuche für ein geologisches Tiefenlager für radioak-
tive Abfälle der Schweiz. Beurteilung der von NAGRA vorgelegten Unterlagen sowie des Gutachtens des ENSI, der 
Stellungnahmen von KNE und KNS und des Ergebnisberichtes des BFE», Wien. 
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Die Gemeinden Feuerthalen und Hallau weisen darauf hin, dass kleine Gemeinden Schwierigkeiten hät-
ten, die umfangreichen Unterlagen in der kurzen Anhörungszeit zu bearbeiten. Es gelte, die Fragen und 
Ängste der Bevölkerung ernst zu nehmen und nicht unter einer Papierflut zu «begraben». Verschiedene 
Stellungnehmende merken an, dass die Unterlagen für Laien nicht verständlich seien (Gemeinden Elfin-
gen und Zeihen, Fricktal Regio Planungsverband, SP AG, SP Bezirk Brugg, ÖBS, KAIB, BUND Reichenau, 
Einzelpersonen). Beim BUND Reichenau erweckt dies den Eindruck, dass Sicherheit nur «vorgegaukelt» 
werden soll. 

AVES Schweiz, AVES SO, AVES ZG sowie einige Einzelpersonen beurteilen das Informationsangebot an 
die Bevölkerung als gut. AVES ZG sieht indessen auch die betroffenen Kantone, Gemeinden, Parteien 
etc. in der Pflicht, beim Informationsprozess mitzumachen. Zudem müssten die Informationsveranstal-
tungen vermehrt auf die einheimische Bevölkerung ausgerichtet werden. Einzelpersonen üben Kritik an 
den vom BFE organisierten Informationsveranstaltungen zur Anhörung, welche als Mitwirkungsverfah-
ren ungeeignet seien. 

Forum VERA Schweiz, Forum VERA SH sowie Forum VERA Weinland betrachten eine aktive und sachli-
che Kommunikation durch die Bundesbehörden als grundlegend, um Ängsten in der Bevölkerung be-
züglich einer möglichen Gefährdung durch ein Tiefenlager zu begegnen. Diese Ängste werden laut FRE 
durch Desinformations-Kampagnen genährt. Aus Sicht von Forum VERA Bözberg, Forum VERA Jura Süd-
fuss, Forum VERA SH, Forum VERA Schweiz und Forum VERA Weinland kursieren zu viele Falschmel-
dungen bezüglich geologischer Tiefenlager. So führt das Forum VERA Jura Südfuss auf, die Standortre-
gionen würden stets als befangen dargestellt. Das Forum VERA Weinland fürchtet aufgrund von Nega-
tivmeldungen einen Reputationsschaden für die Regionen. Forum VERA Schweiz, die genannten Regio-
nalgruppen und FRE fordern das BFE auf, Verantwortung wahrzunehmen und unkorrekte Aussagen 
sachlich, aber konsequent richtigzustellen. Der Arbeitskreis «Pro Lebensqualität und Wohlstand» ist der 
Ansicht, dass sich Probleme der Region nur dann bestmöglich zum Wohle aller lösen lassen, wenn eine 
sachlich fundierte Diskussion der Themen stattfindet. Er setze sich deshalb für fundierte gute Informati-
onsschriften und für Orientierungen durch Experten und Spezialisten für die interessierten Bürgerinnen 
und Bürger ein. GOF wünscht, dass das lokale Gewerbe bereits jetzt in angemessener Form durch In-
formationen und Aktivitäten einbezogen wird «und nicht erst, wenn die Bauarbeiten für den Stollen 
ausgeschrieben werden». 

Dagegen betonen verschiedene Stellungnehmende, dass es nicht genüge, Ängste zu beschwichtigen 
und nur zu informieren (Grüne Partei Schweiz, SP AG, SP Amtei Olten-Gösgen, SP SO, Ärztinnen und 
Ärzte für Umweltschutz, Greenpeace, NOE, NWA Aargau, Pro Natura Schweiz, SES, WWF AG, Einzel-
personen). Die Regionen müssten von einem Entsorgungskonzept überzeugt sein, anstatt dass ihnen 
eine Lösung aufgezwungen werde. Für die Grüne Partei Schweiz gehört hierzu auch die transparente 
Diskussion der Schwächen des Lagerkonzepts. Die SP Bezirk Brugg erwartet, dass die Bevölkerung ehr-
lich und transparent informiert und damit eine möglichst unabhängige Mitsprache ermöglicht wird. Pro 
Natura SH sieht die Informationspflicht des BFE als nicht erfüllt (zu kurze Anhörungsfrist, zu komplexe 
Anhörungsunterlagen). 

ReGeMo wünscht einen respektvollen Umgang mit der Bevölkerung, indem sich Exponenten und Funk-
tionäre der verantwortlichen Behörden, Organisationen und Plattformen proaktiv und engagiert verhal-
ten. 

Auf deutscher Seite fühlt man sich grösstenteils ausreichend und zeitlich korrekt informiert (Landkreise 
Konstanz und Waldshut/Regionalverband Hochrhein-Bodensee, Schwarzwald-Baar-Kreis, Gemeinden 
Hohentengen am Hochrhein und Küssaberg). Der BUND RV Hochrhein fordert, dass das Fachwissen der 
mit der Endlagerfrage beschäftigen Behörden für alle zugänglich gemacht wird und wünscht diesbezüg-
lich mehr Transparenz, insbesondere in der Arbeit des Ausschusses der Kantone. 

Würdigung 

Die Grundsätze für die Transparenz und Verständlichkeit der Kommunikation sind im Konzeptteil fest-
gehalten. Gemäss den Vorgaben im Konzeptteil erstellte das BFE ein Kommunikationskonzept und ko-
ordinierte die Medieninformation sowie die Öffentlichkeitsarbeit. Das Sachplanverfahren soll gewährleis-
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ten, dass Standorte für geologische Tiefenlager in einem fairen, transparenten und partizipativen Verfah-
ren evaluiert und bezeichnet werden. Dabei soll insbesondere auch erreicht werden, dass die Öffentlich-
keit über die Ziele, Grundsätze und Vorgehensweise des Bundes im Bereich der nuklearen Entsorgung 
informiert ist. 

Die Kommunikation ist eine gemeinsame Aufgabe des Bundes, der Kantone, des ENSI, der Nagra, und 
der Standortregionen, welche in Etappe 1 durch die Startteams vertreten werden. Zur Koordination der 
Informations- und Kommunikationstätigkeiten hat das BFE eine Arbeitsgruppe Information und Kom-
munikation eingesetzt, welche alle diese Akteurinnen und Akteure umfasst. Mit dieser Arbeitsgruppe 
wurden die wichtigsten Kommunikationstätigkeiten wie Informationsveranstaltungen und -dokumente 
geplant und koordiniert. 

Viele der Stellungnehmenden beurteilen die Information und Kommunikation denn auch als transparent 
und fair. Um die zum Teil vorgebrachten Mängel zu beheben, soll der Dialog mit der Bevölkerung in 
Etappe 2 verstärkt werden. Die Bevölkerung soll weiterhin Zugang zu den relevanten Informationen ha-
ben; dabei wird der Bund noch besser darauf achten, dass die komplexen Informationen verständlich 
formuliert werden. Die Standortregionen tragen gemäss Konzeptteil zur kontinuierlichen und verständli-
chen Information und Kommunikation mit der Bevölkerung bei. Sie werden deshalb in Etappe 2 weiter-
hin fachlich und verstärkt auch finanziell unterstützt. Eine frühzeitige und gemeinsame Planung mit den 
Kantonen und Standortregionen soll es ausserdem ermöglichen, dass die Dokumente und Unterlagen zu 
Etappe 2 in den gesetzlich vorgegebenen Fristen bearbeitet werden können. 

3.3 Grundsatzfragen ± politische und gesellschaftliche Fragen 

3.3.1 Grundsätzliche Bemerkungen zur Entsorgung der radioaktiven Abfälle  

Die Kantone AR und BE sowie die CVP Schweiz erachten konkrete Lösungsansätze in der Entsorgung 
radioaktiver Abfälle als notwendige Voraussetzung für die Diskussion über Ersatz-Kernkraftwerke. Sollte 
der Bund an der Atomenergie festhalten, ist aus Sicht des Kantons BS mit dem Neubau von atomaren 
Anlagen zuzuwarten, bis das Abfallproblem mit dem Bau eines geologischen Tiefenlagers entschärft ist. 
Mehrere Stellungnehmende halten fest, dass, unabhängig von der zukünftigen Nutzung der Kernener-
gie oder der persönlichen Einstellung zu dieser, eine Lösung für die radioaktiven Abfälle gefunden wer-
den müsse (Gemeinde Wolfenschiessen, EVP Schweiz, EVP ZH, FDP NW, FDP SO, JF Schweiz, JF SH, JF 
ZH, Centre Patronal, Energieforum Schweiz, FME, FFE und SGV). Laut der SP Schweiz muss ausgeschlos-
sen werden, dass das Atommülldossier mit anderen politischen Dossiers verknüpft werde. Auch KAIB 
lehnt zwar eine Verbindung zwischen der Lösung für ein geologisches Tiefenlager und einer allfälligen 
Volksabstimmung über neue Kernkraftwerke ab, erachtet aber für die Planung eines Endlagers einen 
vorherigen Entscheid über den Neubau von Kernkraftwerken als notwendig. Der Regionalverein OGG 
bemerkt, dass der Sachplan geologische Tiefenlager und das Rahmenbewilligungsgesuch für den Bau 
neuer Kernkraftwerke rechtlich vollständig zu unterscheiden seien; da bei der Realisation beider Ge-
schäfte eine grosse Wirkung entfaltet würde, dürften die Projekte allerdings nicht isoliert betrachtet 
werden. 

Der Kanton AR, die Gemeinden Schlatt TG und Wolfenschiessen, die politischen Parteien CVP Schweiz, 
EVP Schweiz, EVP ZH, FDP AG, FDP Schweiz, FDP NW , FDP SO, FDP TG, JF Schweiz, JF ZH, SVP SO und 
SVP ZH, die Interessenorganisationen AIHK, Arbeitsgruppe Christen+Energie, economiesuisse, Energiefo-
rum Nordwestschweiz, Energieforum Schweiz und FFE sowie Einzelpersonen sind der Auffassung, dass 
die heutige Generation als Nutzniesserin der Kernenergie und der Entwicklungen in Medizin, Industrie 
und Forschung in der Verantwortung für eine sichere Entsorgung stehe. Nach Auffassung mehrerer Stel-
lungnehmenden darf diese Aufgabe nicht auf die nachfolgenden Generationen abgeschoben werden 
(CVP ZH, EVP ZH, FDP SO, FDP TG, JF ZH, SVP Bezirk Andelfingen, SVP Bezirk Bülach, SVP Bezirk Diels-
dorf, SVP Schweiz, SVP ZH, AIHK, AVES SO, Energieforum Nordwestschweiz und SGV). Die CVP Schweiz 
und die FDP AG betonen die Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen, heute produzierte 
radioaktive Abfälle so zu entsorgen, dass sie für diese nicht zur Belastung werden. Auch für die Grünen 
AG, SP AG und SP Bezirk Brugg sowie KAIB ist es ein zentrales Anliegen, die Generation der Nutzniesse-



20 
Bericht über die Ergebnisse der Anhörung zu Etappe 1 

 

 

rinnen und Nutzniesser in die Entsorgungsverantwortung einzubinden. KAIB begrüsst ausdrücklich den 
Willen der Entsorgungspflichtigen, das Problem der Endlagerung radioaktiver Abfälle lösen zu wollen. 
Die im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten geleistete Arbeit der Nagra wird 
von KAIB explizit anerkannt. 

Die Grüne Partei Schweiz, die Grünen Bezirk Zurzach, Grünen TG, SP Schweiz, SP Weinland, Klar! Züri 
Unterland, NWA Aargau sowie Einzelpersonen sind der Ansicht, dass für die realistische Lagerplanung 
das Lagervolumen feststehen müsse. So vertreten sie und zahlreiche weitere Stellungnehmende die 
Meinung, dass vor der Suche nach einem geologischen Tiefenlager der Ausstieg aus der Atomenergie 
beschlossen werden müsse (Grüne AG, Grüne Stadt Bülach, Grüne TG, Grüne ZH, SP Beringen, SP AG, 
SP NW, SP SH, Allianz Thurgau Nein-zu-neuen-AKW, NWA Basel, Pro Natura SH und BUND RV Hoch-
rhein). Da die sichere Entsorgung aus Sicht der Grünen Bezirk Bülach nicht gewährleistet ist und nicht 
gewährleistet werden kann, sei der Bau weiterer Atomkraftwerke zu verbieten und die laufenden Atom-
kraftwerke möglichst schnell abzustellen. Die Grüne Partei Schweiz und die Grünen AG halten den Aus-
bau der Atomkraft ohne sichere Lösung für die Abfälle für unverantwortlich. Die SP AG, SP Schweiz und 
SP SH sind nicht bereit, an Lösungen mitzuwirken, die dazu dienten, den Boden für den Bau neuer 
Kernkraftwerke zu bereiten. Diese sowie die Grünen TG sind erst zu einer Standortdiskussion bereit, 
wenn der Ausstieg aus der Atomtechnologie verbindlich beschlossen sei. Die SP Beringen und die SP 
Weinland fürchten, dass eine vorschnelle Lösung dem Bau von neuen Kraftwerken Vorschub leisten 
würde, da damit ein unliebsames Gegenargument vom Tisch wäre. Die deutschen Interessenorganisati-
onen BUND Reichenau und Klar! e. V. fordern ein das Standortauswahlverfahren begleitendes Aus-
stiegsszenarium für die Schweiz. 

Für die EVP ZH, JF Schweiz und JF ZH sowie AVES SO, economiesuisse und SGV ist die Forderung, dass 
keine Arbeiten für eine sichere Entsorgung der radioaktiven Abfälle gemacht werden dürften, bis der 
Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen sei, eine moralisch fragwürdige Faustpfandpolitik. Die SVP 
Schweiz betrachtet diese Forderung sowie jene nach zusätzlichen Felduntersuchungen als eine rein ideo-
logisch und politisch motivierte Verzögerungstaktik. Demgegenüber ist die CVP Schweiz der Auffassung, 
dass keine neue Kernkraftwerke errichtet werden dürfen, bis ein sicherer Prozess für die Entsorgung vor-
liege. 

Trotz unterschiedlichen Ansichten in Bezug auf den geeigneten Zeitpunkt für die Entsorgung der radio-
aktiven Abfälle stösst der Grundsatz, dass radioaktive Abfälle in der Schweiz entsorgt werden müssen, 
bei vielen Stellungnehmenden auf Akzeptanz (Kanton LU, Gemeinden Rheinau und Wolfenschiessen, 
RWU, Zofingenregio, EVP Schweiz, FDP AG, FDP NW, FDP Schweiz, FDP TG, JF Schweiz, JF SH, AIHK, 
Allianz Thurgau Nein-zu-neuen-AKW, AVES AG, AVES BE und AVES Winterthur). FDP AG und FDP 
Schweiz sind zudem der Ansicht, dass radioaktive Abfälle, die in der Schweiz entstehen, nicht in Staaten 
mit möglicherweise niedrigeren Sicherheitsstandards exportiert werden dürften. 

Die SP Schweiz und SP Weinland schliessen eine Auslandlösung für die Zukunft nicht aus, falls sich eine 
solche als sicherer als eine Inlandlösung erweisen sollte. Die Gemeinde Eppenberg-Wöschnau beantragt, 
die Möglichkeiten einer gesamteuropäischen Lösung zu prüfen. Verschiedene Einzelpersonen sind der 
Auffassung, dass einer internationalen Lösung den Vorzug gegeben werden sollte. 

Würdigung 

Die Forderung, wonach zuerst aus der Kernenergienutzung auszusteigen sei, bevor eine Lösung für die 
Entsorgung der radioaktiven Abfälle gesucht werden soll, wird immer wieder gestellt. Rechtlich sind die 
Kernenergienutzung und die Entsorgung jedoch klar getrennt. Nach dem Verursacherprinzip müssen die 
in der Schweiz anfallenden Abfälle grundsätzlich im Inland entsorgt werden. Die Bewilligungsverfahren 
für geologische Tiefenlager wie auch für neue Kernkraftwerke sind im KEG geregelt. Der Sachplan geo-
logische Tiefenlager bildet zusätzlich die Grundlage für das Auswahlverfahren für geologische Tiefenla-
ger. Dieses hat zum Ziel, die Entsorgung der radioaktiven Abfälle schrittweise einer Lösung zuzuführen. 
Es ist Aufgabe der heutigen Generationen, eine sichere Lösung vorzubereiten. Eine langfristige oder gar 
dauerhafte Zwischenlagerung ist aus Sicherheitsgründen, aber auch aus gesellschaftlichen und rechtli-
chen Gründen, abzulehnen. Die aktuellen energiepolitischen Entscheide nach der Katastrophe von Fu-
kushima können unter Umständen zu einer Versachlichung der Diskussionen führen. 
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Zur Frage einer internationalen Lösung sowie zur Problematik eines Abfallexports hat sich der Bundesrat 
verschiedentlich geäussert. Die Entsorgung der radioaktiven Abfälle ist eine nationale Aufgabe und rich-
tet sich nach dem geltenden Gesetz. Heute ist kein europäisches Land bereit, Abfälle aus anderen Län-
dern aufzunehmen. Staaten mit einem fortgeschrittenen Entsorgungsprogramm wie Finnland, Frank-
reich oder Schweden verbieten den Import von radioaktiven Abfällen aus anderen Ländern zur Entsor-
gung. Die Standortsuche erweist sich auch in anderen Staaten als schwierig, und es ist kaum vorstellbar, 
dass sich die Bevölkerung bzw. eine Region in einem anderen demokratischen Land bereit erklärt, Abfäl-
le aus der Schweiz zu akzeptieren. 

Die Beseitigung der radioaktiven Abfälle der Schweiz in einem ausländischen Tiefenlager ist rechtlich 
allerdings nicht ausgeschlossen. Die Voraussetzungen für die Ausfuhr von radioaktiven Abfällen zur Ent-
sorgung im Ausland sind im KEG sowie im StSG geregelt. Wesentlichste Voraussetzungen für eine aus-
ländische Lösung sind eine völkerrechtliche Vereinbarung mit dem Empfängerstaat sowie das Bestehen 
einer geeigneten, dem internationalen Stand von Wissenschaft und Technik entsprechende Entsor-
gungsanlage im Empfängerstaat. Offen bleiben hingegen Fragen betreffend der Kontrolle eines geologi-
schen Tiefenlagers im Ausland durch die Schweizer Behörden, wie auch Finanzierungs- und Haftungs-
fragen. Aus diesen Gründen soll das Auswahlverfahren gemäss Sachplan geologische Tiefenlager plan-
mässig durchgeführt und eine Lösung für die Entsorgung der radioaktiven Abfälle in der Schweiz vorbe-
reitet werden. 

3.3.2 Energiepolitik  

Der Kanton BS, die politischen Parteien Grüne Bezirk Bülach, Grüne Bezirk Zurzach, Grüne NW, Grüne 
Partei Schweiz, Grüne TG, Grüne ZH, ÖBS, SP Schweiz, SP NW, SP OW, SP SH, die Interessenorganisati-
onen Klar! Züri Unterland, Läbigs Engelberg, NWA Basel, Pro Natura SH, ReGeMo und Klar! Schweiz, 
das österreichische Land Vorarlberg, die deutsche Stadt Wehr, die deutschen Parteien SPD Jestetten-
Altenburg und ÖDP Kreisverband Waldshut, der BUND RV Hochrhein, der BUND Reichenau sowie etliche 
Einzelpersonen lehnen die Nukleartechnologie zur Energiegewinnung ausdrücklich ab; viele fordern den 
Ausstieg aus dieser Technologie. Die Kernenergie stellt für die meisten dieser Stellungnehmenden ein zu 
grosses Sicherheitsrisiko dar. Die Kantone BS und GE bzw. das Land Vorarlberg begründen ihre ableh-
nende Haltung mit der kantonalen bzw. nationalen Verfassung. Die ÖBS, SP Schweiz, SP Weinland, 
NWA Basel, Pro Natura SH, Stadt Wehr, ÖDP Kreisverband Waldshut, BUND Reichenau, Klar! e. V. und 
Einzelpersonen bemerken, dass der auf wenige Jahrzehnte beschränkte Nutzen aus der Kernenergie in 
keinem Verhältnis zu den daraus resultierenden Lasten über Hunderttausende von Jahren stehe. 

Die Gemeinde Wolfenschiessen, die politischen Parteien EVP ZH, FDP AG, FDP Schweiz, FDP NW und JF 
ZH sowie die Interessenorganisationen AIHK, AVES AG, AVES BE, AVES Pfannenstil, AVES Schweiz, AVES 
Winterthur, economiesuisse und Energieforum Nordwestschweiz sprechen die demokratische Legitimie-
rung der Nutzung der Kernenergie an und verweisen auf die Schweizer Stimmbevölkerung, die sich in 
verschiedenen Abstimmungen dafür ausgesprochen habe. 

Die Grünen NW, SP Schweiz, ÖDP Kreisverband Waldshut, Allianz Thurgau Nein-zu-neuen-AKW, Läbigs 
Engelberg, BUND Reichenau und Klar! e. V. sowie zahlreiche Einzelpersonen verlangen, dass die Schweiz 
vermehrt alternative Energiemodelle fördere und auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz setze. 
Aus Sicht der SP Schweiz stehen die Strombetreiber in der Verantwortung, Investitionsentscheide im 
Sinne der Nachhaltigkeit zu treffen. ÖBS und Einzelpersonen vertreten die Ansicht, dass die Vision einer 
2000-Watt-Gesellschaft durch die Kernenergie verunmöglicht werde. Einzelpersonen verweisen weiter 
auf das Energie-Szenario IV des Bundes aus dem Jahre 2007.  

Die SP NW weist darauf hin, dass sich eine Mehrheit der Nidwaldner Bevölkerung in zwei Abstimmun-
gen 1995 und 2002 klar gegen ein Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle im Wellenberg 
ausgesprochen habe. Hingegen habe 2010 eine Mehrheit der Nidwaldner Bevölkerung gegen die Initia-
tive «Für einen schrittweisen Ausstieg aus der Atomenergie bis 2039» gestimmt. Die SP NW bedauert 
dies, denn ohne Ausstieg aus der Atomenergie sei eine seriöse und realistische Lagerplanung «eine Far-
ce». 
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Aus Sicht des Landkreises Waldshut/Regionalverbands Hochrhein-Bodensee und der Gemeinde Küssa-
berg ist der Ausbau der Kernenergie kein Weg, um die künftige Energieversorgung zu sichern. Es wird 
jedoch anerkannt, dass die Schweiz bei der Frage der künftigen Energieversorgung und der Kernener-
gienutzung souverän entscheidet. 

Für die Gemeinden Beckenried, Dallenwil und Wolfenschiessen ist das Abfallvolumen gemessen am Nut-
zen, den die Gesellschaft von der Kernenergie hat, klein. AVES ZH, KGV und TGV weisen darauf hin, 
dass die radioaktiven Abfälle eng mit dem Wohlstand in der Schweiz verknüpft seien. Die Schweiz stehe 
im wirtschaftlichen Vergleich mit anderen europäischen Ländern nicht zuletzt dank der zuverlässigen 
und günstigen Energieversorgung so gut da. Centre Patronal unterstützt die Energiestrategie des Bundes 
vom 21. Februar 2007, welche auf den vier Pfeilern Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Grosskraft-
werke sowie Energieaussenpolitik beruht und hebt die niedrigen Kosten der Kernenergie im Vergleich zu 
Windkraft oder Photovoltaik hervor. Nach Ansicht von CVCI profitiert nicht nur die Wirtschaft von der 
Kernenergie, sondern auch die Gesellschaft von den Entwicklungen in Medizin, Industrie und Forschung.  

Würdigung 

Die Kernenergie deckt heute rund 40% der Elektrizitätsproduktion der Schweiz ab und ist für die 
schweizerische Stromversorgung seit den 70er Jahren von zentraler Bedeutung. Das Kernenergiegesetz 
bildet die gesetzliche Grundlage für die Nutzung der Kernenergie. Energieartikel, Energiegesetz, CO2-
Gesetz und das Stromversorgungsgesetz sind Teile des Instrumentariums für eine nachhaltige und mo-
derne schweizerische Energiepolitik. 

Am 21. Februar 2007 beschloss der Bundesrat eine Neuausrichtung in der Energiepolitik. Die Strategie 
stützte sich auf vier Säulen: Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Grosskraftwerke, Energieaussenpoli-
tik. Als Übergangslösung sollten Gaskombikraftwerke gebaut werden, die ihren CO2-Ausstoss vollstän-
dig kompensieren müssen. Die bestehenden Kernkraftwerke sollten ersetzt oder durch Neubauten er-
gänzt werden. Im Einklang mit dieser Energiepolitik reichten die Stromkonzerne Atel, Axpo und BKW im 
Jahr 2008 drei Rahmenbewilligungsgesuche für neue Kernkraftwerke ein. 

Aufgrund der Vorkommnisse vom März 2011 in Japan hat das UVEK am 14. März 2011 beschlossen, die 
laufenden Verfahren für die Rahmenbewilligungsgesuche für Ersatz-Kernkraftwerke zu sistieren. Ferner 
hat der Bundesrat am 23. März 2011 das UVEK beauftragt, bis Ende Mai 2011 die Energieperspektiven 
anhand der folgenden drei Stromangebotsvarianten zu aktualisieren: 

- Stromangebotsvariante 1: Weiterführung der bisherigen Stromproduktion mit allfälligem vorzeiti-
gem Ersatz der ältesten drei Kernkraftwerke im Sinne höchstmöglichster Sicherheit.  

- Stromangebotsvariante 2: Kein Ersatz der bestehenden Kernkraftwerke am Ende ihrer sicherheits-
technischen Betriebsdauer.  

- Stromangebotsvariante 3: Vorzeitiger Ausstieg aus der Kernenergie, bestehende Kernkraftwerke 
werden vor Ende ihrer sicherheitstechnischen Betriebsdauer abgestellt.  

An seiner Klausursitzung vom 25. Mai 2011 hat der Bundesrat die Resultate der Analysen diskutiert und 
einen Grundsatzentscheid gefällt. Der Bundesrat will die bisherige Stromversorgungssicherheit, die sich 
durch hohe Qualität, gute Verfügbarkeit, eine weitgehend CO2-freie Produktion und wettbewerbsfähige 
Preise auszeichnet, auch in Zukunft garantieren. Angesichts der schweren Schäden, die das Erdbeben 
und der Tsunami in Fukushima angerichtet haben, geht er aber davon aus, dass die Schweizer Bevölke-
rung das mit der Kernenergienutzung verbundene Restrisiko verringern will. Die Kernenergie wird zu-
dem aufgrund der zu erwartenden steigenden Stromgestehungskosten (neue Sicherheitsstandards, 
Nachrüstungen, Neubeurteilung Haftungsrisiko, schwierigere Finanzierung aufgrund höherer Risikoprä-
mien für Kapitalgebende) langfristig Wettbewerbsvorteile gegenüber den erneuerbaren Energien verlie-
ren. 

Der Bundesrat ist deshalb der Ansicht, dass die bestehenden Kernkraftwerke am Ende ihrer sicherheits-
technischen Betriebsdauer stillgelegt und nicht durch neue Kernkraftwerke ersetzt werden sollen. Die 
künftige Stromversorgung soll sich somit an der Stromangebotsvariante 2 orientieren. Der Bundesrat 
geht bei den bestehenden Kernkraftwerken von einer sicherheitstechnischen Betriebsdauer von voraus-
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sichtlich 50 Jahren aus. Damit müssten das Kernkraftwerk Beznau I im Jahre 2019, Beznau II und Müh-
leberg 2022, Gösgen 2029 und Leibstadt 2034 vom Netz genommen werden. 

3.3.3 Entsorgungsnachweis  

Dem Kanton BS zufolge schafft das gewählte Vorgehen gemäss Sachplan geologische Tiefenlager «die 
Voraussetzung für den Entsorgungsnachweis von Abfällen aus neuen Atomkraftwerken». Die SP 
Schweiz, SP SH und NWA Basel vertreten die Haltung, wonach zwischen der Lagerung von «Atommüll 
als Teil der Erblast der Atomenergie» und einem «Entsorgungsnachweis, der dazu diene, die weitere 
Produktion von Atommüll zu legitimieren» unterschieden werden müsse. 

Zahlreiche Stellungnehmende fordern, dass der Entsorgungsnachweis aufgrund von noch offenen si-
cherheitstechnischen Fragen aufgehoben wird (Gemeinden Feuerthalen, Hallau, Trasadingen, Wittnau, 
Grüne Bezirk Bülach, Grüne Bezirk Zurzach, Grüne NW, Grüne Partei Schweiz, Grüne Stadt Bülach, SP 
SH, SP SO, Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz, Greenpeace, IGLK, Klar! Züri Unterland, NOE, NWA 
Aargau, Pro Natura Schweiz, SES, WWF AG, WWF Schweiz, SPD Jestetten-Altenburg, Bürgerinitiative 
Hochrhein Aktiv e. V., Einzelpersonen). 

Die Grünen Bezirk Bülach fordern, dass der Entsorgungsnachweis durch eine neutrale und unabhängige 
Organisation erarbeitet werde und nicht durch die Nagra, «welche durch die AKW-Betreiber dominiert» 
werde. 

Andere Stellungnehmende wiederum weisen darauf hin, dass der Entsorgungsnachweis erbracht bzw. 
vom Bundesrat genehmigt worden ist (FDP AG, FDP SO, JF Schweiz, AVES Schweiz, Energieforum 
Schweiz, Energieforum Nordwestschweiz, Forum VERA Schweiz). Es ginge also nicht mehr um die Frage 
der Machbarkeit, sondern um die Wahl des Standortes (Energieforum Nordwestschweiz, Energieforum 
Schweiz).  

Einige Stellungnehmende merken an, dass die Standortgebiete «Nördlich Lägern» und «Jura Ost» auf-
grund ihrer weniger geeigneten geologischen Eigenschaften nicht für den Entsorgungsnachweis ver-
wendet wurden (Gemeinde Oberhallau, Grüne Partei Schweiz, Grüne AG, Grüne Bezirk Zurzach, Grüne 
Brugg, Grüne Stadt Bülach, SP AG, SP Bezirk Brugg, Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz, Green-
peace, KAIB, NOE, Pro Natura Schweiz und SES). 

Würdigung 

Der vom KEG geforderte Entsorgungsnachweis soll zeigen, dass die nukleare Entsorgung in der Schweiz 
grundsätzlich möglich ist. Konkret bedeutet dies, dass sich ein Wirtgestein in einer bestimmten Region 
vorbehältlich weiterer Untersuchungen für die Tiefenlagerung radioaktiver Abfälle eignet. Dies schliesst 
nicht aus, dass sich auch andere geologische Gebiete für ein Tiefenlager eignen. Der Entsorgungsnach-
weis ist erforderlich für die bestehenden Kernkraftwerke (Art. 106 Absatz 2 KEG) und eine Vorausset-
zung für die Erteilung der Rahmenbewilligung von neuen Kernkraftwerken (Art. 13 Abs. 1 Ziff. d KEG). 
Der Entsorgungsnachweis ist ein wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg hin zur Realisierung von geolo-
gischen Tiefenlagern. Er ist jedoch kein Standortentscheid und auch kein Bewilligungsgesuch für ein 
konkretes Lagerprojekt. 

Im Juni 1988 stellte der Bundesrat fest, dass der Entsorgungsnachweis für SMA, welcher auf einem La-
ger im Mergel des Oberbauenstocks (Kanton UR) basierte, erbracht ist. Ende 2002 reichte die Nagra den 
Entsorgungsnachweis für hochaktive Abfälle beim Bund ein. Das ENSI, die KNE, die KNS sowie ein inter-
nationales Expertengremium der OECD/NEA kamen zum Gesamturteil, dass der geforderte Entsor-
gungsnachweis für hochaktive Abfälle mit dem Projekt Opalinuston Zürcher Weinland erbracht ist. Sie 
formulierten verschiedene technische Fragestellungen, die im Hinblick auf die Realisierung eines Lagers 
näher zu untersuchen sind, jedoch die grundsätzliche Machbarkeit eines Tiefenlagers nicht in Frage stel-
len. Der Bundesrat hat den Entsorgungsnachweis am 28. Juni 2006 gutgeheissen.  
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Mit seinem Entscheid zum Entsorgungsnachweis für hochaktive Abfälle verfügte der Bundesrat, dass die 
Kernkraftwerksbetreibenden gleichzeitig mit dem Entsorgungsprogramm einen Bericht zu unterbreiten 
haben, der alle in den Gutachten und Stellungnahmen von ENSI, KNE, KNS und den OECD/NEA-
Expertinnen und -Experten enthaltenen offenen Fragen, Hinweise und Empfehlungen systematisch er-
fasst und aufzeigt, wie diese im weiteren Verfahren zeit- und sachgerecht beantwortet werden. Die 
Nagra hat das Entsorgungsprogramm und den Bericht zum Umgang mit den offenen Fragen aus dem 
Entsorgungsnachweis den Bundesbehörden im Oktober 2008 eingereicht. Zurzeit werden sie durch die 
Behörden geprüft und danach zusammen mit den behördlichen Stellungnahmen öffentlich aufgelegt. 

Bei der Wahl eines Standorts für geologische Tiefenlager müssen die bestehenden Kenntnisse im Rah-
men des Auswahl- und Rahmenbewilligungsverfahrens sowie bei den danach folgenden Bau- und Be-
triebsbewilligungsverfahren schrittweise vertieft und dokumentiert, d. h. aktualisiert werden. Die maxi-
malen Lagerkapazitäten werden in der Rahmenbewilligung für die geologischen Tiefenlager verbindlich 
festgelegt. In jedem Bewilligungsschritt findet eine sicherheitstechnische Begutachtung durch die Behör-
den statt. Dieses schrittweise Vorgehen erlaubt insbesondere, offene Fragen zeit- und stufengerecht zu 
beantworten und neue Erkenntnisse zu nutzen. 

3.3.4 Lagerkonzept  

Zahlreiche Stellungnehmende fordern die Überprüfung bzw. Überarbeitung des Lagerkonzepts (Kanton 
BL, Gemeinden Boningen, Hallau, Härkingen, Feuerthalen, Neuendorf, Rickenbach SO, Trasadingen, 
Trimbach, Walterswil SO, Wangen bei Olten, Wittnau und Wolfwil, Stadt Schaffhausen, Regionalverein 
OGG, Grüne Bezirk Bülach, Grüne Bezirk Zurzach, Grüne NW, Grüne Partei Schweiz, Grüne TG, ÖBS, SP 
Amtei Olten-Gösgen, SP OW, SP SO, Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz, Greenpeace, NOE, NWA 
Aargau, Pro Natura Schweiz, Pro Natura SH, SES, WWF AG, WWF Schweiz, SPD Hohentengen sowie 
Bürgerinitiative Hochrhein Aktiv e. V.). Das momentane Lagerkonzept entspreche nicht den Ansprüchen 
an ein sicheres und generationengerechtes Lager, beanstanden die Grüne Partei Schweiz, Ärztinnen und 
Ärzte für Umweltschutz, Greenpeace, NOE, Pro Natura Schweiz und SES. Aus Sicht der Grünen TG ist 
die Frage eines geologischen Tiefenlagers nicht ausschliesslich eine technische, sondern vor allem eine 
ethische. Was heute bezüglich Tiefenlager entschieden werde, sei relevant für Tausende von künftigen 
Generationen. Auch die Grünen Stadt Bülach bemängeln den fehlenden Einbezug einer ethischen Per-
spektive bei der Entsorgung.  

Der Kanton BS stellt die Vorgehensweise der Nagra in Frage, wonach diese bereits weitgehende Vorstel-
lungen bezüglich der Lagerauslegung und der Anordnung der Untertagebauten habe. Er beantragt, dass 
das bisherige Lagerkonzept neu überdacht wird, der Bund zusammen mit unabhängigen Experten klare 
Vorgaben an das Lagerkonzept stellt und dafür sorgt, dass mehrere Konzepte gründlich evaluiert und 
dabei die von der KNS aufgestellten Empfehlungen berücksichtigt werden. Hierzu seien die entspre-
chenden Ressourcen bereitzustellen. Die Fokussierung auf ein Lagerkonzept sei nicht zielführend, da 
noch zu wenig über die abfallinduzierten und lagerbedingten Prozesse bekannt sei. Der Kanton JU weist 
darauf hin, dass die Sicherheitsbedingungen eines geologischen Tiefenlagers weiter erforscht und entwi-
ckelt werden sollen. 

Das Lagerkonzept sei unausgereift, schreiben die Gemeinden Wettingen, Wittnau und Trasadingen, die 
Grünen Bezirk Bülach, Grünen Stadt Bülach, SP AG, SP Amtei Olten-Gösgen, SP Bezirk Brugg, SP Olten, 
SP SO, Klar! Züri Unterland und WWF AG. Des Weiteren ist das Lagerkonzept nach Ansicht der Gemein-
de Trasadingen, SP Amtei Olten-Gösgen, SP Bezirk Brugg, SP SO, NWA Aargau und WWF AG nicht si-
cher. Zu viele Fragen (z. B. bezüglich Gasproblematik) seien noch nicht beantwortet, so die Gemeinden 
Dachsen, Feuerthalen, Wettingen und Wittnau. In einigen Vernehmlassungsantworten (Gemeinde 
Oberhallau, Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz, Greenpeace, NOE, Pro Natura Schweiz, SES, BUND 
Ortsgruppe Reichenau) werden denn auch konkrete Forderungen zur Ausgestaltung der Lagerzugänge 
gestellt (z. B. Behandlung der Frage ob «Rampe» oder «Schacht»). Die Grünen Bezirk Bülach, Grünen 
Bezirk Zurzach sowie Klar! Züri Unterland sind der Meinung, dass die betroffene Bevölkerung beim La-
gerkonzept mitreden können müsse. Die Diskussion des Lagerkonzepts und dessen offensichtlicher 
Schwächen ist nach Meinung der Grünen Partei Schweiz, der Grünen Bezirk Zurzach, Ärztinnen und 
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Ärzte für Umweltschutz, Greenpeace, NOE, Pro Natura Schweiz, SES und WWF Schweiz entscheidend 
dafür, ob man die betroffene Bevölkerung von der Sicherheit eines Tiefenlagers überzeugen könne. 

Die Gemeinde Dachsen ist der Meinung, dass gemäss der Forderung der KNS und des AdK andere La-
gerkonzepte zu prüfen seien, damit eine Tiefe von 900 m realisiert oder gar überschritten werden kön-
ne. Die Gemeinde Allensbach schlägt vor, parallel zur zentralen Endlagersuche den Bau von mehreren 
kleineren dezentralen Lagern nach den gleichen Massstäben zu untersuchen. Der Arbeitskreis «Pro Le-
bensqualität und Wohlstand», die IGLK, die ÖDP Kreisverband Waldshut sowie diverse Einzelpersonen 
haben Ideen für alternative Lagerkonzepte eingebracht, wie beispielsweise reversible Oberflächenlager 
(z. B. in den ausgedienten Festungs- und Bunkeranlagen der Schweizer Armee) oder die Verteilung der 
Risiken auf alle 26 Kantone, wonach jeder Kanton gemäss seinem Stromverbrauch radioaktive Abfälle zu 
lagern hätte. Mehrmals wurde die Option eines temporären ober- oder unterirdischen Zwischenlagers 
genannt, in welchen die Abfälle bis maximal 500 Jahre jederzeit rückholbar gelagert werden sollen. In 
der Zwischenzeit würden dann in der Forschung massive Fortschritte gemacht werden, die eine weitere 
Verwendung der radioaktiven Abfälle gemäss neuen Technologien (z. B. Transmutation) bzw. eine siche-
re Entsorgung möglich machten. Die Allianz Thurgau Nein-zu-neuen-AKW verweist auf eine Variante 
mit dezentralen und rückholbaren Lagerstätten. 

Die Stadt Schaffhausen merkt an, dass menschliches Versagen oder Vergessen sowie Terrorismus auch 
bei Tiefenlagern nicht ausgeschlossen seien. Ein Konzept, welches die radioaktiven Abfälle nach einer 
kurzen Überwachungsperiode sich selber überlassen wolle, halte einer kritischen Würdigung in keiner 
Weise stand. Gemäss den Grünen ZH ist ein Atommülllager ein Sicherheitsrisiko und allenfalls Zielschei-
be für gefährliche Aktionen. Der Öffentlichkeit müsse diese Problematik sowie die daraus resultierenden 
geplanten Sicherheitsmassnahmen ehrlich kommuniziert werden. Auch die ÖDP Kreisverband Waldshut 
hält das Lagerkonzept aus Gründen der Sicherheit bei terroristischen Angriffen für nicht geeignet.  

Die FDP Schweiz und Centre Patronal fordern für die Abfälle, die durch die heutige Nutzung anfallen, 
ein langfristig sicheres Entsorgungskonzept, das kommende Generationen sowohl gesundheitlich als 
auch finanziell so wenig wie möglich beeinträchtigt. Die geologische Tiefenlagerung sei ein solches Kon-
zept und werde deshalb unterstützt. Auch die Stadt Singen hält fest, dass die Entsorgung radioaktiver 
Abfälle in tiefen geologischen Schichten eine international anerkannte Vorgehensweise sei. Die FDP SO 
unterstützt die Lagerung in geologischen Formationen, da diese einen zuverlässigen Schutz vor der Frei-
setzung durch Naturereignisse und vor kriminellen oder ungewollten menschlichen Zugriffen bieten. Aus 
Sicht der SVP SO existiert mit der geologischen Tiefenlagerung ein Konzept, das wissenschaftlich fun-
diert und in internationalen Expertenkreisen anerkannt sei. Man dürfe den Nachkommen nicht nur eine 
Übergangslösung an der Erdoberfläche hinterlassen.  

Ecologie libérale vertritt die Meinung, dass für zukünftige Generationen mit dem gewählten Konzept ein 
inakzeptables Risiko bestehe. Die Transmutation stelle die einzig diskutierbare Lösung für eine ernsthafte 
Entsorgung der radioaktiven Abfälle dar. Die Forschung zu dieser Technologie müsse über das Verursa-
cherprinzip finanziert werden. 

Würdigung 

Die Frage nach der sichersten Lagerung von radioaktiven Abfällen wurde in der Schweiz lange und in-
tensiv diskutiert. In der Folge setzte das UVEK 1999 die Expertengruppe EKRA ein. Diese erhielt den Auf-
trag, Grundlagen zu erarbeiten, um die zur Debatte stehenden Entsorgungskonzepte zu vergleichen. Die 
EKRA kam zum Schluss, dass einzig die geologische Tiefenlagerung den erforderlichen langfristigen 
Schutz von Mensch und Umwelt gewährleisten kann. Sie entwickelte das Konzept der «kontrollierten 
geologischen Langzeitlagerung». Dieses verbindet die Endlagerung mit der Möglichkeit, die radioaktiven 
Abfälle nach Abschluss der Einlagerung während einer gewissen Zeit zu überwachen und ohne grossen 
Aufwand zurückzuholen. Vor dem Verschluss des Lagers sind eine längere Beobachtungsphase sowie 
der Betrieb eines Pilotlagers vorgesehen. Kontrolle, Unterhalt und Rückholung sind somit während meh-
reren Generationen möglich. Das EKRA-Konzept ist international anerkannt und wurde als «geologische 
Tiefenlager» in das KEG aufgenommen. 



26 
Bericht über die Ergebnisse der Anhörung zu Etappe 1 

 

 

Gerade weil unsicher ist, ob die Gesellschaft in Zukunft in der Lage sein wird, die Verantwortung für 
geologische Tiefenlager zu übernehmen, wird ein Konzept umgesetzt, das langfristig gesehen von der 
gesellschaftlichen Entwicklung unabhängig ist. Die Sicherheit beruht auf einem sicherheitstechnischen 
und geologischen Mehrfachbarrierensystem, das nach dem Verschluss eines Tiefenlagers ohne menschli-
ches Handeln auskommt. Ein verschlossenes geologisches Tiefenlager bietet insbesondere gegenüber 
Umweltkatastrophen und Terrorgefahr einen wesentlich höheren Schutz als z. B. ein Dauerlager an der 
Oberfläche oder auch ein noch nicht verschlossenes geologisches Tiefenlager. Die heutige Kernenergie-
gesetzgebung sowie der Sachplan geologische Tiefenlager tragen diesem Umstand Rechnung.  

Der Entscheid, das Tiefenlager endgültig zu verschliessen, wird bewusst künftigen Generationen überlas-
sen, damit eine langfristige Überwachung möglich bleibt. Das KEG fordert eine Rückholbarkeit der ra-
dioaktiven Abfälle ohne grossen Aufwand bis zu einem allfälligen Verschluss des Lagers. Die Überwa-
chung des Lagers ist in der Kernenergiegesetzgebung geregelt, diese schreibt vor, dass nach der Einlage-
rung der Abfälle, aber vor dem Verschluss des Gesamtlagers, eine Überwachungs- und Beobachtungs-
phase folgt, während welcher das Verhalten des gesamten Barrierensystems in einem so genannten Pi-
lotlager überwacht wird. Der Bundesrat ordnet nach Ablauf der Beobachtungsphase die Verschlussarbei-
ten an, sofern der dauernde Schutz von Mensch und Umwelt gewährleistet ist. Nach dem ordnungsge-
mässen Verschluss kann der Bund weitere Massnahmen, insbesondere eine befristete Überwachung, 
anordnen. 

Damit ist die Konzeptfrage auf Gesetzesstufe entschieden. Dessen ungeachtet müssen im weiteren Ver-
fahren noch viele Detailfragen geklärt werden. Die Realisierung eines Tiefenlagers ist ein mehrstufiger 
Prozess mit drei Etappen im Auswahlverfahren gemäss Sachplan geologische Tiefenlager sowie den 
nachfolgenden Rahmenbewilligungs-, Bau- und Betriebsbewilligungsverfahren. Bei jedem Schritt wird 
geprüft, ob der notwendige Wissensstand ausreichend ist für die jeweiligen Entscheide bzw. Bewilligun-
gen. Dieses Vorgehen erlaubt es, die sicherheitsrelevanten Ungewissheiten systematisch abzubauen, of-
fene Fragen zu identifizieren und frist- bzw. stufengerecht zu beantworten. 

Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass die radioaktiven Abfälle mittels Transmutation unschäd-
lich gemacht werden können. Die Transmutationstechnologie wird von verschiedenen Staaten seit Jah-
ren erforscht. Diese Technologie erfordert jedoch den Einsatz komplexer Nukleartechnologien (u. a. die 
Wiederaufarbeitung der abgebrannten Brennelemente). Zudem können selbst mittels Transmutation 
nicht alle radioaktiven Abfälle unschädlich gemacht werden; es wären somit weiterhin geologische Tie-
fenlager notwendig. Die Transmutationstechnologie ist nicht ausgereift. Aus diesen Gründen muss für 
die Entsorgung der in der Schweiz anfallenden radioaktiven Abfälle eine heute machbare Lösung vorbe-
reitet werden. 

3.3.5 Schutz der ge ologischen Stan dortgebiete  

Der Kanton SO und die Grüne Partei Schweiz sowie verschiedene Interessenorganisationen (Ärztinnen 
und Ärzte für Umweltschutz, FSU, Greenpeace, NOE, Pro Natura Schweiz, SES) erachten den Schutz der 
Wirt- und Rahmengesteine vor Eingriffen als wichtig. Der Kanton ZH hat der Aufzählung der wesentli-
chen Gefährdungen im Entwurf des Ergebnisberichts vom 20. August 2010 (Kap. «2.2 Schutz der geo-
logischen Standortgebiete») nichts beizufügen. Die EGK rät, die zu untersagenden Nutzungsvorhaben 
weiter zu fassen. Es gäbe weitere Eingriffe wie die Erstellung eines Tunnels oder Stollens, welche den 
Schutz eines Tiefenlagers beeinträchtigen könnten. Laut der SP Schweiz muss der Schutz aller geologi-
schen Standortgebiete im Untergrund so lange gewährleistet sein, bis sie als mögliche Standortgebiete 
definitiv ausscheiden. 

Für die Kantone AG und ZH ist die Bearbeitungsfrist für Bewilligungs- und Konzessionsgesuche (z. B. im 
Rahmen der Erstellung von Erdwärmenutzungsanlagen) von drei Monaten durch das ENSI, wie sie im 
Entwurf des Ergebnisberichts vom 20. August 2010 vorgesehen ist, zu lang bemessen. Der Kanton AG 
verlangt eine Verkürzung auf einen Monat. Die Verlängerung dieser Bewilligungsverfahren, insbesonde-
re von Erdwärmesonden, durch die einzuführende Meldepflicht wird auch von SVG-SSG bemängelt. Der 
Grünen Partei Schweiz sowie den Ärztinnen und Ärzten für Umweltschutz, Greenpeace, NOE, Pro Natu-
ra Schweiz und SES erscheint es merkwürdig, den Kantonen die Verantwortung dafür zu überlassen, 
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dass Bewilligungen oder Konzessionen jegliche Gefährdung der geologischen Standortgebiete aus-
schliessen. Als Kontrollbehörde hätte das ENSI die Konsequenzen für diese Entscheidungen zu über-
nehmen. 

Der Kanton AG fordert eine Beschränkung der Dauer des Schutzanspruchs der geologischen Standort-
gebiete und merkt an, die Dauer des Schutzanspruchs könnte in Anlehnung an die Regelung von Pla-
nungszonen beispielsweise auf 5 Jahre beschränkt werden. Weiter fordert der Kanton AG, dass die 
Bohrtiefe für Erdwärmesonden, ab der eine Prüfung durch das ENSI nötig werde, auf 300 m ab Terrain 
festgelegt wird und kleinkalibrige Erdwärmebohrungen bis in eine Tiefe von 300 m zulässig bleiben. Bei 
effektivem Bedarf sollen diese gegen Entschädigung wieder sachplangerecht verfüllt werden. Für den 
Kanton SO ist die Beschränkung der Erdwärmenutzung auf 200 m bezüglich des Standortgebiets «Jura-
Südfuss» vertretbar. 

Verschiedene Stellungnehmende weisen auf die mit dem Schutz der geologischen Standortgebiete ein-
hergehenden Nutzungseinschränkungen hin, v. a. bezüglich Erdwärmesonden bzw. (Tiefen-)Geothermie 
(Gemeinden Erlinsbach, Hunzenschwil, Küttigen, Oberentfelden und Stüsslingen, Stadt Aarau, Fricktal 
Regio Planungsverband, SP Schweiz, NWA Basel, SVG-SSG). Die Gemeinde Marthalen und SVG-SSG hal-
ten die Tiefenbeschränkung von 200 m als zu knapp bemessen. Die Gemeinde Marthalen fordert, dass 
Erdwärmesonden erst ab einer Tiefe von 250 m einer Meldepflicht unterstellt werden sollen. Da die bei-
den Standortgebiete «Jura Ost» und «Nördlich Lägern» für die Nutzung der Tiefengeothermie ein gros-
ses Potenzial besässen, seien hier Einschränkungen langfristig inakzeptabel ± so SVG-SSG. Auch FSU ist 
der Auffassung, dass ein Gebiet nicht ein ganzes Jahrzehnt in seiner Entwicklung gehemmt und gute 
Lösungen (z. B. Wärmenutzungen) verhindert werden dürfen. Gleichzeitig erachtet er die Einführung 
einer Meldepflicht als zweckmässig. Der HEV möchte bestehende Bauzonen und bereits ausgeschiede-
nes Bauland vom «Erdsonden Moratorium» ausnehmen, damit in den betroffenen Gemeinden die Bau-
tätigkeit nicht leidet. ZPW hält fest, dass die Meldepflicht bei Bewilligungen und Konzessionen für alle 
Standorte gleich zu regeln sei (z. B. Meldepflicht von Erdwärmesonden via Standortkanton ans ENSI).  

Dem Kanton ZH zufolge ist nochmals zu prüfen, ob der Schutz der geologischen Standortgebiete auf 
eine solidere rechtliche ± und damit auch planungsrechtliche ± Grundlage abgestützt werden könne. Die 
Grünen ZH, CHGEOL sowie die EGK weisen grundsätzlich auf die fehlenden gesetzlichen Grundlagen für 
die Raumplanung im Untergrund hin. CHGEOL hofft, dass der im Entwurf des Ergebnisberichts vom 
20. August 2010 angesprochene Schutz der geologischen Standortgebiete die Notwendigkeit aufzeigt, 
wonach eine vorausschauende Nutzung des Untergrunds in der Raumplanung Einzug halten muss. Der 
Bund habe dafür zu sorgen, dass das (kantonale) Bergregalrecht und die Tiefenplanung baldmöglichst 
gesamtschweizerisch harmonisiert würden. Die EGK schlägt die Erstellung eines Gefahrenkatasters mit 
sämtlichen vorhandenen Nutzungen im Untergrund vor. Es bedürfe einer Priorisierung der Nutzungen, 
wofür aber bis zur definitiven Auswahl der Standortgebiete die Rechtsgrundlage fehle. Eine solche müs-
se zwingend auf Bundesebene erfolgen. Für die Beseitigung der Rechtsunsicherheit seien Lösungsvor-
schläge zu erarbeiten. Da kombinierte Nutzungen immer gefährlich seien, sollte die Nutzung als geologi-
sches Tiefenlager jegliche andere Nutzung ausschliessen. 

Aus Sicht des FSU kann über das rein behördenverbindliche Instrument des Sachplans der Schutz der 
geologischen Standortgebiete kaum gewährleistet werden. Es brauche entsprechende gesetzliche 
Grundlagen auf eidgenössischer und kantonaler Ebene. Der Fachverband stellt deshalb den Antrag, die 
Umsetzung und das weitere Vorgehen zu diesem allgemeinen Sachplanbeschluss zu präzisieren. Als 
Stichworte nennt er die Grundeigentümerverbindlichkeit und Entschädigungsfragen. Die Entschädi-
gungsfrage wird auch vom Kanton AG, der SP Schweiz und NWA Basel aufgegriffen. Letztere weisen 
auf Artikel 59 KEG hin, wonach solche Einschränkungen enteignungsrechtliche Folgen für den Inhaber 
des Tiefenlagers hätten. Der Kanton AG verlangt vom Bund, auch beim Schutz der geologischen Stand-
ortgebiete eine Güterabwägung vorzunehmen und klarzustellen, dass der Bund für allfällige Entschädi-
gungen aufkommt.  

Würdigung 

Die Kompetenzen für die Erteilung von Bewilligungen bzw. Konzessionen für den Abbau von Bau-
steinen/Erden, Erdwärmesonden und Bohrungen liegen bei den Kantonen. Die Feststellung, dass es ne-
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ben diesen Nutzungen des Untergrundes weitere Eingriffe gibt, welche die Sicherheit eines Tiefenlagers 
beeinträchtigen können, trifft zu . Aus diesem Grund werden neu ± in Anlehnung an den Schutzbereich 
nach KEG ± Tunnel, Stollenbauten und dazu ausgeführte Sprengungen ab 50 m unter Terrain bzw. 
50 m Abstand von der Oberfläche, durch die ein einschlusswirksamer Gebirgsbereich berührt wird, einer 
Meldepflicht unterstellt. 

Bei der Erteilung der Rahmenbewilligungen für geologische Tiefenlager am Ende von Etappe 3 legt der 
Bund gemäss Artikel 14 KEG vorläufige Schutzbereiche fest. Definitiv werden die Schutzbereiche der 
geologischen Tiefenlager mit der Betriebsbewilligungen bestimmt (Art. 37 KEG). Tiefbohrungen, Stol-
lenbauten, dazu ausgeführte Sprengungen ab 50 m unter Terrain bzw. 50 m Abstand von der Oberflä-
che und andere Vorhaben, durch die ein Schutzbereich betroffen ist, bedingen eine Bewilligung des 
UVEK. 

Während des Standortauswahlverfahrens gemäss Sachplan geologische Tiefenlager hat der Bund keine 
rechtlichen Grundlagen, Vorhaben, welche eine mögliche Gefährdung der geologischen Standortgebiete 
darstellen, zu untersagen. Im Ergebnisbericht vom 20. August 2010 für die Anhörung war deshalb vor-
gesehen, eine kantonale Meldepflicht für möglicherweise gefährdende Nutzungen einzuführen (Abbau 
von Steinen / Erden ab 50 m unter Terrain sowie Bohrungen ab 200 m Tiefe). Aufgrund der Eingaben 
aus der Anhörung wird zum einen die Bearbeitungsfrist für Bewilligungs- oder Konzessionsgesuche 
durch das ENSI von drei Monaten auf einen Monat verkürzt. Zum andern wird auf eine generelle Tiefen-
beschränkung von 200 m für Erdwärmesonden verzichtet, um Nutzungseinschränkungen möglichst ge-
ring zu halten. Der Vorschlag, Erdwärmesonden, welche den einschlusswirksamen Gebirgsbereich ver-
letzen, zuzulassen und die entsprechenden Bohrungen anschliessend «sachplangerecht» zu verfüllen, 
wird aus sicherheitstechnischen Gründen jedoch abgelehnt. Da die Tiefe des zu schützenden ein-
schlusswirksamen Gebirgsbereichs (d. h. der Wirt- und Rahmengesteine) je nach Standortgebiet variiert, 
werden den Kantonen durch das ENSI elektronische Karten der Standortgebiete zur Verfügung zuge-
stellt, die flächendeckend die maximal zulässigen Bohrtiefen (200 m oder länger) angeben. Anhand die-
ser Karten sind die Kantone in der Lage, selbstständig und umgehend zu überprüfen, ob eine geplante 
Bohrung den einschlusswirksamen Gebirgsbereich verletzen würde und eine mögliche Gefährdung dar-
stellt. Diese Festlegung wird neu in jedes Objektblatt eingetragen (Änderung gegenüber dem Entwurf 
des Ergebnisberichts vom 20. August 2010). Aufgrund seiner komplexen Geometrie wird das Standort-
gebiet Wellenberg davon ausgenommen. Hier wird die Meldepflicht an das ENSI beibehalten und die 
Zustellung einer elektronischen Karte an den Kanton NW erübrigt sich.  

Sachpläne sind für die Behörden verbindlich und bei ihren raumwirksamen Aufgaben zu berücksichti-
gen. Die Erteilung von Konzessionen und Bewilligungen für die genannten Nutzungsvorhaben gelten als 
raumwirksame Aufgaben. Die Alleinzuständigkeit des Bundes im Bereich der Kernenergie (geologische 
Tiefenlager sind Kernanlagen) führt dazu, dass die nachgeordneten Planungsträger nach Erlass des 
Sachplans geologische Tiefenlager in ihrem planerischen Ermessen eingeschränkt sind. Damit begründet 
sich die folgende Festlegung im Sachplan: «In allen Fällen erteilt der Kanton nur Bewilligungen oder 
Konzessionen, nachdem er auf Grund der ihm zur Verfügung stehenden Unterlagen geprüft hat, dass 
sich durch diese Bewilligungen oder Konzessionen keine Gefährdung des geologischen Standortgebiets 
ergibt».  

Die Dauer des Schutzanspruchs zu begrenzen, widerspricht dem Sachplan geologische Tiefenlager. Auf 
alle bezeichneten geologischen Standortgebiete muss bis zur Erteilung der Rahmenbewilligung zurück-
gegriffen werden können. Ergeben sich neue Erkenntnisse oder aus den vertieften Abklärungen in einer 
Etappe ungünstige Resultate, soll die Möglichkeit bestehen, ein vorläufig zurückgestelltes Gebiet näher 
untersuchen zu können. 

Die Entschädigung kantonaler Hoheitsrechte ist in Artikel 85 KEG festgelegt: Werden durch erdwissen-
schaftliche Untersuchungen nach Artikel 35 durch geologische Tiefenlager oder durch Schutzbereiche 
kantonale Regalrechte in Anspruch genommen, so hat der Inhaber bzw. die Inhaberin einer Bewilligung 
den Kanton voll zu entschädigen. Nach Artikel 59 KEG voll zu entschädigen ist, wenn im Zusammen-
hang mit der Festlegung des Schutzbereichs Eigentumsbeschränkungen einer Enteignung gleichkom-
men. Der Gesetzgeber verzichtete darauf, im KEG eine Regelung für die Entschädigung volkswirtschaft-
licher Schäden zu schaffen. Eigentums- oder Nutzungsbeschränkungen infolge von Sachplänen lösen 
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nicht in jedem Fall eine Entschädigungspflicht des Gemeinwesens aus. Ist eine bestimmungsgemässe, 
wirtschaftlich sinnvolle Nutzung des Grundstücks weiterhin möglich, sind planerisch motivierte Eingriffe 
von Grundeigentümerinnen oder Grundeigentümern ohne Entschädigung hinzunehmen. Der Sachplan 
geologische Tiefenlager sieht allerdings Kompensationsmassnahmen vor, wenn durch die Planung, den 
Bau oder Betrieb des geologischen Tiefenlagers negative Auswirkungen auf eine Region festgestellt 
werden.  

Das Anliegen, den nutzbaren Untergrund in die Raumplanung einzubeziehen, ist nach Ansicht des Bun-
desrats berechtigt. Im 2009 wurden dazu parlamentarische Vorstösse eingereicht, welche die Koordina-
tion und Regelung der Nutzung des Untergrunds zum Ziel hatten. Im Rahmen der laufenden zweiten 
Teilrevision des RPG ist vorgesehen, dass der Untergrund explizit behandelt wird. Damit sollen die 
Grundlagen geschaffen werden, dass räumlich relevante Vorhaben im Untergrund in Zukunft systema-
tisch erfasst, geplant und mit anderen Nutzungen abgestimmt werden können. 

3.3.6 Forschung zur Entsorgung radi oaktiver Abfälle  

Der Kanton BS ist der Ansicht, dass der Bund darum besorgt sein muss, die notwendigen personellen 
und finanziellen Ressourcen für eine unabhängige Forschung bereit zu stellen. Zudem fordert er vom 
Bund ein stärkeres Engagement in der Forschung im Bereich der nuklearen Entsorgung sowie die aktive 
Förderung einer unabhängigen, nicht gebundenen Forschung. Neue Erkenntnisse, auch aus dem Aus-
land, müssten in das Verfahren einfliessen. Auch der Kanton GE betont die Notwendigkeit vertiefter For-
schung. Erkenntnisse aus anderen Staaten, insbesondere Deutschland und den USA, müssten berück-
sichtigt werden. Die Überlegungen der internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft über die Rever-
sibilität und die Notwendigkeit einer internationalen Kontrolle solle in die Entscheidungen der Schweiz 
einfliessen. Der Kanton ZH fordert, dass die fachliche und finanzielle Unabhängigkeit der Nagra sicher-
gestellt wird, damit diese ihrem Forschungsauftrag zur Gewährleistung der Langzeitsicherheit nach-
kommen kann. Weiter fordert der Kanton ZH, dass die regulatorische Sicherheitsforschung beim ENSI 
verstärkt wird. 

Eine wissenschaftliche Debatte soll nach Ansicht des Kantons GE betreffend Behältermaterial, Rückhol-
barkeit von radioaktiven Abfällen und internationaler Überwachung erfolgen. Der Stadt Schaffhausen ist 
es ein besonderes Anliegen, dass wissenschaftliche Forschungslücken bewusst einer kritischen Diskussi-
on zugeführt werden. Für Ecologie libérale zeigt das Beispiel Asse, dass wissenschaftliche Erkenntnisse 
schon im Verlaufe von 20 Jahren in Frage gestellt werden können und für ein Tiefenlager die wissen-
schaftlichen Ergebnisse über 100 000 Jahre gültig sein müssen.  

Die Gemeinden Feuerthalen, Hallau und Trasadingen, die Grünen Bezirk Zurzach, Grüne Partei Schweiz, 
Grünen Stadt Bülach, SP AG, SP Amtei Olten-Gösgen, SP Bezirk Brugg, SP Schweiz, SP SH, SP SO sowie 
Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz, Greenpeace, IGLK, Klar! Züri Unterland, NOE, NWA Aargau, 
NWA Basel, Pro Natura Schweiz, SES, WWF Schweiz und die SPD Hohentengen, BUND Reichenau, Bür-
gerinitiative Hochrhein Aktiv e. V., Klar! e. V. sowie Einzelpersonen fordern, dass die Forschungsstruktu-
ren und -ausrichtung überprüft bzw. unabhängig von der Atomwirtschaft werden. So wird etwa das 
Fehlen einer Institution bemängelt, die losgelöst von der Nagra und von anderen Akteurinnen und Ak-
teuren eigenständige Forschung zum Atommüll tätigen könne. Ausserdem wird gefordert, dass eine 
«interdisziplinäre Lösung» angestrebt werden müsse, die nicht nur die technisch-geologischen Aspekte 
berücksichtige. Die Finanzierung einer solchen unabhängigen Organisation könnte durch den jetzt schon 
erhobenen Stromrappen finanziert werden, schlagen die Grünen Bezirk Bülach vor. 

Die Grünen AG, SP AG und KAIB regen die Durchführung eines gross angelegten Forschungsprogramms 
an (z. B. Nationales Forschungsprogramm). Der definitive Entscheid über den Lagerstandort dürfe erst 
danach erfolgen, fordern die Grünen AG. Aufgrund der hohen Komplexität des Vorhabens Endlagerung 
und der potenziell katastrophalen Auswirkungen von Fehleinschätzungen müssten unabhängige Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler aufgrund eigener Ergebnisse zu eigenen Erkenntnissen gelangen, 
auch wenn es nur darum gehe, die Ergebnisse der Nagra zu bestätigen, so die Grünen AG und KAIB; 
das Budget hierfür sei entsprechend anzupassen.  
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Da in den deutschen Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern ähnliche Gesteinsschichten vor-
kommen, soll die Forschung bezüglich der Eignung der Lagerstandorte grenzüberschreitend erfolgen, 
schreiben die Grünen Bezirk Bülach. 

Würdigung 

In ihrem Bericht «Beitrag zur Entsorgungsstrategie für die radioaktiven Abfälle in der Schweiz» stellte die 
EKRA im Jahr 2002 Bedarf an unabhängiger, insbesondere auch sozialwissenschaftlich orientierter For-
schung zur Entsorgung radioaktiver Abfälle fest. 

Das BFE gab in der Folge eine Studie zum Forschungsbedarf in Auftrag, dessen Schlussbericht «Stand 
und Perspektiven der Forschung und Entwicklung zur Entsorgung radioaktiver Abfälle» 2004 veröffent-
licht wurde. Die Studie stellte unter anderem fest, dass in der Schweiz ein hohes Niveau einer naturwis-
senschaftlich-technischen Entsorgungsforschung existiert. Nachholbedarf sah sie in der Bearbeitung von 
sozialwissenschaftlichen Fragestellungen der Entsorgung. Weiter sollte sichergestellt werden, dass neben 
der von der Nagra bestimmten Forschung auch eine unabhängige, staatlich finanzierte Entsorgungsfor-
schung betrieben werden kann. Ende 2006 erteilte das BFE den Auftrag, ein Forschungsprogramm zu 
erarbeiten.  

Das Programm wurde von einer Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern des BFE, des ENSI, der 
KNE, der KNS sowie einer Fachhochschule in den Jahren 2006/07 erarbeitet und mit der Agneb konsoli-
diert. Das Forschungsprogramm Radioaktive Abfälle deckt den Forschungsbedarf im Bereich Entsorgung 
radioaktiver Abfälle des Bundes bis ca. 2013 ab. Es hat zum Zweck, die regulatorischen Forschungstätig-
keiten des Bundes zu koordinieren. Im Rahmen des Forschungsprogramms werden neben technisch-
naturwissenschaftlichen Projekten auch solche aus geistes- und sozialwissenschaftlichen Bereichen 
durchgeführt. Das BFE betreut die geisteswissenschaftlichen Projekte und das ENSI die regulatorische 
Sicherheitsforschung. Sowohl das BFE als auch das ENSI initiieren die Projekte in ihrem Bereich, vergeben 
die Aufträge und stellen die Finanzierung sicher. Die Agneb begleitet und koordiniert die Umsetzung 
und Aktualisierung des Forschungsprogramms. Die einzelnen Forschungsprojekte werden wissenschaft-
lich begleitet. In diesen Begleitgruppen sind je nach Projekt die entsprechenden Bundesstellen und/oder 
Vertretende der Hochschulen sowie weitere Expertinnen und Experten vertreten. 

Die Möglichkeit der Durchführung eines NFP durch den Schweizerischen Nationalfonds wurde im Jahr 
2006 geklärt. Das Bundesamt für Bildung und Wissenschaft erachtete die Entsorgungsforschung als 
problembezogene Forschung. Deshalb sei sie nicht durch nationale Förderprogramme zu unterstützen. 
Diese Aufgabe müsse das zuständige Fachamt übernehmen, auch was die Förderung von geistes- oder 
sozialwissenschaftlich orientierter Forschung angehe.  

Dem im Rahmen der Anhörung vorgebrachten Anliegen eines Forschungsprogramms zur Beantwortung 
der offenen wissenschaftlichen Fragen wird somit Rechnung getragen. Das schrittweise Vorgehen stellt 
zudem sicher, dass der sich ändernde Stand von Wissenschaft und Technik berücksichtigt werden kann.  

3.3.7 Gesetzliche Grundlagen  

Der Kanton SH, die Gemeinden Hallau, Neunkirch und Wilchingen sowie die SVP SH verweisen darauf, 
dass sie durch das kantonale «Gesetz gegen Atommüll-Lagerstätten vom 4. September 1983» dazu ver-
pflichtet seien, darauf hinzuwirken, dass auf Kantonsgebiet keine Lagerstätten für radioaktive Abfälle 
errichtet und keine vorbereitenden Handlungen unternommen werden. Der Kanton SH führt an, dass 
der Regierungsrat am 22. November 2010 der Erweiterung des Perimeters für den Widerstand auf die 
angrenzende Nachbarschaft zugestimmt habe. Auch die Zürcher Gemeinde Feuerthalen verweist auf das 
genannte Gesetz und erklärt, dass sie sich als Nachbargemeinde der Stadt Schaffhausen in diesen geleb-
ten Widerstand eingebunden sehe.  

Nach Auffassung des Kantons NW sowie der Gemeinden Beckenried, Dallenwil, Engelberg, Ennetmoos, 
Stans und Wolfenschiessen sind die bisherigen formellen Mitentscheidungsrechte der Kantone und Ge-
meinden eliminiert und auf ein nationales Referendum bzw. auf die nicht verbindliche Meinungsäusse-
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rung im Rahmen des Sachplanverfahrens reduziert worden. Die Grünen AG, Grünen Brugg, SP AG, SP 
Bezirk Brugg und KAIB erachten dies insofern als problematisch, als eine überwältigende Mehrheit der 
Schweizer Bevölkerung nicht von einem Tiefenlagerstandort betroffen sei. Diese Mehrheit könne so ei-
ner einzelnen Region ein Tiefenlager mit all seinen negativen Folgen auf Mensch und Umwelt aufzwin-
gen. 

Zahlreiche politische Parteien (Grüne AG, Grüne Brugg, Grüne Partei Schweiz, SP AG, SP Amtei Olten-
Gösgen, SP Bezirk Brugg, SP NW, SP Schweiz, SP SH, SP SO, SP Weinland), Interessenorganisationen 
(Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz, Greenpeace, KAIB, NOE, NWA Aargau, NWA Basel, Pro Natura 
Schweiz, SES, WWF AG, WWF Schweiz) sowie Einzelpersonen kritisieren, dass mit dem 2005 in Kraft 
getretenen KEG den Regionen das Vetorecht entzogen wurde. Dies komme einer Entmündigung der 
Kantone gleich. SP Schweiz, Klar! Schweiz und NWA Basel sind der Ansicht, dass die demokratischen 
Rechte der betroffenen Bevölkerung ausgehebelt wurden. 

Auf keinen Fall dürfe einer Region ± wie mit dem heutigen Konzept ± ein Lager aufgezwungen werden 
können, kritisieren die Grünen Bezirk Bülach, Grünen Bezirk Zurzach, Grüne Partei Schweiz, die Grünen 
ZH, ÖBS, Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz, Greenpeace, IGLK, Klar! Züri Unterland, NOE, Pro Na-
tura Schweiz, SES, WWF AG und WWF Schweiz. Die Grünen ZH und Klar! Schweiz sind überzeugt, dass 
der Bau eines Atommülllagers einzig und allein durch die demokratische Mitbestimmung der direkt Be-
troffenen dies- oder jenseits der Grenzen legitimiert sei. Auch nach Meinung der Ärztinnen und Ärzte 
für Umweltschutz, Greenpeace, NOE, Pro Natura Schweiz, SES, WWF AG und WWF Schweiz gehört zu 
einem ehrlichen Mitwirkverfahren eine demokratische Abstimmung auf regionaler Ebene. Mehrere Stel-
lungnehmende (Gemeinden Feuerthalen, Hallau und Trasadingen, Grüne AG, Grünen Bezirk Bülach, 
Grüne NW, Grüne Partei Schweiz, SP AG, SP Amtei Olten-Gösgen, SP Bezirk Brugg, SP SO, Ärztinnen 
und Ärzte für Umweltschutz, Greenpeace, NOE, NWA Aargau, Pro Natura Schweiz, SES, WWF AG und 
WWF Schweiz) verlangen, dass die Standortsuche demokratisch aufgegleist und das Kernenergiegesetz 
(wenn nötig) angepasst wird. 

Forum VERA Weinland erwartet demgegenüber, dass das BFE das Nötige vorkehrt, damit eine sachliche 
Evaluation nicht durch ein kantonales Gesetz unterlaufen werden kann. Die JF SH bemerken, dass das 
Gesetz im Kanton Schaffhausen eine konstruktive Auseinandersetzung bereits im Grundsatz nicht zu-
lässt. Auch Einzelpersonen vertreten die Meinung, dass die Entscheidung über den Standort dem Bund 
überlassen werden soll und kantonale Partikularinteressen, auch gesetzlich geregelte «Standortverbote», 
sich dem unterzuordnen hätten. 

Würdigung 

Das KEG und die KEV regeln die Entsorgung umfassend. Oberstes Ziel der Entsorgung der radioaktiven 
Abfälle ist der langfristige Schutz von Mensch und Umwelt. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die 
Festlegung von Standorten für geologische Tiefenlager schwierig ist. Deshalb wurde während mehreren 
Jahren zusammen mit allen relevanten Akteurinnen und Akteuren der Konzeptteil Sachplan geologische 
Tiefenlager erarbeitet. Er legt ein transparentes Auswahlverfahren fest, definiert Kriterien, Verfahrens-
schritte und regelt die Zusammenarbeit des Bundes mit den betroffenen Kantonen, Gemeinden und 
Nachbarstaaten sowie weiteren wichtigen Akteurinnen und Akteuren. 

Die Rahmenbewilligung für geologische Tiefenlager wird durch den Bundesrat erteilt und muss vom Par-
lament genehmigt werden. Das KEG schliesst kantonale und kommunale Bewilligungen aus und trägt 
damit dem Umstand Rechnung, dass die Entsorgung der radioaktiven Abfälle eine nationale Aufgabe 
darstellt. Diese Kompetenzverteilung wurde vom Parlament nach den Abstimmungen im Kanton Nid-
walden zum Wellenberg bewusst im KEG so geregelt. Ein kantonales, regionales oder lokales Vetorecht 
kann nun nicht im Rahmen des Sachplanverfahrens nachträglich wieder eingeführt werden. 

Es handelt sich bei der geltenden Kompetenzregelung nicht um eine Ausnahmeregelung; in verschiede-
nen Infrastrukturbereichen fällt der Bund Entscheide, welche für einzelne Gemeinden oder Regionen 
erhebliche Auswirkungen haben (z. B. die Auswirkungen der NEAT und ihre Zufahrtslinien auf die be-
troffenen Regionen). Hingegen sieht der Sachplan eine breite Mitwirkung der betroffenen Standortregi-
onen vor, und im KEG ist festgehalten, dass der Beschluss der Bundesversammlung über die Genehmi-
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gung einer Rahmenbewilligung für ein geologisches Tiefenlager dem fakultativen Referendum unter-
steht. Damit entscheiden die schweizerischen Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über die Standorte 
für geologische Tiefenlager. 

3.3.8 Personelle und finanzielle Re ssourcen 

Der Kanton AG spricht sich dafür aus, dass für den Sachplanprozess genügend Ressourcen vorgesehen 
werden. Insbesondere für die Regionen und Kantone sei eine ausreichende Unterstützung durch Fach-
personen sicher zu stellen. 

Der Kanton TG verlangt weiterhin eine ausreichende Kompetenzen- und Ressourcenbereitstellung für 
die Begutachtung, so dass die umfassende sicherheitstechnische Überprüfung aller Verfahrensschritte 
auf Stufe Bund und Kantone gewährleistet werden kann. Die Gemeinde Dachsen verlangt aus densel-
ben Gründen die Bereitstellung von ausreichenden finanziellen und personellen Ressourcen. Auch CVCI 
und economiesuisse erachten es als wichtig, dass das UVEK genügend Ressourcen bereit stellt, um das 
Verfahren zu führen. Die SVP Bezirk Andelfingen, SVP Bezirk Bülach und SVP ZH fordern, dass die Ge-
meinden und die Bevölkerung beim Standortauswahlverfahren, das eine schwere Belastung für sie dar-
stelle, die notwendige Unterstützung erhalten. 

Die Durchführung und Begleitung des Sachplans geologische Tiefenlager sei ein lang andauerndes und 
anspruchsvolles Unternehmen für alle Beteiligten, so der Kanton ZH. Entsprechend sei eine ausreichende 
fachliche und finanzielle Unterstützung der Standortkantone und -regionen durch den Bund zu gewähr-
leisten. 

Nach Auffassung der Gemeinde Oberweningen soll die Finanzierung von zusätzlichen vertieften Studien 
und Untersuchungen in der Region «Nördlich Lägern» durch das BFE geregelt und von den Entsor-
gungspflichtigen getragen werden. Auch die Grünen Stadt Bülach fordern, dass den Regionen ausrei-
chende finanzielle Mittel für die Ausarbeitung eigener und unabhängiger Studien zur Verfügung gestellt 
werden, da die raumplanerischen und sozioökonomischen Auswirkungen eine zentrale Grundlage für 
den Standortentscheid bilden. 

Die FDP SO und die JF Schweiz halten fest, dass die Finanzierung des Baus und des Betriebs eines geolo-
gischen Tiefenlagers gesichert sei. Die Mittel, so die FDP SO, seien verursachergerecht von den Strom-
konsumenten bezahlt und von den Kraftwerkbetreibern in einem Fonds bereitgestellt. Die SVP SO hält 
ebenfalls fest, dass die Finanzierung gesichert sei. 

Diverse Stellungnehmende fordern hingegen, Art und Höhe der Finanzierung grundsätzlich zu überden-
ken, damit diese gesichert sei und unabhängig verwaltet bzw. eingesetzt werden könne (Gemeinde Tra-
sadingen, Grüne AG, Grüne NW, Grüne Partei Schweiz, SP Amtei Olten-Gösgen, SP OW, SP SO, Ärztin-
nen und Ärzte für Umweltschutz, Greenpeace, NOE, NWA Aargau, Pro Natura Schweiz, SES, WWF AG 
und WWF Schweiz). Mehrere Stellungnehmende vertreten die Auffassung, dass die finanziellen Rück-
stellungen für den Umgang mit radioaktiven Abfällen nicht ausreichen und folglich zu erhöhen seien 
(Grüne Bezirk Zurzach, Grüne NW, Grüne Partei Schweiz, Grüne Stadt Bülach, ÖBS, SP AG, SP Amtei 
Olten-Gösgen, SP Bezirk Brugg, SP OW, SP Schweiz, SP SO, Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz, 
Greenpeace, IGLK, Klar! Züri Unterland, NOE, NWA Aargau, Pro Natura Schweiz, Pro Natura SH, SES, 
Pro Natura SH, WWF AG und Bürgerinitiative Hochrhein Aktiv e. V.). Die genannten Interessenorganisa-
tionen fordern ausserdem, dass die Rückholung sowie eine langfristige Überwachung bei der Festlegung 
der Entsorgungskosten berücksichtigt werden müssen und die Kosten keinesfalls auf die zukünftigen 
Generationen überwälzt werden dürften. Für die Grüne Partei Schweiz sowie Ärztinnen und Ärzte für 
Umweltschutz, NOE, Pro Natura Schweiz und SES krankt das ganze Verfahren an zu engen und finan-
ziell nicht unabhängigen Rahmenbedingungen. 

Die Grünen Bezirk Zurzach, die SP Schweiz, die SP SH und die SP Weinland stellen die Frage, mit wel-
chen Konzepten und Mitteln die Finanzierung einer Langzeitüberwachung sichergestellt werden könne, 
während sich die IGLK erkundigt, wie das Verursacherprinzip für die Rückholbarkeit garantiert werde, 
wenn keine finanziellen Rückstellungen für die Rückholung vorgesehen seien. Insbesondere interessiert 
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die IGLK, wer eine allfällige Rückholung der Abfälle vor oder nach dem endgültigen Verschluss zahle. 
Die SP SH fordert eine zeitlich unbeschränkte Kostentragpflicht der KKW-Betreiber. Verschiedene Einzel-
personen sind der Meinung, dass die gesamten Kosten von der heutigen Generation übernommen wer-
den müssen (Kostenwahrheit) und die aktuellen finanziellen Rückstellungen nicht ausreichen, um die 
Rückholung der Abfälle sowie eine längere Überwachung des Lagers zu finanzieren. Einige von ihnen 
schlagen deshalb die Einführung einer «Atomsteuer» vor. 

Die Grünen Stadt Bülach bemängeln, dass das Verursacherprinzip nicht angewendet werde. Weiter er-
achten es die Grünen Stadt Bülach als nötig und sinnvoll, die Stromproduzenten zur Äufnung eines 
Fonds zu verpflichten. Wie die Gemeinde Trasadingen, die Grünen Bezirk Zurzach, die SP Amtei Olten-
Gösgen und die SP SO fordern sie die unabhängige Verwaltung der Finanzmittel. Ecologie libérale ver-
tritt die Meinung, dass ein Fonds, der durch die Kraftwerkbetreiber gespiesen, aber durch den Bund 
verwaltet werde, zur freieren Ergebnisfindung der Nagra beitragen würde.  

Der Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg erachtet es als wichtig, dass die betroffenen Regionen 
die Möglichkeit haben, weiteren externen Sachverstand einzubinden und gegebenenfalls zu beauftra-
gen. Deshalb fordert er, dass die Einrichtung eines entsprechenden unabhängig verwalteten Fonds er-
wogen wird. 

Würdigung 

Die Finanzierung der Stilllegung von Kernanlagen sowie der Entsorgung radioaktiver Abfälle und ab-
gebrannter Brennelemente wird im KEG und weiteren Erlassen umfassend geregelt. Mit dem Stillle-
gungsfonds und dem Entsorgungsfonds bestehen in der Schweiz zwei unabhängige Fonds unter Auf-
sicht des Bundesrats, welche durch jährliche Beiträge der Betreibenden geäufnet werden. Die Entsor-
gungspflicht ist nach Artikel 31 Absatz 2 KEG erfüllt, wenn die Abfälle in ein geologisches Tiefenlager 
verbracht worden sind und die finanziellen Mittel für die Beobachtungsphase bzw. der Verschluss si-
chergestellt sind. Die Rückholbarkeit ist Teil des Konzeptes geologische Tiefenlager. Eine Rückholung der 
Abfälle nach dem Verschluss ist jedoch nicht vorgesehen; damit zusammenhängende Kosten sind des-
halb nicht Bestandteil der Entsorgungskosten. Die Entsorgungskosten beinhalten hingegen die Kosten 
für eine 50-jährige Beobachtungsphase vor dem Verschluss des geologischen Tiefenlagers. 

Wenn nach Ablauf der Beobachtungsphase genügend Nachweise darüber bestehen, dass die natürli-
chen und technischen Barrieren des Lagers die Langzeitsicherheit gewährleisten, wird der Bundesrat die 
Verschlussarbeiten verfügen. Nach dem Verschluss kann der Bundesrat eine weitere, befristete Überwa-
chung anordnen. Nach ordnungsgemässem Verschluss erkennt er in einer Feststellungsverfügung, dass 
das Lager nicht mehr der Kernenergiegesetzgebung untersteht. Ab diesem Zeitpunkt ist der Bund für 
das Lager und für allfällige zusätzliche Überwachungsmassnahmen zuständig. Falls nach dem Zeitpunkt 
der Feststellung, dass das Lager nicht mehr der Kernenergiegesetzgebung untersteht, weitere Mass-
nahmen nötig würden, müssten die Kosten vom Bund getragen werden. 

Die Kosten für das Auswahlverfahren werden nach dem Verursacherprinzip von den Entsorgungs-
pflichtigen getragen. Diese finanzieren direkt die Untersuchungen, welche für die Erarbeitung der 
Standortgebietsvorschläge notwendig sind. Weitere Kosten, welche aufgrund des Auswahlverfahrens 
gemäss Konzeptteil anfallen, werden den Entsorgungspflichtigen in Rechnung gestellt. Ein zentrales 
Element des Auswahlverfahrens ist der Einbezug der betroffenen Kantone und Regionen, welche sich 
aus schweizerischen und deutschen Gemeinden zusammensetzen. Die Standortkantone sowie die Ge-
meinden der Standortregionen, welche sich in Etappe 1 in den Startteams organisiert haben und eine 
Geschäftsstelle führen, erhalten für ihre Aufwendungen im Sachplanverfahren eine Entschädigung. Die 
Standortkantone erhalten eine Pauschalabgabe nach einem mit ihnen vereinbarten Verteiler, welcher die 
Anzahl Standortregionen sowie Gemeinden pro Kanton berücksichtigt. Dafür stehen jährlich insgesamt 
1,2 Millionen CHF zur Verfügung. Zusätzlich werden die Aufwendungen der Sicherheitsexperten der 
Kantone abgegolten. Die Standortregionen werden für ihre Aufwendungen zum Aufbau ± und später 
zur Durchführung ± der regionalen Partizipation entschädigt. Die Entschädigungen richten sich nach 
dem tatsächlichen Aufwand. Pro Region stehen pro Jahr bis zu 500 000 Franken zur Verfügung. Die 
Abgeltung dieser Aufwendungen wird in einer Finanzvereinbarung zwischen den Kantonen bzw. den 
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Standortregionen und dem BFE geregelt. Nach dem Verursacherprinzip werden die getätigten Ausgaben 
den Entsorgungspflichtigen vom BFE in Rechnung gestellt.  

3.3.9 Verhältnis Schweiz -Deutschland  

Ein grenznahes Lager bringe internationale Probleme mit sich, so die SP Weinland. Sie fürchtet, dass die 
Schweiz im Falle eines grenznahen Tiefenlagers von Deutschland unter Druck gesetzt werden könnte 
(Fluglärmproblematik, Import von Atommüll, Autobahn «A 98»). Auch die SP Beringen ist der Meinung, 
dass die Beziehung zu Deutschland auf eine harte Probe gestellt werde, wodurch allenfalls ungeliebte 
Gegenmassnahmen provoziert werden könnten.  

Die CVP AG und die CVP Bezirk Zurzach unterstützen die Einbindung des benachbarten Auslands ins 
Sachplanverfahren. Es gelte dabei jedoch, die Souveränität der Schweiz zu beachten. 

Die EVP Schweiz, EVP ZH und SVP SO sowie CVCI, economiesuisse und FFE weisen darauf hin, dass das 
benachbarte Ausland unter Berücksichtigung der internationalen Gepflogenheiten sinnvoll in den Pro-
zess einzubinden sei. 

Die SP AG und LoTi sind der Meinung, dass die deutsche Seite die Endlagerpläne als eine weitere Her-
ausforderung an eine gute Nachbarschaft empfinden. LoTi verweist dabei auch auf den Flughafen Zürich 
Kloten sowie auf grosse Kiesgruben «mit all ihren Belastungen», welche bei einer Standortwahl zu be-
rücksichtigen seien. Ein Atommüll-Endlager in den Standortgebieten «Südranden» und «Zürich Nord-
ost» belastet IGLK zufolge das gutnachbarschaftliche Verhältnis zu Deutschland. Die deutsche Bevölke-
rung sei von den Risiken und negativen Auswirkungen im gleichen Ausmass betroffen wie die Schweizer 
Bevölkerung, «ohne aus der Schweizer Atomstromproduktion je einen Nutzen zu ziehen». Zudem sei die 
deutsche Bevölkerung von der demokratischen Auseinandersetzung und der demokratischen Entschei-
dung (Volksabstimmung) vollständig ausgeschlossen. IGLK fordert deshalb die Einbindung der betroffe-
nen Nachbarschaft (Deutschland) für einvernehmliche Lösungen. Die SP SH ist der Ansicht, dass das Ent-
scheidungsverfahren den Einbezug der Bevölkerung im grenznahen Ausland sicher stellen müsse. Lan-
desgrenzen hätten bezüglich der Konsequenzen eines Atommüll-Lagers keine Bedeutung, und dieser 
Tatsache müsse ein demokratisch sauberes Prozedere Rechnung tragen. 

Die SVP Brugg fordert, dass die Standortgebiete ausserhalb einer 5 km-Zone zur deutschen Grenze lie-
gen müssen. 

Der Landkreis Waldshut/Regionalverband Hochrhein-Bodensee weist in seiner Stellungnahme darauf hin, 
dass die Region Hochrhein-Bodensee und die Landkreise Konstanz, Lörrach und Waldshut mehrmals 
zum Ausdruck gebracht haben, dass sie als unmittelbare Nachbarn starke Vorbehalte gegen ein grenz-
nahes Lager hegen und der Kreistag Landshut ein Atommülllager in Grenznähe ausdrücklich ablehne. 
Die deutsche Gemeinde Murg, die Städte Bad Säckingen, Laufenburg (Baden) und Wehr sowie die SPD 
Jestetten-Altenburg lehnen ein geologisches Tiefenlager in Grenznähe ebenfalls ab. Die Gemeinde Murg 
fügt allerdings an, dass die Schweiz über ein Tiefenlager selbständig entscheide und sie deshalb keinen 
Einfluss auf den endgültigen Standort habe.  

Der Landkreis Waldshut/Regionalverband Hochrhein-Bodensee, die Gemeinden Hohentengen am Hoch-
rhein und Küssaberg sowie der BUND RV Hochrhein erwarten, dass für die deutsche Beteiligung am 
Standortauswahlverfahren die unterschiedlichen Rahmenbedingungen und der nicht immer vergleichba-
re Verwaltungsaufbau diesseits und jenseits der Grenze berücksichtigt werden.  

Der Landkreis Waldshut/Regionalverband Hochrhein-Bodensee, die Gemeinde Küssaberg und die SPD 
Jestetten-Altenburg fordern eine koordinierende Kontaktstelle für alle deutschen betroffenen Gemein-
den zur Beratung und Koordination der deutschen Belange. Die Finanzierung trüge die Schweiz als Ve-
rursacherin der Situation. 

Die Gemeinde Hohentengen am Hochrhein stellt fest, dass das Sachplanverfahren als solches nicht justi-
ziabel ist. Ein Verfahren, das keiner gerichtlichen Kontrolle unterworfen werde, sei jedoch nicht akzep-
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tabel. Die Bürgerinitiative Hochrhein Aktiv e. V. kritisiert, dass für die süddeutsche Bevölkerung kein 
Mitbestimmungsrecht vorgesehen sei, obwohl auf die grenznahen Gebiete durch die geplanten Tiefen-
lager für radioaktive Abfälle erhebliche wirtschaftliche Probleme und auch immense Sicherheitsrisiken 
zukommen würden. Die SPD Hohentengen fordert ein ehrliches Mitwirkungsverfahren auch für die 
deutsche Seite. So hält es der BUND RV Hochrhein für erforderlich, dass die Schweiz verbindliche Zusa-
gen und eine gleichwertige, rechtsverbindliche Sicherung der Beteiligungsrechte der deutschen Bürge-
rinnen und Bürger sicherstelle. Daher fordert die ÖDP Kreisverband Waldshut, der BUND Reichenau wie 
auch der BUND RV Hochrhein und Klar! e. V. einen Staatsvertrag zwischen Deutschland und der 
Schweiz, welcher das Mitspracherecht der deutschen Seite regelt. Die ÖDP Kreisverband Waldshut ver-
langt bei Volksabstimmungen, Anhörungen und Befragungen den Einbezug aller deutschen Staatsbür-
ger, die in einem Umkreis von 50 km zu diesen Standorten wohnen. 

Die Stadt Wehr fordert den einer betroffenen schweizerischen Gemeinde vergleichbaren Status. 

Würdigung 

Die grenznahe Lage der Standortgebiete ergibt sich aus den Anforderungen an die Langzeitstabilität, der 
Vermeidung geologisch-tektonisch komplexer Gebiete (Alpen, Jura), der Wahl der Wirtgesteine und der 
in tonreichen Gesteinen bautechnisch machbaren Tiefenlage bis maximal 900 m Tiefe. In den Gutachten 
und Stellungnahmen des ENSI, der Kommissionen des Bundes sowie der ESchT kommt dann auch klar 
zum Ausdruck, dass die grenznahe Lage der Standortgebiete ein Ergebnis der konsequenten Umsetzung 
der im Sachplan geologische Tiefenlager formulierten sicherheitstechnischen Kriterien ist. Bereits im 
Rahmen des Entsorgungsnachweises für hochaktive Abfälle kam der deutsche AkEnd zum Schluss, dass 
die unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit getroffene Auswahl des Zürcher Weinlandes als bevorzugte 
Option für ein HAA/LMA-Tiefenlager in der Schweiz als gerechtfertigt anzusehen und der Vorwurf, die 
Grenznähe des Zürcher Weinlandes wäre Antrieb für die Auswahl gewesen, zurückzuweisen sei. 

Die in der Schweiz geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen an die geologische Tiefenlagerung 
radioaktiver Abfälle leiten sich aus der Strahlenschutz- und Kernenergiegesetzgebung sowie aus interna-
tionalen Empfehlungen (ICRP, IAEA) ab. Die geltende Dosislimite hat zum Ziel, dass der langfristige 
Schutz von Mensch und Umwelt vor der ionisierenden Strahlung gewährleistet ist. Die sicherheitstechni-
schen Vorgaben des Sachplans geologische Tiefenlager enthalten kein Kriterium, das sich auf die Grenz-
nähe oder die Bevölkerungsdichte bezieht, denn die Beurteilung der radiologischen Auswirkungen be-
schränkt sich nicht auf die Schweiz und die Standortregionen. Die Schweiz hat sich mit der Unterzeich-
nung des «Gemeinsamen Übereinkommens über die Sicherheit der Behandlung abgebrannter Brenn-
elemente und über die Sicherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle» verpflichtet, allgemeine Daten 
über eine geplante Anlage an Vertragsparteien in der Nachbarschaft zu übermitteln, damit diese die 
mutmasslichen Auswirkungen der Anlage auf die Sicherheit ihres Hoheitsgebiets selber beurteilen kön-
nen. Aufgrund der grenznahen Standorte ist diesbezüglich eine enge Zusammenarbeit mit Deutschland 
vorgesehen. 

Der Einbezug der Nachbarstaaten bei der Standortsuche richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben 
sowie bilateralen bzw. multilateralen Abkommen und wird im Konzeptteil Sachplan geologische Tiefen-
lager beschrieben. Demnach werden betroffene Nachbarstaaten vom BFE über den Vorschlag von geo-
logischen Standortgebieten informiert. Zum Entwurf des Ergebnisberichts und der Objektblätter werden 
sie angehört. Damit werden die Vorgaben der folgenden schweizerischen Erlasse sowie bilateralen und 
multilateralen Abkommen umgesetzt: 

- Artikel 18 der Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000; 

- Multilaterales «Gemeinsames Übereinkommen vom 5. September 1997 über die Sicherheit der Be-
handlung abgebrannter Brennelemente und über die Sicherheit der Behandlung radioaktiver Abfäl-
le»; 

- Bilaterale «Vereinbarung vom 10. August 1982 zwischen der Schweiz und Deutschland über die 
gegenseitige Unterrichtung beim Bau und Betrieb grenznaher kerntechnischer Einrichtungen»;  
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- Empfehlung von Artikel 2 Absatz 7 des UN/ECE-Übereinkommens über die Umweltverträglichkeits-
prüfung im grenzüberschreitenden Rahmen (Espoo-Konvention). 

Da vier der vorgeschlagenen Standortgebiete direkt an Deutschland angrenzen, sind das BMU, Baden-
Württemberg und die drei angrenzenden Landkreise Waldshut, Konstanz und der Schwarzwald-Baar-
Kreis in diversen politischen und fachlichen Arbeitsgruppen direkt vertreten (AdK, Arbeitsgruppe Raum-
planung, Arbeitsgruppe Information und Kommunikation, Technisches Forum Sicherheit). Beim Aufbau 
der regionalen Partizipation werden auch Gemeinden und die betroffene Bevölkerung aus Deutschland 
mit einbezogen. 

Bei Meinungsverschiedenheiten sieht das «Gemeinsame Übereinkommen über die Sicherheit der Be-
handlung abgebrannter Brennelemente und über die Sicherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle» 
die Konsultation unter den Vertragsparteien vor. Bei ausbleibendem Erfolg der Konsultationen kann auf 
die im Völkerrecht vorgesehenen Vermittlungs-, Vergleichs- und Schiedsverfahren zurückgegriffen wer-
den. Im Falle eines Konflikts wird sich die Schweiz vorgängig und ± wie in der Espoo-Konvention vorge-
sehen ± um eine Lösung auf dem Verhandlungsweg oder um andere, für die streitenden Parteien an-
nehmbaren Mittel bemühen. 

3.4 Verfahrensaspekte 

3.4.1 Sachplan geologische Tiefenlager  

Positive Beurteilung  

Der Kanton AI stellt fest, dass die betroffenen Regionen und Fachgremien in den Planungsprozess ein-
gebunden sind und somit die Anforderungen gemäss Art. 19 RPV erfüllt werden. Die Etappe 1 des 
Sachplans geologische Tiefenlager erfülle im Allgemeinen die gesetzlich festgelegten Grundsätze der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen, so der Kanton VS. 

Der Kanton AR begrüsst, dass mit Etappe 1 die ersten Voraussetzungen für die künftige Realisierung 
eines geologischen Tiefenlagers zur sicheren Entsorgung der radioaktiven Abfälle in der Schweiz ge-
schaffen wurden. Die Kantone BE, LU und NE begrüssen das gewählte Vorgehen. Die Ergebnisse, die der 
Anhörung unterbreitet wurden, seien transparent und plausibel, so der Kanton BE. Der Kanton TG beur-
teilt das bisherige Verfahren als offen und fair. 

Die Kantone SH, OW und SG, die Stadt Winterthur, Forum VERA Bözberg, FRE sowie Nuklearforum 
Schweiz halten fest, dass die Identifizierung geeigneter Standortgebiete nach den im Konzeptteil festge-
legten Regeln und somit korrekt verlaufen sei. Nach Auffassung von FRE erfüllt das Vorgehen zur Identi-
fizierung geeigneter Standorte die gesetzlichen Grundlagen sowie die sicherheitstechnischen Anforde-
rungen, weshalb das Verfahren und die Grundlagendokumente zu Etappe 1 vollumfänglich unterstützt 
werden. 

Der Kanton ZH befürwortet das Sachplanverfahren. Das Sachplanverfahren gewährleiste die notwendige 
Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Verbindlichkeit und offene Kommunikation sowie die Mitwirkung der 
Standortregionen. Von den anderen Standortkantonen erwartet der Kanton ZH eine ähnliche konstruk-
tive Grundhaltung. Der Kanton ZH ist weiter der Auffassung, dass der Sachplanprozess in Etappe 1 die 
Vorgaben des Konzeptteils eingehalten hat und das Verfahren bisher korrekt durchgeführt worden ist. 
Den Anforderungen des Sachplans bezüglich Fairness, Transparenz und Mitwirkung wurde ± den Vor-
gaben der Etappe 1 entsprechend ± nachgelebt. Der Sachplan geologische Tiefenlager sei in seiner Brei-
te und Systematik weltweit gesehen ein Pilotprojekt, so der Kanton ZH. Nicht nur die zu entsorgenden 
Abfälle, sondern auch das Auswahl- und das nachfolgende Rahmenbewilligungsverfahren bis zur Beo-
bachtungsphase und zum Verschluss der Tiefenlager seien durch eine beispiellose Langzeitlichkeit ge-
kennzeichnet. 
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Die Gemeinde Wolfenschiessen, die politischen Parteien CVP AG, CVP Bezirk Zurzach, CVP ZH, EVP 
Schweiz, EVP ZH, FDP AG, FDP NW, FDP SO, JF SH, JF ZH, SVP Bezirk Andelfingen, SVP Bezirk Bülach, 
SVP Bezirk Dielsdorf, SVP SO und SVP ZH sowie die Interessenorganisationen AIHK, AVES BE, AVES SO, 
AVES ZG, AVES Schweiz, AVES Winterthur, CVCI, economiesuisse, Energieforum Nordwestschweiz und 
FFE beurteilen das Verfahren als demokratisch und transparent. Forum VERA Bözberg akzeptiert das Ver-
fahren, befindet es als sachlich und hält es auch aus Demokratieüberlegungen für korrekt. Es werde den 
Anliegen der Bevölkerung gerecht, so CVP AG, CVP Bezirk Zurzach, EVP Schweiz, EVP ZH, JF ZH, SVP SO, 
AIHK, AVES BE, AVES Winterthur, CVCI, economiesuisse, FFE, Nuklearforum Schweiz und SGV. 

Die Stadt Zürich und SGV sowie auf deutscher Seite der Landkreis Waldshut/Regionalverband Hoch-
rhein-Bodensee, die Gemeinde Küssaberg und der Schwarzwald-Baar-Kreis bestätigen, dass der Aus-
wahlprozess den grundsätzlichen Anforderungen betreffend Fairness, Transparenz und Mitwirkung ge-
nüge. Aufgrund der Komplexität der zu klärenden Fragen seien die einzelnen Verfahrensschritte gele-
gentlich schwierig zu bewältigen, geben die Gemeinde Niederweningen, der Landkreis Walds-
hut/Regionalverband Hochrhein-Bodensee und die Gemeinde Küssaberg zu bedenken. 

Der Sachplan geologische Tiefenlager wird von der Gemeinde Oberweningen, der Stadt Bülach und vom 
Forum Lägern-Nord als legitimes Instrument zur Standortfindung akzeptiert. Die FDP AG, FDP SH, SVP 
SO, AVES BE, AVES Pfannenstil, AVES Winterthur, das Energieforum Nordwestschweiz und FME erach-
ten den Sachplan als geeignet, um zu einer sicheren Entsorgung der radioaktiven Abfälle zu gelangen. 
Er biete Gewähr für ein ergebnisoffenes, transparentes und demokratisches Verfahren, meinen FDP NW, 
FDP Schweiz, FDP SH und AVES Pfannenstil. Die Ergebnisse der Etappe 1 haben die FDP AG und die FDP 
Schweiz davon überzeugt, dass Rechtssicherheit und Planbarkeit für die Energiewirtschaft gewährleistet 
sind. 

Die Gemeinden Remigen und Riniken sowie swisselectric, swissnuclear und VSE sind mit dem Vorgehen 
grundsätzlich einverstanden und attestieren dem Verfahren bzw. der Arbeit des federführenden Bun-
desamts Professionalität und Transparenz. Gemäss VSE verläuft die Umsetzung des Sachplanverfahrens 
bisher recht effizient. Die CVP ZH, FDP SO und FDP TG empfinden das klare Bekenntnis zu Transparenz 
und Offenheit als besonders lobenswert. Der Sachplan sei demokratisch auf das gemeinsame Vorwärts-
bewegen ausgelegt, was es nun auch zu nutzen gelte. Die Akademien der Wissenschaften Schweiz und 
das BMU beurteilen das Standortauswahlverfahren als wissenschaftlich fundiert. Auch die Gemeinden 
Beckenried, Dallenwil und Wolfenschiessen, die CVP AG, EVP ZH, FDP AG, FDP NW, FDP Schweiz, JF ZH, 
SVP SO, economiesuisse, Energieforum Nordwestschweiz sowie SGV erachten die von Fachleuten in Be-
zug auf Etappe 1 erarbeiteten Stellungnahmen als stichhaltig und nachvollziehbar.  

Die CVP ZH, FDP SO und FDP TG finden das dreistufige Vorgehen geeignet, damit auch interessierte Lai-
en den Prozess der Standortfindung nachvollziehen können. Das stufenweise Vorgehen wird von Aka-
demien der Wissenschaften Schweiz als richtig beurteilt. Für die Stadt Winterthur, Forum VERA SH und 
Forum VERA Schweiz eignet es sich zur Lösung der schwierigen Thematik. Auch der ZPK begrüsst das 
schrittweise, partizipative Verfahren. Der bisherige Prozess ist zur Zufriedenheit von Forum VERA Wein-
land und GOF abgelaufen. Letzterer beurteilt das Verfahren und das Engagement des Bundesamtes, des 
ENSI und der Nagra als vorbildlich und bürgernah. 

AVES Schweiz dankt der Nagra und dem BFE für die immensen Vorarbeiten für die verantwortungsvolle 
Entsorgung radioaktiver Abfälle, während AVES ZG hervorhebt, dass sie mit der Arbeit, die im Rahmen 
des Sachplans geologische Tiefenlager bisher geleistet wurde, sehr zufrieden sei. Dieses Lob richte sich in 
erster Linie an die Nagra, aber auch an die übrigen involvierten Stellen und nicht zuletzt an das BFE. 
Weiter freut es AVES ZG, «dass sich betreffend der Entsorgung radioaktiver Reststoffe aus Energiege-
winnung, Medizin, Forschung und Wissenschaft gangbare und sichere Wege abzeichnen». Im Vergleich 
zur Entsorgung anderer Problemstoffe wie Schwermetallen, CO2, gewissen Aerosolen etc., ist man nach 
Ansicht von AVES ZG bei der Entsorgung radioaktiver Abfälle weit voraus. AVES BE hält mit Genugtuung 
fest, dass das schweizerische Verfahren hinsichtlich der Tiefenlagerung international anerkannt sei und 
Massstäbe setze. Auch GOF ist der Auffassung, dass die Schweiz in Sachen Umgang mit radioaktiven 
Abfällen, was Technik und Verfahren betrifft, weltweit führend sei.  
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AVES AG, die CDU Jestetten und der BUND RV Hochrhein befürworten, dass die Tiefenlagersuche für 
radioaktive Abfällen landesweit und in einem breit abgestützten Verfahren stattfindet. Der Landkreis 
Waldshut/Regionalverband Hochrhein-Bodensee sowie die Gemeinden Hohentengen am Hochrhein und 
Küssaberg begrüssen ausserdem, dass der Bundesrat die Fokussierung auf den Opalinuston im Zürcher 
Weinland abgelehnt hat und die Suche nun in einem breit angelegten Auswahlverfahren erfolge. Der 
Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg begrüsst ausdrücklich, dass sich die Schweiz ihrer Verant-
wortung stelle und ein transparentes, nachvollziehbares und dem Stand von Wissenschaft und Technik 
entsprechendes Auswahlverfahren entwickle. «Der von der Schweiz gewählte flächendeckende und 
nachvollziehbare Ansatz mit der schrittweisen Eingrenzung der Standortgebiete» wird vom Regionalver-
band Bodensee-Oberschwaben positiv beurteilt. Auch die Stadt Bad Säckingen anerkennt die Tiefenla-
gersuche der Schweiz. Sie merkt an, dass im bisherigen ± transparenten ± Verfahren vermittelt wurde, 
dass die Schweiz autonom über die Realisierung der Tiefenlager entscheidet. 

FFE gelangt zum Schluss, dass Etappe 1 bisher erfolgreich verlaufen sei und ist überzeugt, «dass das 
transparente Auswahlverfahren sowie die sachliche und offene Information der Bevölkerung und ihrer 
behördlichen Repräsentanten zu guten Lösungen führen werden». 

Auch Einzelpersonen begrüssen das Sachplanverfahren. Andere stehen dem Verfahren grundsätzlich 
kritisch gegenüber, bekunden aber trotzdem ihr Vertrauen in die Arbeit des BFE, welche darin bestehe, 
die beste Lösung für die Atommüllentsorgung zu finden. 

Negative Beurteilung 

Der Kanton GE lehnt Etappe 1 ab, da er es als verfrüht ansieht, die Standortsuche einzuleiten, solange 
Schlüsselfragen nicht beantwortet seien. 

Dem Sachplanprozess hafte der Nimbus einer Alibi-Übung an, solange die wirklichen Fragen der Atom-
müllentsorgung nicht mitdiskutiert würden und das Ergebnis nicht offen sei, kritisieren die Gemeinde 
Trasadingen, die SP Amtei Olten-Gösgen, SP SO, Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz, NOE, NWA 
Aargau, Pro Natura Schweiz, SES, WWF AG, WWF Schweiz und SPD Hohentengen. Die Gemeinden Feu-
erthalen und Hallau befürchten, dass der Standort bereits feststehe und das Sachplanverfahren lediglich 
eine Alibi-Übung darstelle, welche dazu dienen soll, diesen zu bestätigen. Der BUND Reichenau fordert, 
dass das laufende Sachplanverfahren ergebnisoffen geführt werde. Die SP OW bewertet das Auswahl-
verfahren als willkürlich und unglaubwürdig. Insbesondere müssten sich die Nagra und das BFE den 
Vorwurf gefallen lassen, bei der Auswahl der Standorte dem Prinzip der Opportunität zu folgen, weil der 
Wellenberg ursprünglich nicht unter den besten 100 Standorten für ein Atommülllager aufgeführt war. 

Für die Grünen Stadt Bülach ist nicht nachvollziehbar, weshalb bereits in der ersten Etappe neben si-
cherheitstechnischen Kriterien gleichzeitig auch raumplanerische und sozioökonomische Aspekte be-
rücksichtigt werden ± dies obwohl das Hauptaugenmerk der ersten Etappe auf der Identifizierung ge-
eigneter Standorte aufgrund von sicherheitstechnischen und geologischen Kriterien liegen sollte. 

Das Planungsverfahren sei überstürzt, ungenügend oder ungeeignet, so die Grünen ZH, SP Schweiz so-
wie Klar! Schweiz. Klar! Schweiz weist die Etappe 1 des Sachplans geologische Tiefenlager, die IGLK das 
Sachplanverfahren als Ganzes zurück.  

Nach Ansicht der Gemeinde Starrkirch-Wil muss das gesamte Verfahren als Verschleiss von kommunalen 
Ressourcen bezeichnet werden. Das Milizsystem in vielen Regionsgemeinden würde dadurch massiv 
überstrapaziert. 

Forderungen und Empfehlungen 

Der Kanton AG hält fest, dass es gemäss Konzeptteil zwar erlaubt sei, in Etappe 3 mehr als zwei Stand-
orte je Lagertyp zu prüfen, damit würde jedoch der Geist des Sachplans, nämlich eine etappenweise 
Einengung, nicht respektiert. Ausserdem würde dieses Vorgehen auch bedeuten, dass die Bevölkerung 
der «zusätzlichen» Standortregionen viel länger ins Verfahren involviert bleibe. Der Kanton ZH hebt 
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ebenfalls hervor, dass Etappe 2 tatsächlich als Einengungsschritt zu nutzen sei; ein Weiterzug beispiels-
weise aller drei potenziellen Standortgebiete für HAA ohne verbesserte Datenlage und Kenntnisse ent-
spräche nicht dem Etappierungsgedanken und würde der Glaubwürdigkeit des Verfahrens schaden. Der 
regelkonformen und stufengerechten Umsetzung des Sachplankonzepts sei gegenüber der Einhaltung 
des Zeitplans Vorrang einzuräumen.  

Allfällige Differenzen zwischen Kantonen und Bund dürfen nicht auf Kosten der Region und der Ge-
meinden ausgetragen werden, fordern die Gemeinden Niederglatt und Oberweningen. Erstere ist der 
Ansicht, dass bei der Führung des Prozesses sowie der Koordination zwischen den betroffenen Standort-
regionen ein Verbesserungspotenzial bestehe. Sie erwartet, dass die Kantone Zürich, Aargau und 
Schaffhausen und insbesondere das BFE für Etappe 2 klare Leitplanken bezüglich fachlicher Unterstüt-
zung festlegen. 

Es sei essenziell, so die Stadt Winterthur, den Umgang mit Ungewissheiten und Wissenslücken transpa-
rent und nachvollziehbar zu gestalten. In der nächsten Selektionsphase sollen die Prozessschritte noch 
klarer strukturiert beschrieben werden, in welchen solche Unsicherheiten identifiziert und dargestellt 
werden. 

Die CVP Schweiz fordert, dass aus den Erfahrungen am Wellenberg im Jahre 2002 Lehren gezogen wer-
den. Auch aus Sicht des GOF werden bei der Umsetzung des Sachplanverfahrens die gemachten Erfah-
rungen am «Wellenberg» nicht genügend berücksichtigt. 

FSU und ÖDP Kreisverband Waldshut merken an, dass gesellschaftliche Konfliktfragen nicht abgebildet 
werden. Der BUND RV Hochrhein fordert daher die Errichtung eines Konfliktmanagements. Dabei müss-
ten unabhängig von politischen Grenzen sowie der Organisationsform der Einsprechenden unterschieds-
los die gleichen Regeln gelten. 

Würdigung 

Das Auswahlverfahren in drei Etappen gemäss Sachplan geologische Tiefenlager wird von einem 
Grossteil der Stellungnehmenden begrüsst. Das Verfahren wird als demokratisch, transparent und er-
gebnisoffen beurteilt. Es wird auch festgehalten, dass die gesetzlichen Anforderungen in Etappe 1 erfüllt 
wurden. Das Engagement des federführenden BFE, aber auch des ENSI und der Nagra, wird überwie-
gend positiv hervorgehoben. Es wird insbesondere begrüsst, dass das Auswahlverfahren breit angelegt 
ist und die Fokussierung auf den Opalinuston im Züricher Weinland abgelehnt wurde. 

Verschiedene Stellungnehmende sind hingegen der Ansicht, dass die Standortsuche verfrüht oder will-
kürlich und unglaubwürdig ist. Es wird auch kritisiert, dass bereits in Etappe 1 raumplanerische und so-
zioökonomische Aspekte berücksichtigt werden. 

Grundlage für den Start des Auswahlverfahrens sowie die Regeln dafür bildet der vom Bundesrat am 
2. April 2008 genehmigte Konzeptteil. Dieser wurde in einem mehrjährigen, breit angelegten Verfahren 
unter Einbezug aller wichtigen Akteurinnen und Akteure (Kantone, Nachbarstaaten, Behörden, Parteien 
und Organisationen) erarbeitet. Im Zusammenhang mit dem Wellenberg wurde damals kritisiert, dass 
ein transparentes und offenes Auswahlverfahren mit klar dokumentierten Entscheiden fehlte. Aus die-
sem Grund legt der Sachplan ein dreistufiges Verfahren mit klaren Regeln fest.  

Das Standortauswahlverfahren legt den Schwerpunkt auf sicherheitstechnische Kriterien; Raumnutzung 
und sozioökonomische Aspekte spielen für die Standortwahl eine untergeordnete Rolle. Bereits in Etap-
pe 1 mussten gemäss Konzeptteil jedoch eine raumplanerische Bestandesaufnahme durchgeführt und 
eine Beurteilungsmethodik erarbeitet werden. Zudem wurde im Hinblick auf Etappe 2 die regionale Par-
tizipation aufgebaut. Die weitere Einengung in Etappe 2 erfolgt gemäss den Vorgaben des Sachplans. 
Unter Berücksichtigung von Sicherheit und technischer Machbarkeit sowie raumplanerischen, wirtschaft-
lichen und sozioökonomischen Aspekten müssen die Entsorgungspflichtigen in Etappe 2 mindestens 
zwei Standort je für HAA und SMA vorschlagen. 
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In jeder Etappe müssen die Entsorgungspflichtigen die Unsicherheiten identifizieren und aufzeigen, wie 
diese im weiteren Verfahren berücksichtigt werden. Das etappenweise Vorgehen erlaubt es, den Kennt-
nisstand schrittweise zu erhöhen und offene Fragen zeitgerecht zu beantworten. Der bisherige Prozess 
entspricht den Vorgaben des Konzeptteils und hat sich in Etappe 1 als zielführend erwiesen. 

3.4.2 Rollenteilung, Struktur, Organis ation  

Positive Beurteilung  

Der Kanton TG ist der Ansicht, dass der AdK, die kantonalen Gremien im Bereich der Sicherheit (AG Si-
Ka/KES), die Arbeitsgruppe Raumplanung, die Fachkoordination Standortkantone und die Kommissionen 
des Bundes (KNE, KNS) in Etappe 2 bestehen bleiben sollen. 

Die CVP ZH und FDP TG werten die strikte Trennung zwischen technischer Machbarkeit und politischer 
Verantwortlichkeit positiv. Die Aufgabenteilung zwischen BFE (Federführung und Koordination), Nagra 
(wissenschaftlich-technische Machbarkeit) und ENSI (Kontrolle) schaffe ihrer Ansicht nach Vertrauen. 
Auch die JF SH, SVP SH, AVES ZH, KGV und TGV schätzen diese Rollenteilung. 

Der Schwarzwald-Baar-Kreis und der Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg begrüssen, dass der 
Schwarzwald-Baar-Kreis mit beratender Stimme im AdK vertreten ist. 

Negative Beurteilung 

Zahlreiche Stellungnehmende empfinden die Vielzahl von politischen und fachlichen Arbeitsgruppen als 
unübersichtlich und verwirrend (Gemeinde Trüllikon, Stadt Schaffhausen, Grüne Bezirk Bülach, Grüne 
Partei Schweiz, ÖBS, Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz, Forum Opalinus, Forum VERA SH, Green-
peace, NOE, Pro Natura Schweiz und SES). Die Gemeinde Trüllikon und das Forum Opalinus sind der 
Ansicht, dass damit letztlich das Gegenteil der beabsichtigten Transparenz bewirkt werde. Die Struktu-
ren in ihrer Komplexität zu überblicken und zu verstehen, sei für die Bevölkerung kaum möglich, so die 
Stadt Schaffhausen, die Grüne Partei Schweiz, Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz, Greenpeace, 
NOE, Pro Natura Schweiz und SES. Dieselben Interessenorganisationen sowie die Stadt Schaffhausen 
und ÖBS bemängeln bzw. befürchten, dass so keine grundsätzliche Diskussion zur Tiefenlagerung und 
zur Standortwahl stattfinden könne. Die Komplexität des Sachplanverfahrens erschwere die Überblick-
barkeit der Strukturen, geben die Grünen Bezirk Zurzach zu bedenken. 

Die finanzielle Abhängigkeit der Nagra von den Stromproduzenten wird von mehreren Stellungnehmen-
den kritisiert (Gemeinde Wilchingen, Ecologie libérale, Grüne Bezirk Bülach, Grüne Bezirk Zurzach, Grü-
ne Partei Schweiz, Grüne Stadt Bülach, SP Schweiz, SP SH, Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz, 
Greenpeace, IGLK, Klar! Züri Unterland, NWA Basel, NOE, Pro Natura Schweiz, SES, SPD Hohentengen, 
Bürgerinitiative Hochrhein Aktiv e. V., Einzelpersonen). Für die Gemeinde Wilchingen ist die «Schirm-
herrschaft» der Elektrizitätswirtschaft über die Nagra unzulässig, da eine solide Meinungsbildung auf 
diese Weise nicht sichergestellt werden könne. Die Grüne Partei Schweiz, die Grünen Bezirk Zurzach, SP 
Schweiz, SP SH, Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz, Klar! Züri Unterland, NOE, Pro Natura Schweiz 
und SES erachten diese Abhängigkeit als höchst problematisch, da die Gefahr bestehe, dass die Nagra 
nicht nach der besten Lösung für das Abfallproblem suche, sondern eine kostengünstige Entsorgung im 
Sinne der Betreiber vorschlage.  

Die Grünen AG merken an, dass der Grossraum Bözberg ± Nördlich Lägern sich wirtschaftlich in einer 
Abhängigkeit der Entsorgungspflichtigen befände. Die wenig kritische Auseinandersetzung der meisten 
Behörden vor Ort könne damit zusammenhängen und gebe zu grösster Besorgnis Anlass. Die Grünen 
Stadt Bülach sind der Meinung, dass Unabhängigkeit und Transparenz bei der Vorbereitung der Ergeb-
nisse zu Etappe 1 nicht gegeben seien, da im Beirat Entsorgung ein Vertreter der Axpo sitze. Die ÖDP 
Kreisverband Waldshut sowie der BUND RV Hochrhein können innerhalb der planenden und entschei-
denden Institutionen keine Unabhängigkeit der einzelnen Beteiligten erkennen. 
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Forderungen und Empfehlungen 

Der Kanton BS verlangt, dass der Bund in den nächsten Verfahrensschritten die Aktivitäten der Nagra 
enger begleitet und die Anforderungen an die Sicherheit, an das Einengungsverfahren und an das La-
gerkonzept zusammen mit unabhängigen Experten klarer definiert werden. Zudem fordert der Kanton 
BS, dass die Nagra und der Entsorgungsfonds analog zu den Organisationen in Frankreich (Andra) und 
Spanien (Enresa) dem Bund unterstellt werden, und dass sie von den Stromerzeugern unabhängig wer-
den.  

Führung und Begleitung des Sachplans geologische Tiefenlager bedingten eine umfassende, kompeten-
te und unabhängige Aufsicht, so der Kanton ZH. Die Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde ENSI und 
des ENSI-Rats sei auszubauen und die einschlägigen Kommissionen des Bundes seien aufzuwerten; 
kompetente, eigenständige Drittmeinungen, auch unter Zuzug externer Expertisen, seien unabdingbar.  

CHGEOL hält fest, dass die Anzahl Wissenschaftler, die sich mit geologischen Fragestellungen rund um 
die Endlagerproblematik auseinandersetzt, beschränkt sei und Vernetzungen unausweichlich seien. Bei 
Interessenkonflikten müssten Betroffene offen darüber orientieren und fallweise in den Ausstand treten. 
CHGEOL fordert das BFE auf, der Transparenz und Klarheit von organisatorischen Strukturen und Zu-
ständigkeiten Rechnung zu tragen und wo nötig entsprechende «Spielregeln zu definieren». Vernetzun-
gen sollen durch die Öffentlichkeit nicht als Verfilzungen wahrgenommen werden.  

Die SVP SH erwartet eine verstärkte Abstimmung zwischen dem Kanton SH und dem Bund. Die Anlie-
gen der Regierung müssten in Bern gehört und verstanden werden. 

Die Grünen Stadt Bülach bemängeln, dass Angaben darüber fehlten, wer allfällige Endlager betreiben 
solle. Da die künftige Betreibergesellschaft zu verpflichten sei, ihren steuerrechtlichen Sitz in der direkt 
betroffenen Standortgemeinde zu haben, sei deren Ausgestaltung bereits heute festzulegen. 

Der Bund müsse für eine kompetente, offene und glaubwürdige Führung des Entsorgungsprogrammes 
sorgen, die Nagra habe lediglich die Rolle einer ausführenden Ingenieursunternehmung zu übernehmen, 
so die SP Schweiz, SP SH und NWA Basel. Die SP Schweiz und der Waerland-Bund e. V. fordern eine 
unabhängige Überprüfung durch ein wissenschaftliches «second team».  

Nach Auffassung der EVP ZH, FDP AG, JF ZH, SVP Schweiz, CVCI, economiesuisse, Energieforum Nord-
westschweiz, Nuklearforum Schweiz und SGV kann das Verfahren nur erfolgreich sein, wenn alle Betei-
ligten ihre gesellschaftliche Verantwortung ernst nehmen. Dieselben Stellungnehmenden sowie swisse-
lectric, swissnuclear und VSE sind der Meinung, dass das federführende Departement bzw. das zustän-
dige Bundesamt für Energie seine Führungsverantwortung wahrnehmen müsse. 

Der Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg erachtet es als wichtig, dass die Vorschläge im Rah-
men des Sachplanverfahrens von unabhängigen Expertinnen und Experten ± so wie bisher mit der un-
abhängigen deutschen Expertenkommission EschT ± weiterhin Eingang in das Verfahren finden. Zudem 
sei wesentlich, dass die betroffenen Regionen die Möglichkeit haben, weiteren externen Sachverstand 
einzubinden und gegebenenfalls zu beauftragen. 

Der BUND RV Hochrhein verlangt, dass neben Gebietskörperschaften auch «unabhängigen, atomkraft-
kritischen Organisationen» die Mitarbeit gewährt wird. Die Nagra dürfe nicht das alleinige Vorschlags-
recht zur Findung und Bewertung von Endlagerstandorten haben und die Bewertungskriterien sollen 
von unabhängigen Experten überprüft werden, um Transparenz und Akzeptanz zu erhöhen. Ausserdem 
müssten den Begleitgremien grössere Entscheidungsbefugnisse zugestanden werden.  

Würdigung 

Ein technisch und gesellschaftspolitisch anspruchsvolles Verfahren wie die Standortsuche für geologische 
Tiefenlager bedingt eine adäquate Projektorganisation. Zentral ist dabei nicht die Anzahl der Akteurin-
nen und Akteure, sondern die klare Zuordnung von Aufgaben und Kompetenzen. Die Projektorganisati-
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on für die Umsetzung des Sachplanverfahrens wurde bei der Erarbeitung des Konzeptteils intensiv disku-
tiert. Anschliessend an diese Diskussion wurden ein Organigramm mit den wichtigsten Akteurinnen und 
Akteuren sowie umfassende Pflichtenhefte für die involvierten Behörden, Kommissionen und Gremien, 
die Entsorgungspflichtigen, die Standortkantone und die Gemeinden der Standortregionen im Konzept-
teil vom 2. April 2008 erstellt. Darin sind die Rollen und Aufgaben der involvierten Akteurinnen und Ak-
teure festgelegt. 

Die Federführung im Sachplanverfahren obliegt dem BFE, welches für die Projektorganisation sowie den 
Projektplan zuständig ist. Es leitet das Projekt, setzt begleitende Arbeitsgruppen ein (z. B. Technisches 
Forum Sicherheit, Arbeitsgruppe Raumplanung, Arbeitsgruppe Information und Kommunikation) und 
stellt damit die Abstimmung mit den Tätigkeiten der Kantone, Standortregionen, Deutschland und der 
Entsorgungspflichtigen sicher. Weiter koordiniert das BFE den Einbezug der Behörden der betroffenen 
Kantone und der Nachbarstaaten, und es stellt sicher, dass die Bevölkerung der Standortregionen am 
Entscheidfindungsprozess partizipieren kann. Das BFE leitet und koordiniert auch die behördliche Über-
prüfung, erarbeitet und aktualisiert Ergebnisbericht und Objektblätter, welche nach einem Mitwirkungs- 
und Anhörungsverfahren dem Bundesrat zur Genehmigung unterbreitet werden. 

In den Sachgebieten Raumplanung und Umweltschutz wird das BFE vom ARE und vom BAFU unter-
stützt. Das ENSI prüft und beurteilt  zusammen mit der sie beratenden KNE die sicherheitstechnischen 
Aspekte des Verfahrens. In seinen Sicherheitsbeurteilungen ist das ENSI nicht weisungsgebunden. Seine 
Entscheide dienen dem Schutz der Bevölkerung, des Personals der Kernanlagen und der Umwelt. Die 
Beurteilung geschieht anhand des internationalen Standes von Wissenschaft und Technik. Als beraten-
des Organ des Bundes äussert sich die KNS zu grundsätzlichen Fragen der Sicherheit und verfasst Stel-
lungnahmen zu den Gutachten des ENSI. Der Kreis der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die 
sich mit geologischen Fragestellungen rund um die Endlagerproblematik in der Schweiz befassen, ist in 
der Tat nicht sehr gross. Aus diesem Grund gelten strikte Vorgaben für die Einsetzung und Verpflichtung 
von Expertinnen und Experten, die für den Bund arbeiten.  

Eine wichtige Rolle kommt den Kantonen zu. Diese arbeiten eng mit den zuständigen Bundesstellen zu-
sammen und sind für die formelle Durchführung der öffentlichen Mitwirkung zuständig. Da sich die 
Kantone im Rahmen des Sachplans geologische Tiefenlager zu den Vorschlägen und Begründungen der 
Entsorgungspflichtigen sowie zu den Gutachten der Behörden äussern, sind sie mit sicherheitstechni-
schen Fragen konfrontiert. Sie haben deshalb die kantonale Expertengruppe Sicherheit eingesetzt, die 
eigene Stellungnahmen zu den Vorschlägen und Gutachten abgibt. 

Obschon komplex, hat sich die heute etablierte Organisation bewährt. Diese stellt sicher, dass alle wich-
tigen Akteurinnen und Akteure in das Auswahlverfahren eingebunden sind. Der Bund wird in der Kom-
munikation jedoch noch vermehrt auf die Rollenteilung eingehen. 

Häufig wird kritisiert, dass die Nagra Partei sei und die Entsorgung besser auf rein staatlicher Ebene zu 
lösen wäre. Für die Entsorgung gilt nach dem KEG das Verursacherprinzip: Wer radioaktive Abfälle pro-
duziert, muss diese auf eigene Kosten sicher entsorgen. Die Nagra wurde 1972 von den Betreibenden 
der fünf schweizerischen Kernkraftwerke und der Schweizerischen Eidgenossenschaft, die für die Ent-
sorgung der Abfälle aus Medizin, Industrie und Forschung verantwortlich ist, gegründet. Die gesetzliche 
Forderung zur Entsorgung der radioaktiven Abfälle wird von der Nagra im Auftrag der Entsorgungs-
pflichtigen erfüllt. Viel zentraler als die Frage «staatlich oder privat» ist eine klare Rollenteilung. Und die-
se wird durch den Sachplan gewährleistet. Der Sachplan weist der Nagra eine klar definierte Rolle zu: Sie 
muss geologische Standortgebiete und schliesslich die konkreten Lagerstandorte vorschlagen, die den 
explizit festgelegten Vorgaben des Sachplans entsprechen, und sie muss schliesslich Rahmenbewilli-
gungsgesuche für geologische Tiefenlager einreichen. Die Sicherstellung der Finanzierung für die Stillle-
gungs- und Entsorgungskosten, welche nach Ausserbetriebnahme eines KKWs anfallen, werden durch 
zwei unabhängige Fonds sichergestellt. Diese unterstehen der Aufsicht des Bundesrats. 
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3.4.3 Zeitplan  

Zeitplan einhalten oder straffen 

Die Gemeinde Schlatt TG erachtet es als wichtig, dass die Verfahrensdauer übersehbar bleibt und im 
Sinne der Sache zügig behandelt wird. AVES AG, AVES BE, AVES Pfannenstil, AVES SO, AVES Winter-
thur und die Arbeitsgruppe Christen+Energie würden es begrüssen, wenn die Standortsuche zügig bzw. 
ohne Verzögerungen durchgeführt wird. AVES SO befürchtet, dass bei einer zu langen Dauer das Ver-
fahren an Relevanz und Unterstützung verlieren könnte. Centre Patronal und Forum VERA SH erwarten 
ebenfalls, dass das Verfahren wie vorgesehen und ohne Verzögerungen durchgeführt wird. Swisse-
lectric, swissnuclear und VSE betonen, dass Etappe 2 Verfahrensschritte aufweise, die ergebnisorientiert 
und straff geführt werden müssen. 

Mehrere Stellungnehmende sind der Ansicht, dass das Verfahren soweit vertretbar zu straffen sei (CVP 
AG, CVP Bezirk Zurzach, CVP SO, EVP Schweiz, EVP ZH, FDP AG, JF ZH, SVP Schweiz, AVES Schweiz, 
AVES ZG, CVCI, economiesuisse, Energieforum Nordwestschweiz, FFE, GOF, Nuklearforum Schweiz, 
SGV). Für CVCI ist eine Verzögerung im Zeitplan nicht akzeptabel. Aus Sicht der politischen Parteien CVP 
AG, CVP Bezirk Zurzach, EVP Schweiz, EVP ZH, FDP AG, JF ZH und SVP Schweiz sowie der Interessenor-
ganisationen CVCI, economiesuisse, Energieforum Nordwestschweiz und Nuklearforum Schweiz ist die 
lange Verfahrensdauer insbesondere für die Beteiligten in den Regionen problematisch. Die in der regio-
nalen Partizipation engagierten Personen dürfen nicht durch eine zu lange Verfahrensdauer frustriert 
werden, erklärt das Energieforum Schweiz. Auch GOF vertritt die Meinung, dass sich die lange Dauer 
teilweise negativ auf das Verständnis der Einwohner auswirke (z. B. durch Desinteresse). Eine sinnvolle 
Straffung des Verfahrens liege nach Ansicht von AVES ZG im Interesse der Bevölkerung in den Standort-
regionen, denn diese möchte möglichst bald wissen, wie die bestehenden und künftigen radioaktiven 
Abfälle entsorgt werden.  

Die CVP AG, CVP Bezirk Zurzach und CVP SO erachten die lange Verfahrensdauer als problematisch und 
weisen darauf hin, dass Entscheidungsträger wechseln und sich immer wieder neue Gemeinderäte in die 
komplexe Materie einarbeiten müssten. In den Regionen gehe so wichtiges Hintergrundwissen verloren. 
Die FDP TG und SVP SO äussern Bedenken bezüglich des nach hinten offenen Zeitplans. FFE merkt an, 
dass das umsichtige Vorgehen im Rahmen des Sachplans geologische Tiefenlager nicht zum politischen 
Vorwurf führen dürfe, wonach der hohe Zeitbedarf beweise, dass die Entsorgung radioaktiver Substan-
zen unlösbar sei. 

Zeitplan verlängern 

Für viele Stellungnehmende steht das Verfahren unter zu hohem Zeitdruck und sie fordern eine Ausdeh-
nung des Zeitplans für die einzelnen Verfahrensschritte. So war nach Auffassung diverser Stellungneh-
mender die Frist für die Anhörung zu kurz bemessen, um sich der Komplexität des Sachverhalts ange-
messen einarbeiten zu können (Kanton SH, Stadt Schaffhausen, Grüne AG, Grüne Brugg, ÖBS, SP AG, 
SP SH, KAIB, Pro Natura SH, Regionalverein OGG, Einzelpersonen). Insbesondere für einen kleinen Kan-
ton, welcher von drei Standortgebietsvorschlägen betroffen ist, sei die Belastung unzumutbar, so der 
Kanton SH. Auch die Gemeinde Albbruck fordert, dass bei der Festlegung von Fristen mehr Rücksicht 
auf kleinere Gemeinden genommen wird. 

Notwendige Untersuchungen zur Klärung von Wissenslücken sowie neue Erkenntnisse rechtfertigen 
nach Ansicht des Kantons AG, der Gemeinden Feuerthalen und Hallau, BUND Reichenau und Klar! e. V. 
eine flexiblere Gestaltung des ursprünglichen Zeitplans. Transparenz und wissenschaftliche Glaubwür-
digkeit dürften nicht den ehrgeizigen Vorgaben des «geschätzten Zeitplans» des Sachplans geopfert 
werden, schreibt der Kanton SH. 

Für den Kanton SH, die Grünen ZH, ÖBS, SP Schweiz, NWA Basel und Pro Natura SH ist nicht einzuse-
hen, warum ein Verfahren, das auf Hunderttausende von Jahren die Sicherheit von Mensch und Umwelt 
gewährleisten soll, innert weniger Jahre mit unnötigem Druck vorangetrieben werde. Auch die Stadt 
Schaffhausen kann die Eile nicht nachvollziehen, in Anbetracht dessen, dass es sich bei radioaktiven Ab-
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fällen um Substanzen handle, die über Hunderttausende von Jahren ihre Gefährlichkeit beibehalten, und 
dass für die Standortregionen mit Tiefenlagern gravierende sozioökonomische Auswirkungen zu erwar-
ten seien. 

Die Gemeinden Boningen, Härkingen, Neuendorf, Rickenbach SO, Trimbach, Walterswil SO, Wangen bei 
Olten, Wolfwil  sowie der Regionalverein OGG fordern, dass genügend Zeit für den Aufbau der Partizipa-
tion eingeplant und das Marschtempo reduziert werde. Auch die Gemeinde Dachsen fordert eine An-
passung des Zeitplans für Etappe 2: Mehr Zeit für sicherheitstechnische Untersuchungen würde auch 
genügend Zeit für die Durchführung der regionalen Partizipation bedeuten. Die deutschen Gemeinden 
Dettighofen , Jestetten und Lottstetten verlangen, dass den Gemeinden mehr Spielraum und mehr Zeit 
für den Aufbau und die Ausgestaltung der regionalen Partizipation eingeräumt wird. 

Der vorgeschlagene Zeitplan birgt aus Sicht der Gemeinde Zeihen die Gefahr, dass eine vorschnelle Ge-
samtbewertung der Standorte vorgenommen werde. Für die SP Bezirk Brugg, SP Schweiz und die SP SH 
sowie die deutschen Gemeinden Dettighofen und Jestetten trage der Termindruck den komplexen Sach-
verhalten bzw. der Mehrschichtigkeit des Mitspracherechts nicht Rechnung. Bei den Grünen AG und 
den Grünen Brugg sowie den Interessenorganisationen Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz, Green-
peace, KAIB, NOE, Pro Natura Schweiz und SES erweckt dies den Eindruck, dass eine seriöse Prüfung 
bzw. eine wirklich ergebnisoffene Debatte unterbunden werden solle. Die Grünen Bezirk Zurzach, SP 
Beringen, SP Weinland und ÖDP Kreisverband Waldshut haben den Eindruck, dass nach einer schnellen 
Lösung gesucht werde; dies sei jedoch bei einer solch komplexen Materie nicht angebracht. Die Allianz 
Thurgau Nein-zu-neuen-AKW ist der Auffassung, dass man sich Zeit für die langwierigen und komple-
xen Diskussionen über ein definitives Atommülllager nehmen müsse, umso mehr, als die heutigen Zwi-
schenlager noch weitere Jahre genutzt werden können. 

Die Gemeinden Hallau, Oberhallau, Trasadingen und Wittnau, die Grünen Bezirk Zurzach, Grüne Partei 
Schweiz, Grünen Stadt Bülach, SP AG, SP Amtei Olten-Gösgen, SP Bezirk Brugg, SP Olten, SP SO, Ärz-
tinnen und Ärzte für Umweltschutz, Greenpeace, Klar! Züri Unterland, LoTi, NOE, NWA Aargau, Pro Na-
tura Schweiz, SES, WWF AG, WWF Schweiz und die Bürgerinitiative Hochrhein Aktiv e. V. sind der An-
sicht, dass die Standortsuche als solche verfrüht sei. Sie sei solange aufzuschieben, bis «technische und 
gesellschaftliche Fragen» gelöst seien. Die bisherige Planung ist nach Auffassung von Klar! Schweiz 
überstürzt und ungenügend gewesen. Zeitlicher Druck oder politische sowie wirtschaftliche Zugzwänge 
dürften Klar! Schweiz zufolge bei der Atommüllentsorgung keine Rolle spielen. 

Es dauere noch mindestens 30±40 Jahre, bis die ersten hochaktiven Abfälle in ein Endlager überführt 
werden können, wenden die Grünen AG, Grünen Brugg, ÖBS, KAIB und Pro Natura SH ein. Angesichts 
der langen Zeit bis zu einem Einlagerungsstart sei der Standortentscheid unnötig früh geplant. 

Um der Komplexität der zu klärenden Fragen sowie dem Anspruch, Sicherheit über Hunderttausende 
von Jahren zu gewährleisten, gerecht zu werden, müssen nach Ansicht des Landkreises Walds-
hut/Regionalverband Hochrhein-Bodensee, der Stadt Bad Säckingen, der Gemeinden Hohentengen am 
Hochrhein und Küssaberg, der CDU Jestetten sowie dem BUND RV Hochrhein für die anstehenden 
Schritte in den Etappen 2 und 3 in besonders kritischen Fragen grosszügigere Fristen festgelegt werden. 
Auf unterschiedliche Verfahrensabläufe und Ferienzeiten in der Schweiz und in Deutschland solle Rück-
sicht genommen werden, verlangt die Gemeinde Laufenburg (Baden). 

Würdigung 

Bereits bei der Erarbeitung des Konzeptteils zum Sachplan geologische Tiefenlager gab der Zeitplan An-
lass zu Diskussionen: Einerseits wurde kritisiert, dass das Auswahlverfahren zu kurz angelegt sei, ande-
rerseits wurde bemängelt, dass es zu lang dauere. Das Resultat des mehrjährigen Erarbeitungsprozesses 
war ein Zeitplan, der in den Konzeptteil aufgenommen wurde. Der Konzeptteil vom 2. April 2008 ging ± 
basierend auf dem damaligen Planungsstand ± von einer Zeitdauer von je 2½ Jahren für die Etappen 1 
und 2 aus. Damals wurde aber auch festgehalten, dass die Verfahrensschritte, wie sie im Konzeptteil 
festgelegt sind, auf optimistischen Annahmen basieren. In jeder der drei Etappen sind aufwendige Un-
tersuchungen durchzuführen, Gesuchsunterlagen vorzubereiten und zu begutachten sowie die gemäss 
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RPG vorgeschriebenen Anhörungs-, Mitwirkungs- und Bereinigungsverfahren mit breiter Beteiligung 
durchzuführen. 

Die Erfahrungen aus Etappe 1 sowie die Detailplanung der Verfahrensschritte haben gezeigt, dass 2½ 
Jahre für Etappe 2 nicht ausreichen. Verschiedene Verfahrensschritte, insbesondere der Einbezug der 
direkt betroffenen Kantone und Gemeinden, benötigen mehr Zeit als ursprünglich angenommen, damit 
der Prozess sachgerecht und partizipativ durchgeführt werden kann. Gestützt auf die aktuelle Planung 
dauert Etappe 2 deshalb neu 4 Jahre. 

Dem Bund ist es weiterhin ein zentrales Anliegen, das Auswahlverfahren zielgerichtet, zügig und mit der 
notwendigen Sorgfalt durchzuführen. Die Kantone und die Standortregionen müssen die notwendige 
Zeit für ihren wichtigen Beitrag zum Sachplanverfahren erhalten. Eine sorgfältige Planung sowie eine 
offene und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen und Standortregionen sowie mit 
den involvierten Behörden und den Entsorgungspflichtigen sollen dazu beitragen, die zum Teil immer 
noch unterschiedlichen Forderungen und Erwartungen in Bezug auf die Verfahrensdauer in Einklang zu 
bringen. 

3.4.4 Abgeltungen und Kompensat ionsmassnahmen  

Der Kanton AG spricht sich dafür aus, Abklärungen bezüglich Kriterien und Gewichtungen für die regi-
onalen Abgeltungen frühzeitig vorzunehmen, da dies die nötigen Anpassungen der Standortregionen in 
Etappe 2 und 3 erleichtern würde. Weiter fordert der Kanton AG, dass der Bund eine Entschädigung bei 
allfälligen Wertverlusten von Heil- und Thermalquellen garantiert.  

Der Kanton TG erwartet eine umfassende Abklärung und Darstellung der Auswirkungen eines Tiefenla-
gers auf Region und Kanton (inkl. Abgeltungen für Landeigentümer, Gemeinden und Kanton).  

Derweilen fordert die SVP SH die Definition der erforderlichen flankierenden Massnahmen, Kompensati-
onen und Abfindungen. Die Beantwortung dieser Frage ist auch für das Forum VERA Bözberg, Forum 
VERA SH und Forum VERA Schweiz zentral.  

Nach Ansicht der SP AG, der SP Bezirk Brugg und der SP Schweiz müsse verhindert werden, dass Stand-
ortgemeinden «gekauft» werden. Die finanzielle Abgeltung zur Köderung der politischen Gremien und 
der Bevölkerung sei unmoralisch und verwerflich, schreiben die SP Weinland, die IGLK und eine Einzel-
person. NWA Basel erwartet, dass sich die Mitsprache der Bevölkerung nicht nur auf die in den Etap-
pen 2 und 3 in Aussicht gestellten Prüfung der Abgeltungsmöglichkeiten konzentriere, um damit die 
finanziellen Vorteile für eine Region in den Vordergrund zu stellen.  

Die Grünen Stadt Bülach halten fest, dass offenbar keine gesetzliche Pflicht zur Abgeltung der mit einem 
Tiefenlager verbundenen sozio-ökonomischen Nachteile bestehe und es somit den AKW-Betreibern 
überlassen sei, mit den betroffenen Gemeinden entsprechende Abgeltungsvereinbarungen zu treffen. 
Dies sei aber mit dem verfassungsmässigen Gleichbehandlungsgrundsatz und dem Verursacherprinzip 
nicht vereinbar. Zudem reiche der für Abgeltungen geäufnete Fonds nicht aus. Als Grundlage für die 
Abgeltungen sollen Vergleichsregionen gebildet werden, aufgrund welcher die Abgeltungen periodisch 
den dortigen Entwicklungen sowie der Teuerung angepasst werden. Weiter fordern die Grünen Stadt 
Bülach eine grosszügige Abgeltung für die aufgrund des Endlagers unattraktiv gewordenen Bewirtschaf-
tung der Landschaft. Dafür sei eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, welche die Betreiber der Atom-
kraftwerke verpflichtet, einen entsprechenden Fonds zu äufnen. Es sei zudem angezeigt, die AKW-
Betreiber direkt für den infolge des Tiefenlagers entstehenden Wertverlust der Immobilien in den betrof-
fenen Regionen entschädigungspflichtig zu machen. 

FSU schlägt eine frühzeitige Abklärung der Grundsätze vor, nach welchen die regionalen Abgeltungen 
gehandhabt werden sollen. LoTi bemängelt, dass bisher kein fairer Ausgleich für Belastungen vorgese-
hen sei. SBV fordert, dass die Auswirkungen der Lagerung von radioaktiven Abfälle auf die Landwirt-
schaft und die Agrarflächen auf ein Minimum gebracht und alle betroffenen Landwirtschaftsflächen ge-
gebenenfalls kompensiert werden. 
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Würdigung 

Geologische Tiefenlager haben wirtschaftliche, ökologische und gesellschaftliche Auswirkungen auf eine 
Standortregion. Diese sollen möglichst früh und objektiv identifiziert werden, um negativen Entwicklun-
gen entgegenzuwirken und Chancen für positive Entwicklungen nutzen zu können. 

Bereits im April 2004 erteilte das BFE einen Auftrag zur Ausarbeitung einer Grundlagenstudie zu den 
sozioökonomischen Auswirkungen von Entsorgungsanlagen. Im Zentrum der Studie5 standen die Analy-
se folgender Aspekte: 

- Im wirtschaftlichen Bereich wurden die Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft, auf Tourismus 
und Freizeitaktivitäten, auf die Landwirtschaft, die Boden- und Liegenschaftspreise, die Attraktivität 
der Standortregion als Wohnort und die öffentlichen Finanzen untersucht.  

- In gesellschaftlicher Hinsicht war der Fokus auf die Sorgen und Ängste bzw. die Einstellung und 
Wahrnehmung der Bevölkerung, die Lebensqualität, die Auswirkungen auf den gesellschaftlichen 
Zusammenhang und auf das Image der Region als Wirtschafts- und Lebensraum gerichtet.  

- Im Bereich Umwelt standen die Auswirkungen auf Landschaft und Naturraum sowie auf den Ver-
kehr im Vordergrund.  

Wesentliche Erkenntnisse der Untersuchung der sozioökonomischen Auswirkungen von Entsorgungs-
projekten waren: 

- Entsorgungsanlagen können umweltverträglich gebaut und betrieben werden.  

- Entsorgungsanlagen haben insgesamt positive Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft.  

- Die Auswirkungen von Entsorgungsanlagen auf die Kerngemeinden und die engere Region sind be-
schränkt.  

- Es ist für die Akzeptanz von Standortentscheiden unerlässlich, dass die Betroffenen insbesondere 
von den Behörden umfassend informiert und in das Auswahlverfahren einbezogen werden und so 
die Arbeit von Projektantinnen und Projektanten und Behörden verfolgen und beurteilen können.  

Die sozioökonomischen Auswirkungen sowie Entschädigungszahlungen an die Standortregionen wer-
den im Rahmen des Sachplanverfahrens schrittweise, transparent und nachvollziehbar diskutiert bzw. 
geregelt. Der Konzeptteil unterscheidet dabei zwischen Abgeltungen und Kompensationsmassnahmen: 

- Mit Abgeltungen wird eine Standortregion für eine Leistung abgegolten, welche sie für die Lösung 
einer nationalen Aufgabe leistet. Abgeltungen werden in Etappe 3 von den Standortkantonen und 
den Standortregionen mit den Entsorgungspflichtigen ausgehandelt und müssen von diesen erst ge-
leistet werden, wenn eine rechtskräftige Rahmenbewilligung vorliegt. Für die Verteilung und Ver-
wendung der Abgeltungen erarbeitet die Standortregion Vorschläge zuhanden der betroffenen 
Kantone und Gemeinden der Standortregion. Für Abgeltungen gibt es keine Rechtsgrundlage. 

- Kompensationsmassnahmen werden ergriffen, wenn durch Planung, Bau oder Betrieb des geologi-
schen Tiefenlagers negative Auswirkungen auf eine Region festgestellt werden. Die Kompensati-
onsmassnahmen werden ebenfalls in Zusammenarbeit mit der Standortregion und dem Standort-
kanton erarbeitet, vom BFE genehmigt und von den Entsorgungspflichtigen finanziert. 

Im Hinblick auf Abgeltungen und Kompensationsmassnahmen ist folgendes Vorgehen vorgesehen: Ge-
mäss Konzeptteil werden in Etappe 1 die regionale Partizipation aufgebaut sowie eine raumplanerische 
Beurteilungsmethodik erarbeitet. In Etappe 2 wird gleichzeitig in allen Standortregionen und über die 
Kantonsgrenzen hinweg eine sozioökonomisch-ökologische Wirkungsstudie nach dieser Beurteilungs-
methodik durchgeführt. Zentraler Bestandteil der Methodik ist ein Ziel- und Indikatorensystem. Dieses 

² 
5  Siehe die vom BFE in Auftrag gegebene Studie: Rütter + Partner (2006): Nukleare Entsorgung in der Schweiz. Un-

tersuchung der sozio-ökonomischen Auswirkungen von Entsorgungsanlagen. Rüschlikon.  
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legt fest, welche wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen eines geologischen 
Tiefenlagers erfasst bzw. wie diese bewertet werden sollen. 

Damit die Standortregionen die sozioökonomischen Auswirkungen eines Tiefenlagers umfassend ab-
schätzen können, erarbeiten sie in Etappe 2 eine Strategie, Massnahmen und Projekte für die nachhalti-
ge Entwicklung ihrer Region bzw. aktualisieren bereits bestehende Strategien, Massnahmen und Projek-
te. Dabei werden die Auswirkungen von Planung, Vorbereitung, Errichtung, Betrieb und Verschluss eines 
Tiefenlager auf die Standortregionen berücksichtigt. 

Gemäss Konzeptteil des Sachplans ist in Etappe 3 sodann vorgesehen, dass die Lagerprojekte unter Ein-
bezug der Standortregion weiter konkretisiert und die sozioökonomischen Auswirkungen vertieft unter-
sucht werden. Die Standortregionen erarbeiten Grundlagen für allfällige Kompensationsmassnahmen 
sowie für ein Monitoring der sozioökonomischen und ökologischen Auswirkungen. In Etappe 3 wird 
auch die Frage der Abgeltungen geregelt. 

3.5 Standortgebietsvorschläge 

3.5.1 Grundsätzliche Bemerkungen  

Der Kanton AG will grundsätzlich kein Tiefenlager auf Kantonsgebiet. 

Die Kantone AI, AR, BE, FR, GR, JU, SG, SZ, TI, UR und VS merken an, dass sie von den Standortgebiets-
vorschlägen nicht direkt betroffen seien. 

Zahlreiche Stellungnehmende beantragen, dass alle sechs Standorte in Etappe 2 weiterzuverfolgen und 
wie vorgeschlagen in den Sachplan geologische Tiefenlager aufzunehmen seien (Kantone SH, SO und 
TG, Gemeinden Dachsen und Trüllikon, Stadt Winterthur, ZPW, CVP AG, CVP Bezirk Zurzach, CVP SO, 
CVP ZH, EVP Schweiz, EVP ZH, FDP AG, FDP Schweiz, FDP SH, FDP SO, FDP TG, JF Schweiz, JF SH, JF ZH, 
SVP Schweiz, SVP SO sowie AIHK, Arbeitsgruppe Christen+Energie, AVES AG, AVES BE, AVES Pfannen-
stil, AVES SO, AVES ZG, AVES ZH, Centre Patronal, CVCI, economiesuisse, Energieforum Nordwest-
schweiz, Energieforum Schweiz, FFE, FME, FRE, KGV, Nuklearforum Schweiz, SGV, swisselectric, swiss-
nuclear, TGV, VSE). Aus Sicht des Kantons ZG, des Forums VERA SH, des BMeiA, des Lands Vorarlberg, 
der Grünen Vorarlberg und von Einzelpersonen ist die getroffene Auswahl der potenziellen Standortge-
biete nachvollziehbar. Auch die Gemeinde Niederweningen, die FDP NW und das Forum VERA Schweiz 
sind grundsätzlich für die Beibehaltung aller sechs Standorte im Verfahren. Die CVP Schweiz unterstützt 
die getroffene Auswahl grundsätzlich. Die von den Fachleuten in Bezug auf Etappe 1 erarbeiteten Stel-
lungnahmen seien stichhaltig, nachvollziehbar und werden vom Nuklearforum Schweiz unterstützt. Ge-
mäss AVES Pfannenstil halten «die mit grösster Sorgfalt und international anerkannter Fachkompetenz 
erarbeiteten Standortvorschläge der Nagra» auch der Prüfung durch «das ENSI, durch unabhängige Ex-
perten sowie durch den Ausschuss der Kantone» stand. Die AVES AG hat vollstes Vertrauen in die Vor-
schläge der Nagra und das Fachwissen des ENSI als Bundesbehörde und unterstützt die bisher erarbeite-
ten Stellungnahmen.  

Mehrere politische Parteien (CVP AG, CVP Bezirk Zurzach, CVP SO, EVP Schweiz, EVP ZH, FDP AG, JF ZH, 
SVP Schweiz, SVP SO) und Interessenorganisationen (AIHK, AVES SO, CVCI, economiesuisse, Energiefo-
rum Nordwestschweiz, Energieforum Schweiz, FFE, KGV, SGV, TGV) erachten es als unzulässig, aus (re-
gional)politischen Gründen auf bestimmte Standortgebiete zu verzichten. Dieselben Stellungnehmenden 
(mit Ausnahme der SVP Schweiz, Energieforum Schweiz, KGV und TGV) fordern, dass die Grenznähe 
kein Ausschlussgrund sein dürfe. 

Der Kanton BL sowie die Gemeinden Neunkirch und Wilchingen berufen sich auf die kantonale Gesetz-
gebung, um ihren Widerstand gegen ein Tiefenlager in ihrer Umgebung zu begründen. 

Der Kanton AG, die Gemeinde Untersiggenthal, CVP AG und CVP Bezirk Zurzach, AIHK, LoTi, NWA Aar-
gau sowie mehrere Einzelpersonen (aus der Schweiz und aus Deutschland) weisen darauf hin, dass sich 
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bereits mehrere Nuklearanlagen im Aargau befänden und der Kanton somit schon erhebliche Lasten zu 
tragen habe. AIHK räumt allerdings ein, dass das in dieser Phase des Verfahrens nicht ausschlaggebend 
sei. 

Gemäss dem Kanton NW, den Gemeinden Beckenried, Dallenwil, Engelberg, Ennetmoos, Stans und 
Wolfenschiessen besteht zurzeit die Möglichkeit, dass jene Gegend mit der geringsten nationalen Ein-
flusskraft zum Standort für die Lagerung der radioaktiven Abfälle werde: Falls eine Rahmenbewilligung 
für einen besser geeigneten Standort nicht rechtskräftig werde (z. B. durch fakultatives Referendum ab-
gelehnt), so könne in der Folge auf schlechter bewertete Standorte zurückgegriffen werden. NWA Aar-
gau sowie Einzelpersonen vermuten, dass die Standortsuche politisch motiviert sei und man gezielt Re-
gionen ausgewählt habe, in denen der zu erwartende Widerstand am geringsten sei. So mahnen auch 
die FDP SH und das Forum Vera Bözberg, dass es keine Fokussierung auf eine Standortregion geben dür-
fe, nur weil dort der zu erwartende Widerstand am geringsten sei. Auch gemäss den Gemeinden Gal-
lenkirch, Linn, Oberbözberg und Unterbözberg sowie dem Regionalverein OGG und dem Zofingenregio 
Regionalverband darf das Auswahlverfahren auf keinen Fall dergestalt aufgebaut werden, dass schliess-
lich derjenige Standort ausgewählt wird, in welchem am wenigsten Widerstand besteht oder zu erwar-
ten ist. 

Die Stadt Aarau sowie die Gemeinden Däniken, Erlinsbach SO, Hunzenschwil, Küttigen, Niedergösgen 
und Obergösgen sprechen sich für einen Standort aus, der sich für die Errichtung eines Kombilagers eig-
net (Lager für alle Abfallkategorien). Auch die Gemeinden Lostorf und Stüsslingen sowie der Zofingen-
regio Regionalverband sind der Ansicht, dass ein Kombilager dem Bau zweier Lager vorzuziehen sei.  

Die ÖBS und Pro Natura SH weisen alle vorgeschlagenen Standorte als ungeeignet zurück. Der TEB 
spricht sich gegen ein Tiefenlager in seiner Nähe aus. Er hält fest, dass die dicht besiedelte Agglomerati-
on Basel bereits heute durch risikobehaftete Industrie- und Verkehrsanlagen besonders gefährdet sei. 
Von der Installation jeglicher weiterer Risikoanlagen sollte deshalb abgesehen werden. 

Nach Auffassung des BMU erfolgte die Identifizierung der seitens der Nagra vorgeschlagenen Standort-
regionen aus geowissenschaftlicher und sicherheitstechnischer Sicht nach fundiertem und aktuellem 
Stand der Wissenschaft. 

Der Landkreis Waldshut/Regionalverband Hochrhein-Bodensee weist in seiner Stellungnahme darauf hin, 
dass die Region Hochrhein-Bodensee und die Landkreise Konstanz, Lörrach und Waldshut mehrmals 
zum Ausdruck gebracht haben, dass sie als unmittelbare Nachbarn starke Vorbehalte gegen ein grenz-
nahes Lager hegen und der Kreistag Landshut ein Atommülllager in Grenznähe ausdrücklich ablehne. 
Die deutschen Gemeinden Dettighofen, Jestetten und Murg, die Städte Bad Säckingen, Laufenburg (Ba-
den) und Wehr sowie die SPD Jestetten-Altenburg vertreten ebenfalls einen ablehnenden Standpunkt 
gegenüber einem geologischen Tiefenlager in Grenznähe. Die Gemeinde Murg fügt allerdings an, dass 
die Schweiz über ein Tiefenlager selbständig entscheide und sie deshalb keinen Einfluss auf den endgül-
tigen Standort habe. Die Gemeinde Klettgau äussert ebenfalls starke Vorbehalte gegen ein grenznahes 
Tiefenlager. Die Gemeinde Büsingen merkt an, dass sie die Realisierung der geplanten Tiefenlager in ih-
rer Nachbarschaft entschieden ablehne. 

Das Land Vorarlberg, die Grünen Vorarlberg sowie Einzelpersonen sprechen sich auf der Grundlage des 
gegenwärtigen Kenntnisstandes grundsätzlich gegen den Bau bzw. Betrieb eines Endlagers in der 
Schweiz aus. Auch eine grosse Anzahl Einzelpersonen spricht sich gegen ein geologisches Tiefenlager in 
ihrer Nähe aus. 

Der Schwarzwald-Baar-Kreis nimmt die von den Schweizer Sicherheitsbehörden grundsätzlich positiv 
beurteilten sechs Standortgebiete zur Kenntnis. 

Würdigung 

Den zahlreichen Zustimmungen zu den von der Nagra vorgeschlagenen geologischen Standortgebieten 
stehen keine Vorschläge für zusätzliche Standortgebiete gegenüber. Das Hauptziel von Etappe 1, basie-
rend auf sicherheitstechnischen Kriterien geeignete Standortgebiete für geologische Tiefenlager festzu-
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legen, konnte erreicht werden. In Etappe 1 konnte insbesondere auch die Frage geklärt werden, welche 
Gesteinsoptionen für geologische Tiefenlager in Frage kommen. Es sind dies neben dem Opalinuston für 
die hochaktiven Abfälle weitere Sedimentgesteine für die schwach- und mittelaktiven Abfälle. Sowohl 
das Kristallin als auch die Untere Süsswassermolasse scheiden als potenzielle Wirtgesteine aus und wer-
den diesbezüglich nicht weiter untersucht. Die Einengung auf sechs potenzielle Standortgebiete ist ein 
entscheidender Einengungsschritt im Standortauswahlverfahren für geologische Tiefenlager. 

Viele der kritischen und ablehnenden Stellungnahmen basieren auf Bedenken bezüglich der sicherheits-
technischen Eignung eines potenziellen Standortgebiets und beziehen sich auf die Region der jeweiligen 
Stellungnehmenden oder auf unmittelbar benachbarte Gebiete. Es wird jedoch auch um die Standortatt-
raktivität einer von einem Tiefenlager betroffenen Region gefürchtet. Ein solches steht für viele Stel-
lungnehmende im Widerspruch zu regionalen sozio-ökonomischen und/oder ökologischen Entwick-
lungszielen. Ausserdem wird ein geologisches Tiefenlager auch aufgrund der jeweiligen kantonalen Ge-
setzgebung oder aus demokratiepolitischen Gründen (z. B. Wellenberg) abgelehnt. 

Viele der zur Ablehnung aller oder bestimmter Standortgebiete aufgeführten Argumente stehen im Wi-
derspruch zur Forderung, wonach die Sicherheit oberste Priorität hat. Aufgrund dieser Prioritätensetzung 
wurden in Etappe 1 weder politische und demokratierechtliche noch sozioökonomische und ökologische 
Kriterien für die Standortwahl angewendet. Solche Kriterien werden in Etappe 2 unter sicherheitstech-
nisch vergleichbaren Standorten zur Anwendung kommen. 

Die Entsorgung der radioaktiven Abfälle ist eine Aufgabe von nationaler Bedeutung. Unter der Geltung 
des KEG sind für die Rahmenbewilligung und damit für die Standortwahl keine formellen kantonalen 
oder kommunalen Entscheide erforderlich; dies gilt auch für Bau- und Betriebsbewilligungen für Kernan-
lagen. Der Bund hat die Anliegen der Standortkantone bzw. das kantonale Recht zu berücksichtigen, 
soweit dieses die Erfüllung der verfassungsmässigen Aufgabe des Bundes nicht unverhältnismässig ein-
schränkt (Art. 49 Abs. 3 KEG). Bei der Rahmenbewilligung hat der Bund die in unmittelbarer Nähe lie-
genden Nachbarkantone und Nachbarländer zudem in die Entscheidvorbereitung einzubeziehen. Die 
Kantone können grundsätzlich eigene politische Zielvorstellungen verfolgen, sofern dieses Vorgehen das 
Bundesrecht nicht vereitelt, und sie können mit den ihnen zur Verfügung stehenden Instrumenten ± 
Vernehmlassung, Kantonsinitiative, Kantonsreferendum ± auf eine Änderung der Politik hinwirken. Die 
in einigen kantonalen Gesetzen verankerte Verpflichtung zur Verhinderung von Kernenergieanlagen 
darf hingegen nicht dazu führen, dass der Bund seiner gesetzlichen Aufgabe nicht genügend nach-
kommen kann. Bestimmungen in Kantonsverfassungen und kantonalen Gesetzen können durch später 
erlassenes Bundesrecht, wie im Fall des KEG, in ihrer Bedeutung geschmälert oder gegenstandslos wer-
den.  

3.5.2 Wissensstand für Etappe 1  

Für ein transparentes und nachvollziehbares Verfahren beantragt der Kanton BS, dass der Bund und sei-
ne Aufsichtsbehörden nicht nur Kriterien, sondern auch die kriterienbezogenen Anforderungen und die 
Vorgaben für die Standortevaluation definieren. Er weist diesbezüglich darauf hin, dass sich die von der 
Nagra aufgestellten Anforderungen an ein SMA- bzw. HAA-Lager in den «Mindestanforderungen» und 
«verschärften Anforderungen» unterscheiden. Zudem sei die Anwendung von verschärften Anforderun-
gen bei einzelnen Indikatoren im Sachplan geologische Tiefenlager nicht vorgesehen. Der Kanton BS hält 
weiter fest, dass die Bewertung der Standortgebiete mittels Zahlenwerten, wie sie die Nagra vornimmt, 
eine eigentlich nicht vorhandene Genauigkeit vortäusche. Primär ungenügende und nicht vergleichbare 
Daten für alle Standortgebiete liessen diese Genauigkeit vermissen. In diesem Sinne seien auch eine Mit-
telwertbildung und eine Rangliste unter den Wirtgesteinen oder Standortgebieten nicht sinnvoll. In 
Etappe 1 solle daher noch keine Priorisierung von Standortgebieten stattfinden. 

Aus Sicht der Kantone SH und TG, des Landkreises Waldshut/Regionalverbands Hochrhein-Bodensee, 
des Schwarzwald-Baar-Kreises, der Gemeinden Albbruck, Hohentengen am Hochrhein und Küssaberg 
sowie die Stadt Laufenburg (Baden) kann die vom Sachplan geforderte Bewertung (Schritt 5 von Etappe 
1) der vorgeschlagenen Standortgebiete wegen der noch vorhandenen Wissenslücken und Ungewisshei-
ten zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erfüllt werden.   
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Der Kanton TG fordert einen vergleichbaren Kenntnisstand über alle Standorte und die Festlegung eines 
Minimalstandards für die Sicherheit. Der Kanton BS verlangt, dass der Wissensstand bezüglich den geo-
logisch-tektonischen Grossräumen, den Wirtgesteinen und den vorgeschlagenen Standortgebieten an 
allen Standorten gleichwertig und vergleichbar sein müsse und die notwendigen Untersuchungen 
durchgeführt werden, bevor eine Auswahl von Standortgebieten stattfindet. 

Nach Auffassung des Kantons ZH ist sicherzustellen, dass die tatsächliche Vergleichbarkeit der Standort-
gebiete hergestellt wird und für die Etappe 2 eine gleichwertige Datengrundlage vorliegt. Der Kanton 
ZH merkt hierzu an, dass sich im Entsorgungsnachweis 2002 erst mit der Tiefbohrung Benken heraus-
stellte, dass der noch aufgrund der vorgängigen 3D-Seismik vermutete Permokarbontrog im Zürcher 
Weinland nicht vorhanden ist. 

Seitens verschiedener Stellungnehmender wird verlangt, dass vor Beginn von Etappe 2 des Sachplans 
geologische Tiefenlager alle Sicherheitsfragen beantwortet sein müssen bzw. vor der Einengung von 
Standorten in Etappe 2 ein Kenntnisgleichstand zwischen den verschiedenen Standortgebieten herge-
stellt werden muss (Kantone BS, GE und SH, Gemeinden Boningen, Eppenberg-Wöschnau, Gallenkirch, 
Härkingen, Linn, Neuendorf, Oberbözberg, Obergösgen, Rickenbach, Trimbach, Unterbözberg, Unter-
siggenthal, Walterswil SO, Wangen bei Olten und Wolfwil, Fricktal Regio Planungsverband, SP Schweiz, 
Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz, Greenpeace, Klar! Züri Unterland, NOE, NWA Basel, Pro Natura 
Schweiz, SES, WWF AG, WWF Schweiz, Schwarzwald-Baar-Kreis, Gemeinden Dettighofen, Jestetten und 
Lottstetten). Auch wenn die Datenlage bezüglich der Etappe 1 genügend sei, erachtet es der CHGEOL 
als unabdingbar, dass im Rahmen der weiteren Evaluation durch den Einsatz geeigneter Untersu-
chungsmethoden ein für alle Regionen vergleichbarer Wissensstand erreicht werde. 

Es dürfe auf keinen Fall sein, so die Gemeinde Elfingen, dass ein Gebiet im Auswahlverfahren bleibe 
oder ausscheide, weil darüber mehr oder weniger geologische Fakten vorlägen als in anderen Gebieten. 
Die Gemeinde Allensbach fordert, dass alle Standorte in allen Etappen in der gleichen Tiefe, Umfang 
und Intensität bewertet werden. Die ergebnisoffene Prüfung aller in Frage kommenden Standorte in 
derselben Untersuchungstiefe fordert auch die Stadt Wehr. Die daraus gewonnen Erkenntnisse müssten 
sich uneingeschränkt für einen Vergleich der Standorte eignen. Die Vergleichbarkeit bzw. den gleichen 
Wissensstand für alle Standorte fordert auch die SPD Hohentengen. Mangelndes Wissen könne gemäss 
der Grünen Partei Schweiz, Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz, Greenpeace, NOE, Pro Natura 
Schweiz und SES Fehlentscheide bewirken. Das Verfahren sei zu sistieren, bis für alle Standorte der glei-
che Wissensstand erreicht sei, so die Grünen Stadt Bülach. 

Die CVP AG, CVP Bezirk Zurzach, EVP ZH, FDP Schweiz, JF ZH, economiesuisse, Energieforum Nordwest-
schweiz, Energieforum Schweiz, Nuklearforum Schweiz und SGV sind der Meinung, dass ein unter-
schiedlicher Kenntnisstand zu den einzelnen Standortgebieten zulässig sei. Wichtig sei die sicherheits-
technische Vergleichbarkeit der Standortgebiete nach den Vorgaben des Sachplans. Dazu habe man sich 
ausschliesslich nach den Beurteilungen des ENSI zu richten, so die CVP AG, CVP Bezirk Zurzach und JF 
ZH. 

Die Grünen Stadt Bülach, die Grünen ZH und Klar! Schweiz erachten es als stossend, dass bereits eine 
Bewertung im Sinne einer Rangierung der Standortgebiete stattgefunden hat. Damit sei ein faires und 
neutrales Verfahren in höchstem Masse kompromittiert. Für die Grünen AG und die Grüne Partei 
Schweiz weist das Wissen über die vorgeschlagenen Standortgebiete grosse Unterschiede auf. Gemäss 
der Grünen Brugg ist eine geplante Eingrenzung von sechs auf zwei Standorte auf Basis des ungleichen 
heutigen Wissenstandes übereilt, da vergleichende Entscheidungsgrundlagen fehlen. Auch für die SP 
Weinland bestehen noch zu viele Unklarheiten, als dass eine solche Bewertung zum jetzigen Zeitpunkt 
gemacht werden könnte. 

Es sei essenziell, so die Stadt Winterthur, den Umgang mit Ungewissheiten und Wissenslücken transpa-
rent und nachvollziehbar zu gestalten. Der Regionalverein OGG weist darauf hin, dass ein ungleicher 
Wissensstand zwischen den möglichen Standortgebieten keine gute Voraussetzung für einen transpa-
renten und ehrlichen Abklärungsprozess darstelle.  
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Der Landkreis Waldshut/Regionalverband Hochrhein-Bodensee, die Gemeinden Hohentengen am Hoch-
rhein, Küssaberg und die Stadt Laufenburg (Baden) sowie die CDU Jestetten halten es für verfrüht, wenn 
bereits in Etappe 1 Bewertungen der geologischen Standortgebiete vorgenommen werden, da diese als 
Priorisierung interpretiert werden könnten. Der Landkreis Konstanz begrüsst demgegenüber, dass mit 
der vom ENSI zu Etappe 1 vorgenommenen Bewertung der einzelnen sicherheitstechnischen Kriterien 
noch keinerlei Aussage über eine Rangfolge der möglichen Standorte verbunden ist. 

Das BMeiA, das Land Vorarlberg, die Grünen Vorarlberg und österreichische Einzelpersonen betonen, 
dass noch kein gesicherter abschliessender Wissensstand erreicht sei und daher Lücken der Vollständig-
keit und Plausibilität der Betrachtungen vorliegen würden. 

Würdigung 

Gemäss Konzeptteil des Sachplans (S. 33) waren die Standortgebiete für Etappe 1 auf der Basis des ak-
tuellen Kenntnisstandes vorzuschlagen und das Gesamturteil über die vorgeschlagenen Standortgebiete 
auf einer qualitativen Werteskala (d. h. sehr geeignet/geeignet/bedingt geeignet/weniger geeignet) dar-
zustellen (Konzeptteil S. 62). Für die Standortgebietswahl von Etappe 1 sind keine weiteren Untersu-
chungen notwendig gewesen. In oder nahe jedem der Standortgebiete gibt es bereits heute mindestens 
eine Bohrung und diverse Seismiklinien, mit denen die vertikale Abfolge der Gesteine und deren weite-
rer Verlauf im Untergrund dargestellt werden kann. Das ENSI hat das Vorgehen der Nagra bei der Aus-
wahl von Standortgebieten in Etappe 1 geprüft und ist mit dem Vorgehen der Nagra einverstanden. Be-
sonderes Augenmerk wurde auf die Frage gerichtet, ob Gebiete aufgrund einer frühzeitigen Weichen-
stellung auf Basis ungenügenden Wissens aus dem Verfahren fallen. Dies ist nicht der Fall. 

Die Feststellung vieler Stellungnehmender, dass die Nagra aufgrund ihrer Untersuchungen zu früheren 
Projekten eine hohe Datendichte in den Standortgebieten Zürcher Weinland und Wellenberg hat und 
die Datendichte in anderen Gebieten weniger hoch ist, ist grundsätzlich richtig. In Etappe 1 waren je-
doch die Eignung von Standortgebieten aufzuzeigen und keine Vergleiche vorzunehmen. Es ist seitens 
ENSI klar kommuniziert worden (ENSI 33/0706, S. 54), dass die Ergebnisse aus Etappe 1 nicht als Ranglis-
te der Standorte untereinander anzusehen sind. In Etappe 2 muss der Kenntnisstand den belastbaren 
sicherheitstechnischen Vergleich der Standorte erlauben. In Kapitel «2.7 Zusätzliche Untersuchungen» 
des vorliegenden Berichts wird ausführlich darauf eingegangen. 

3.5.3 Absolute/relative Sicherheit  

Die Kantone AG, GR, LU und SO, die Gemeinden Bad Zurzach, Baldingen, Böbikon, Döttingen, Full-
Reuenthal, Gallenkirch, Klingnau, Koblenz, Leibstadt, Lengnau, Leuggern, Linn, Mellikon, Oberbözberg, 
Rekingen, Remigen, Rietheim, Riniken, Rümikon, Tegerfelden, Unterbözberg, Unterendingen, Untersig-
genthal, Wislikofen und Zeihen, die Stadt Kaiserstuhl, der Planungsverband Zurzibiet und Pro Bözberg 
sowie die deutsche Stadt Laufenburg (Baden) vertreten die Auffassung, dass die Sicherheit das einzige 
und absolute Kriterium bei der Standortwahl sein darf. Teilweise wird dabei angemerkt, dass raumplane-
rische und sozioökonomische Kriterien bei der Erstauswahl keine Rolle spielen dürfen. Dass die langfris-
tige Sicherheit bei der Standortevaluation oberste Priorität haben muss, entspricht auch der Ansicht der 
Kantone NE, OW, TI, UR und ZH, der Stadt Bülach, der Gemeinden Elfingen, Endingen, Niederglatt, Nie-
derweningen, Oberweningen, Stadel, Trüllikon, Weiach und Wittnau, des Fricktal Regio Planungsver-
bands, Zofingenregio Regionalverbands, ZPF, ZPW, der CVP AG, CVP Bezirk Zurzach, CVP Schweiz, CVP 
SO, CVP ZH, FDP SH, Grüne AG, Grüne Stadt Bülach, Grüne ZH, JF SH, ÖBS, SVP SH, AIHK, Arbeitskreis 
«Pro Lebensqualität und Wohlstand», AVES AG, AVES SO, Forum Lägern-Nord, Forum Opalinus, Forum 
VERA Weinland, LoTi, Pro Natura SH sowie auf deutscher Seite der Landkreise Konstanz und Walds-
hut/Regionalverband Hochrhein-Bodensee, der Gemeinden Albbruck, Dettighofen, Küssaberg, Lottstet-
ten, Murg, Hohentengen am Hochrhein, der Städte Bad Säckingen und Wehr, des Regionalverbands 
Bodensee-Oberschwaben, der CDU Jestetten sowie des BUNDs RV Hochrhein. Nach Ansicht von KAIB 

² 
6  ENSI 33/070 (Januar 2010): Sicherheitstechnisches Gutachten zum Vorschlag geologischer Standortgebiete, Sach-

plan geologische Tiefenlager, Etappe 1.  
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bleibt das Hauptproblem, die Sicherheit absolut zu beurteilen, trotz der Erarbeitung von vergleichenden 
Entscheidungsgrundlagen weiter bestehen. 

Der Kanton AG ist der Meinung, dass der maximale und nicht nur der relative Schutz der Bevölkerung 
und der Umwelt oberste Priorität habe. Der sicherste Standort sei derjenige, der in allen denkbaren Sze-
narien über Tausende von Jahren die tiefsten Strahlenbelastungswerte aufweise. Wenn deshalb ein 
Standort um ein Vielfaches kleinere Strahlenbelastungswerte aufweise als ein anderer, so sei es auf-
grund der extrem langen Zeiträume richtig, diese Sicherheitsreserven nicht zu verschenken. Der Kanton 
AG fordert, dass der Hauptvorschlag aus der Etappe 2 für die weitere Bearbeitung sich auch unterhalb 
der festgelegten Schutzkriterien auf die sichersten geologischen Standortgebiete auszurichten habe. 
Laut dem ZPF sollen entsprechende Sicherheitsdispositive zur Wahrung der langfristigen Sicherheit 
transparent und mit Beteiligung aller Betroffenen (in grösserem Umkreis) erarbeitet werden. 

Die Stadt Aarau, die Gemeinden Däniken, Eppenberg-Wöschnau, Erlinsbach SO, Gretzenbach, Hun-
zenschwil, Küttigen, Lostorf, Oberentfelden, Schönenwerd, Starrkirch-Wil und Stüsslingen sowie der 
PRA, der Regionalverband Suhrental und der Zofingenregio Regionalverband fordern, das Tiefenlager 
müsse ohne Abstriche am dafür geeignetsten (also sichersten) Ort realisiert werden. Die gleichen Stel-
lungnehmenden mit Ausnahme der Gemeinde Eppenberg-Wöschnau sind der Ansicht, dass sich alle 
anderen Kriterien dieser Forderung unterzuordnen hätten. Die SVP SO ist der Ansicht, dass derjenige 
Standort, welcher sich unter Beachtung aller Vorgaben und sicherheitstechnischen Kriterien als der am 
besten geeignete erweist, realisiert werden soll. KAIB formuliert den Verdacht, dass es zu einer Aufwei-
chung des «safety first»-Prinzips komme und nicht das sicherste Gebiet ausgewählt werde, sondern je-
nes, in dem am wenigsten Widerstand aus der Bevölkerung komme. Für die Gemeinden Boningen und 
Härkingen, Neuendorf, Rickenbach SO, Trimbach, Walterswil SO, Wangen bei Olten, Wolfwil sowie den 
Regionalverein OGG ist nicht ersichtlich, wieso man vom ursprünglichen Kriterium des «sichersten 
Standorts» für die Auswahl abgekommen sei und stattdessen die wenig aussagekräftigen Merkmale der 
relativen und absoluten Sicherheit erfunden habe. Der Regionalverein OGG fügt an, dass in der ersten 
Etappe ursprünglich das geeignetste bzw. das sicherste Standortgebiet eruiert werden sollte. Nach er-
heblichem Widerstand im Zürcher Weinland wurde gemäss dem Regionalverein OGG entschieden, nicht 
mehr vom sichersten Standortgebiet, sondern von der so genannten «relativen Sicherheit» zu sprechen, 
welche als Minimalstandard gelten sollte und von sämtlichen Standortgebieten erfüllt werde. 

Die Gemeinde Dulliken ist angesichts der Belastung durch die bestehenden Kernanlagen im Niederamt 
der Auffassung, dass ein geologisches Tiefenlager am besten geeigneten und sichersten Standort aus-
serhalb des Niederamts zu realisieren sei. 

Die FDP AG fordert, dass in der Schweiz aus einer Auswahl von geeigneten Standorten der beste Stand-
ort für die Tiefenlagerung von radioaktivem Abfall in einem ergebnisoffenen, transparenten und fairen 
Verfahren zu ermitteln sei. Die FDP AG ist überzeugt, dass der Sachplan geologisches Tiefenlager ein 
gutes Instrument ist, um ein solches Verfahren in der Standortfrage zu gewährleisten. 

Laut Ecologie libérale steht in einem Entwurf des Konzeptteils Sachplan geologische Tiefenlager (Januar 
2007), dass sehr lange nach dem Verschluss eines geologischen Tiefenlagers eine sehr kleine Menge von 
radioaktiven Stoffen an die Oberfläche gelangen werde. Bereits diese kleine Menge sei aber inakzepta-
bel. 

FSU und SIA betonen, dass angesichts der ausserordentlich langen Zeithorizonte bis zur endgültigen 
«Auflösung» der geologischen Tiefenlager «in rund 1 Million Jahren», die Sicherheit der effektiven La-
gerbereiche im Untergrund um ein Vielfaches entscheidender sei als die Platzierung und Ausgestaltung 
der Oberflächenanlagen, welche in einigen Jahrzehnten nicht mehr von grosser Relevanz sein dürften. In 
dieser Ausgangslage müsse primär eine Lösung für das langfristig sicherste Lager im Untergrund gefun-
den werden. 
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Würdigung 

Gemäss Kernenergiegesetz müssen radioaktive Abfälle in Tiefenlagern so entsorgt werden, dass der 
dauernde Schutz von Mensch und Umwelt gewährleistet ist. Die sicherheitstechnischen Anforderungen 
an die geologische Tiefenlagerung radioaktiver Abfälle sind in der Richtlinie ENSI-G037 festgehalten und 
quantifiziert. Sie leiten sich aus der Strahlenschutzgesetzgebung (StSG und StSV) sowie aus internationa-
len Empfehlungen (ICRP, IAEA) ab. Die in der Schweiz geltende Dosislimite von 0.1 mSv pro Jahr ist im 
internationalen Vergleich tief angesetzt. Damit gilt für den Schutz von Mensch und Umwelt ein absolu-
ter, kein relativer Massstab. 

Der Sachplan geologische Tiefenlager legt im Konzeptteil das Verfahren und die Kriterien fest, nach de-
nen Standorte für geologische Tiefenlager für alle Kategorien radioaktiver Abfälle in der Schweiz ausge-
wählt werden. Die Sicherheit hat im gesamten Auswahlverfahren oberste Priorität. Die von der Nagra 
angewendeten quantitativen und qualitativen Anforderungen an die geologisch-tektonische Situation, 
an das Wirtgestein bzw. den einschlusswirksamen Gebirgsbereich und an den Standort hat das ENSI mit-
tels eigener Berechnungen in Etappe 1 bestätigt und erachtet sie als nachvollziehbar. 

Der Konzeptteil des Sachplans geologische Tiefenlager legt fest, dass für den sicherheitstechnischen 
Vergleich in Etappe 2 von Standorten die Resultate von numerischen Berechnungen herangezogen und 
anhand zweier radiologischer Kriterien bewertet werden. Das erste Kriterium ist das in ENSI-G03 festge-
legte Schutzkriterium von 0.1 mSv pro Jahr, das zweite der aus der StSV abgeleitete Wert von 0.01 mSv 
pro Jahr, unterhalb welchem alle Standorte unabhängig von den errechneten Dosismaxima als sicher-
heitstechnisch gleichwertig betrachtet werden.  

Ein geologisches Tiefenlager garantiert nicht den absoluten Einschluss der radioaktiven Stoffe im Be-
trachtungszeitraum von einer Million Jahre. Aber durch die Wahl eines geeigneten Wirtgesteins, Stand-
orts und geeigneten technischen Barrieren kann deren Ausbreitung auf ein Mass gesenkt werden, das 
weit unterhalb der Belastung durch natürlich vorkommende radioaktive Strahlung liegt. Die Festlegung 
eines unteren Schwellenwerts für die potenzielle jährliche Personendosis wird aus der schweizerischen 
Strahlenschutzgesetzgebung abgeleitet. Gemäss StSV wird auf eine weitergehende strahlenschutztech-
nische Optimierung verzichtet, falls Personen eine effektive Dosis von weniger als 0.01 mSv pro Jahr ak-
kumulieren. 0.01 mSv pro Jahr entsprechen rund 2 Promille der mittleren jährlichen Strahlungsbelastung 
der schweizerischen Bevölkerung. Damit kann der gesetzliche Auftrag zum dauernden Schutz von 
Mensch und Umwelt umgesetzt werden. 

3.5.4  Lagerkapazitäten und Inventar  

Der Kanton SH fordert, dass alternative Forschungsansätze, die zur Volumen-Reduktion bzw. Verminde-
rung der Strahlungsintensität führen könnten, mit hoher Priorität verfolgt werden. 

Die Kantone BS und GE verlangen, dass die maximalen Lagerkapazitäten der vorgesehenen Tiefenlager 
auf die bestehenden AKW ausgelegt werden und keine Lager auf Vorrat errichtet werden dürfen. Der 
Kanton BS beantragt, dass der Bund für das Standortauswahlverfahren das Referenzszenario «50-
jähriger Betrieb der bestehenden Atomkraftwerke» als verbindliche Grundlage festlegt. Ausserdem soll 
der Bund anordnen, dass für die Entsorgung von Abfällen aus neuen AKW ein neuer Standort gefunden 
bzw. ein vollumfängliches Bewilligungsverfahren für die Ergänzung eines bestehenden Tiefenlagers 
durchgeführt werden muss. NWA Basel lehnt aus demokratiepolitischen und aus Sicherheitsgründen ab, 
dass ein Tiefenlager Abfälle aus neuen AKW aufnehmen könnte. Auch der BUND RV Hochrhein fordert, 
dass der zu findende Endlagerstandort nur die radioaktiven Abfälle für die bisher betriebenen Atom-
kraftwerke in der Schweiz aufnehmen darf, um die Abfallmengen begrenzt zu halten. Eine spätere Ver-
änderung und Ausweitung der Nutzung des Tiefenlagers müsse explizit ausgeschlossen werden. Der 
BUND RV Hochrhein weist weiter darauf hin, dass klar abgegrenzt werden muss, in welchen Tiefenla-

² 
7  ENSI-G03 (April 2009): Spezifische Auslegungsgrundsätze für geologische Tiefenlager und Anforderungen an den 

Sicherheitsnachweis. Richtlinie für die schweizerischen Kernanlagen. 
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gern und an welchen Standorten die verschiedenen Abfallkategorien eingelagert werden. Um eine 
grösstmögliche Transparenz herzustellen fordert der BUND RV Hochrhein bereits zum jetzigen Augen-
blick, die genaue Klassifizierung der Giftigkeit, Strahlungsintensitäten und -mengen darzulegen und sie 
in den weiteren Etappen vertieft zu behandeln.  

Die FDP SO hält fest, dass mit der Auslegung auf ca. das doppelte des heute geplanten Kernenergiepro-
gramms eine vernünftige Lagergrösse anvisiert werde, welche genügend Flexibilität für abweichende 
Entwicklungen in der Schweiz zulasse, dabei aber nicht den Anreiz schaffe, zusätzliche radioaktive Ab-
fälle aus dem Ausland zu importieren. Das Forum VERA Weinland erachtet es als wichtig, dass ein allfäl-
liges Tiefenlager in der Region «Zürich Nordost» ausschliesslich mit radioaktivem Material aus der 
Schweiz gefüllt würde. 

Aus Sicht des BMeiA, des Landes Vorarlberg, der Grünen Vorarlberg sowie österreichischer Einzelperso-
nen ist die Methodik der Abfallzuteilung in Etappe 1 des Sachplanverfahrens komplex. Die entsprechen-
de Darstellung in den Berichten der Nagra sei schwer bzw. nicht nachvollziehbar. 

Würdigung 

Das im Konzeptteil festgelegte Auswahlverfahren soll zu geologischen Tiefenlagern führen, welche die 
Abfälle aus den bestehenden und allfälligen neuen KKW, aus deren Stilllegung und Abbruch sowie die 
Abfälle aus Medizin, Industrie und Forschung (inkl. Stilllegung und Abbruch von Forschungsanlagen) 
aufnehmen können. Die definitive Zuteilung zum jeweiligen Lager erfolgt mit der Rahmenbewilligung 
(Art. 14 Abs. 2 Bst. b KEG). Aus Transparenzgründen musste in Etappe 1 aufgezeigt werden, ob bzw. 
welche Reserven bei den betrachteten geologischen Standortgebieten vorhanden sind. Höchste Priorität 
hat die sicherheitstechnische Qualität des Tiefenlagers, welche durch grössere Abfallvolumen nicht be-
einträchtigt werden darf.  

Die Methoden der Charakterisierung und Inventarisierung der verschiedenen Abfallkategorien sowie die 
Abfallzuteilung auf das SMA- und das HAA-Lager werden vom ENSI als stufengerecht beurteilt. Die Ab-
falldokumentationen der Nagra enthalten die erforderlichen Informationen für die Sicherheitsbetrach-
tungen. Die Angaben zu den Abfallvolumina und die angegebenen Aktivitätsinventare entsprechen den 
Vorgaben im Konzeptteil des Sachplans geologische Tiefenlager. 

3.5.5 Barrieren und Sicherheitskonzept für SMA - und HAA -Lager 

Gemäss Kanton BS und NWA Basel ist das Lagerkonzept ein wesentliches Element des Barrieren- und 
Sicherheitskonzeptes. Dieses sei heute erst in Ansätzen definiert. Eine Standortauswahl könne erst ge-
troffen werden, wenn diese Fragen befriedigend beantwortet seien. Ansonsten laufe man Gefahr, in 
einer späteren Phase aufgrund neuer Ergebnisse zu erkennen, dass ein alternativer Standort geeigneter 
gewesen wäre. Der Kanton BS und NWA Basel fordern, dass die noch offenen Fragen (technische Barrie-
ren und Wechselwirkungen mit dem Wirtgestein, abfallindizierte und lagerbedingte Prozesse, Lagerkon-
zept) parallel zur Standortsuche und abschliessend beantwortet werden, bevor eine Standortwahl er-
folgt. Sie halten weiter fest, dass die heutigen Erkenntnisse auf Experimenten in Felslabors und auf Mo-
dellen basieren, die sich einzelnen Fragestellungen widmen. Eine integrale Betrachtung solcher Prozesse 
und eine Hochskalierung der relevanten Erkenntnisse auf ein Tiefenlager stehen ihrer Meinung nach 
heute noch aus. Zudem sollen Modellresultate künftig mit Hilfe von In-situ-Experimenten überprüft wer-
den müssen, damit die Langzeitsicherheit eines Lagers nachgewiesen werden könne. 

Aus Sicht des BMeiA, des Landes Vorarlberg, der Grünen Vorarlberg sowie Einzelpersonen aus Öster-
reich stellen die Darlegungen der Nagra zum Barrieren- und Sicherheitskonzept sowie den Sicherheits-
funktionen im Grundsatz keine neuen Erkenntnisse dar, sondern sie beschreiben ± teilweise detailliert ± 
das Barrierensystem und seine Sicherheitsfunktionen, wie sie in der Schweiz und auch aus anderen Län-
dern bekannt und anerkannt seien. Positiv zu bewerten sei vor allem die Betonung der Bedeutung von 
technischen und geologischen Barrieren sowie des Grundsatzes, die langfristige Sicherheit durch passiv 
wirkende Barrieren zu gewährleisten. Dieselben Stellungnehmenden sind der Auffassung, dass zu Detail-
fragen zum Barriere- und Sicherheitskonzept Zweifel im Hinblick auf die Gewährleistung der notwendi-
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gen Sicherheit bestehen. Dies betreffe z. B. die Langzeitstabilität der Behälter, die vor allem für HAA von 
Bedeutung sei. Die Nagra sehe Stahlbehälter vor, die eine Einschlussdauer von mindestens 10 000 Jah-
ren gewährleisten sollen, so die österreichischen Stellungnehmenden. Hier bestehe weiterer Klärungsbe-
darf, ob dies tatsächlich gewährleistet werden könne.  

Gemäss BMeiA, dem Land Vorarlberg, den Grünen Vorarlberg sowie österreichischen Einzelpersonen 
sind die von der Nagra getroffenen Annahmen und abgeleiteten Aussagen einschliesslich der jeweiligen 
Bewertung nicht auf eine reale (standortspezifische) Endlagersituation eines Einzel- oder Kombilagers 
übertragbar, da es sich bisher um rein generische Betrachtungen handle. Es wird betont, dass noch kein 
gesicherter abschliessender Wissensstand erreicht sei und daher Lücken der Vollständigkeit und Plausibi-
lität der Betrachtungen vorlägen. Auch die Gemeinde Oberhallau hält fest, dass keine Klarheit darüber 
bestehe, welches Behältermaterial das richtige ist und ob ein solches überhaupt existiere. Die Verpa-
ckung des Atommülls für die Langzeitlagerung sei jedoch entscheidend für das Funktionieren der techni-
schen Barrieren. KAIB stellt die Eignung des von der Nagra vorgeschlagenen Behältermaterials Stahl für 
hochaktive Abfälle in Frage. KAIB möchte wissen, warum auf besser geeignete, aber teurere Materialien 
verzichtet werde, und äussert den Verdacht, dass aus Kostengründen an der Sicherheit gespart werde. 
Mit Blick auf diverse ungeklärte Aspekte und die wechselnden Wirtgesteine in der Vergangenheit der 
schweizerischen Entsorgung hält die SP Beringen fest, dass das Sicherheitskonzept nicht überzeuge. 

Würdigung 

Die Langzeitsicherheit eines Tiefenlagers beruht auf der Rückhaltefähigkeit von technischen Barrieren 
(Behälter oder Verfüllung der Lagerstollen) als auch natürlichen Barrieren wie dem Wirtgestein und wei-
teren Gesteinsschichten zwischen dem Lager und der Biosphäre. Konzepte, deren Langzeitsicherheit auf 
menschlichem Handeln beruhen, können diese nicht gewährleisten. Die schweizerische Gesetzgebung 
sieht deshalb das Konzept der geologischen Tiefenlagerung vor. Das ENSI beurteilt das von der Nagra für 
geologische Tiefenlager vorgesehene Mehrfachbarrierensystem als geeignet, um den im KEG und in der 
Richtlinie ENSI-G03 geforderten dauernden Schutz von Mensch und Umwelt vor der ionisierenden Strah-
lung radioaktiver Abfälle zu gewährleisten. 

Gemäss der Richtlinie ENSI-G03 haben die Entsorgungspflichtigen die zeitliche Einschlussfähigkeit der 
Lagerbehälter aufzuzeigen. Die Richtlinie fordert im Sinne einer Optimierung der Langzeitsicherheit eines 
Tiefenlagers, dass die Lagerbehälter für hochaktive Abfälle auf einen vollständigen Einschluss der Radio-
nuklide während 1000 Jahren ab deren Einlagerung auszulegen sind. Die von der Nagra vorgesehene 
Verwendung dickwandiger Endlagerbehälter aus Stahl (bzw. aus alternativen Materialien) für hochaktive 
Abfälle setzt diese behördliche Forderung um. 

Sowohl die Standortauswahl (drei Etappen im Sachplan geologische Tiefenlager) wie auch die Bewilli-
gungen gemäss KEG (Rahmen-, Bau- und Betriebsbewilligung) vor dem Einlagern von radioaktiven Ab-
fällen sind Verfahren, bei denen schrittweise geprüft wird, ob der notwendige Wissensstand ausreichend 
ist für die Erteilung einer Bewilligung. Dieses Vorgehen erlaubt es, die sicherheitsrelevanten Ungewiss-
heiten systematisch abzubauen. 

3.5.6 Identifizierung geeigneter geol ogisch-tektonischer Grossräume  

Der Kanton BS beantragt, dass die Ausscheidung der geologisch-tektonischen Grossräume wie im Sach-
plan geologische Tiefenlager vorgesehen ohne den Einbezug des Kriteriums «räumliche Ausdehnung des 
Wirtgesteins» erfolgen müsse. Ausserdem sei angesichts der noch herrschenden Unsicherheiten bezüg-
lich Neotektonik und Tiefenerosion noch vor einer Auswahl von Standortgebieten in Etappe 2 die Option 
für eine grössere Tiefenlage für HAA-Lager gemäss Aufforderung der KNS zu überprüfen. Auch der Kan-
ton GE schliesst sich diesbezüglich den Empfehlungen der KNS an und schlägt vor, eine Lagerung in 
noch tieferen Gesteinsschichten in Betracht zu ziehen.  

Für das BMeiA, das Land Vorarlberg und die Grünen Vorarlberg sowie Einzelpersonen hat die Nagra das 
Problem der Zusammenführung (Aggregation) in den Schritten 3 bis 5 unzureichend gelöst. Sie kritisie-
ren das Vorgehen der Nagra betreffend der Aggregation der Einzelbewertungen zu einem Gesamter-












































































































































